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Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

Satzung zur Durchfüh-
rung von Forschungs-

vorhaben und sonstigen 
Projekten, die mit 

Mitteln Dritter finanziert 
werden 

(Drittmittelsatzung) 
 
 
 

Beschluss des Senats der Hochschule Anhalt (FH) 
vom 20.04.2005 

 
 
 
Auf Grund des § 25 i.V.m. §§ 26 und 114 Abs. 6 Hochschul-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 
05.05.2004 (GVBl. LSA S. 256) und den Ausführungsbe-
stimmungen … über die Forschung mit Mitteln Dritter (RdErl. 
des MWF LSA vom 10.02.1994, MBl. LSA Nr. 23/1994) hat 
der Senat der Hochschule Anhalt (FH) nachstehende Sat-
zung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt i.S. von § 58 HSG LSA für die Mitglie-

der der Hochschule Anhalt (FH), die Projekte oder For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben im Rahmen ihrer 
dienstlichen Aufgaben durchführen, die ganz oder zum Teil 
aus Mitteln Dritter finanziert werden. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmung 

 
(1) Mittel Dritter im Sinne von Spenden, Zuwendungen 

oder Sachbeihilfen sind Geld-, Sach- oder sonstige Leistun-
gen von öffentlicher oder privater Seite mit geldwertem Vor-
teil, die der Hochschule oder einem ihrer Mitglieder zur 
materiellen Sicherstellung von Forschungsvorhaben, wissen-
schaftlichen Tagungen, Kongressen, Symposien, Seminaren 
etc. gewährt werden, ohne dass dafür eine Gegenleistung 
vereinbart oder erwartet wird. Die Erstellung von allgemeinen 
Erfahrungsberichten, Verwendungsnachweisen usw. ist 
keine Gegenleistung. 

 
(2) Ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Auf-

trag Dritter (Forschungsauftrag) liegt dann vor, wenn zwi-
schen Auftraggeber und Hochschule eine Vereinbarung 
getroffen wird, in der Art, Umfang und Zeitpunkt von Leistung 
und Gegenleistung festgelegt werden und die Realisierung 
im Rahmen der Dienstaufgaben durch Mitglieder der Hoch-
schule erfolgt. Gegenleistungen der Hochschule sind Gut-
achten, Befundberichte, Untersuchungsergebnisse, Entwick-
lung von Anlagen, Geräten und Maschinen sowie Verfahren 
und dergleichen. Dem oder den beteiligten Mitglied(ern) der 
Hochschule darf hierfür kein Honorar gezahlt werden.  

 
(3) Hochschulmitglieder können bei Forschungsaufträ-

gen, sofern deren Ausführung nicht auf Grund anderer Be-
stimmungen Dienstaufgabe ist, vor Übernahme entscheiden, 
ob der gesamte Auftrag einheitlich als Dienstaufgabe oder 

als Nebentätigkeit erfüllt werden soll. Als Nebentätigkeit darf 
ein Forschungsauftrag nur dann übernommen werden, wenn 
die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer wesentliche 
Maßnahmen zur Ausführung selbst anordnet, ihre Durchfüh-
rung überwacht und dafür die persönliche Verantwortung 
trägt.  

 
(4) Die Regelungen gelten analog für künstlerische Vor-

haben. 
 
(5) Die in Nebentätigkeit von Hochschulmitgliedern 

durchgeführten Vorhaben zählen nicht zu den Drittmittelpro-
jekten. Sie werden demzufolge von den folgenden Festle-
gungen nicht berührt. Die Bestimmungen der Hochschulne-
bentätigkeitsverordnung (HNVO LSA) sind zu berücksichti-
gen 
 
 

§ 3 
Projektanzeige/Beantragung von Fördermitteln 

 
(1) Ein geplantes Drittmittelvorhaben ist vor der Beantra-

gung von Fördermitteln bzw. dem Abschluss eines Vertrages 
mit einem Auftraggeber der Präsidentin bzw. dem Präsiden-
ten der Hochschule Anhalt über die Dekanin bzw. den Dekan 
des Fachbereiches bzw. die Leiterin oder den Leiter der 
Organisationseinheit anzuzeigen. Hierzu sind entsprechende 
Formblätter, die im Forschungs- und Technologietransfer-
zentrum (FTTZ) und im Intranet der Hochschule erhältlich 
sind, zu verwenden (siehe Anlage 1). Der Anzeige ist der 
Drittmittelantrag oder Vertragsentwurf bzw. der Veranstal-
tungsplan in der jeweils erforderlichen Zahl von Exemplaren 
sowie eine eindeutige Stellungnahme des Fachbereiches/der 
Organisationseinheit beizufügen. Der Antrag/Vertrag ist 
vorab von der Projektleiterin oder vom Projektleiter zu unter-
schreiben. Die Entgegennahme der Projektanzeige erfolgt 
durch das FTTZ. 

 
(2) Mit Forschungsaufgaben betraute Hochschulmitglie-

der sind berechtigt, Forschungsvorhaben gemäß § 2 Absatz 
2 durchzuführen. Die Verpflichtung zur Erfüllung anderer 
Dienstaufgaben bleibt unberührt. Die Durchführung bedarf 
keiner weiteren Genehmigung. Die Inanspruchnahme von 
Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule 
darf nur untersagt oder durch Auflagen beschränkt werden, 
wenn dadurch im Sinne der Rechtsgrundlagen für die Dritt-
mittelforschung die Erfüllung anderer Aufgaben der Hoch-
schule sowie die Rechte und Pflichten anderer Personen 
beeinträchtigt werden und/oder entstehende Folgelasten 
nicht angemessen berücksichtigt sind. 

 
(3) Der Anzeige ist ein Finanzierungsplan (Anlage 2) bei-

zufügen. Bei Drittmitteln der EU, des Bundes, der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft oder gemeinnütziger Einrichtungen 
soll von der Vorlage eines Finanzierungsplanes, der über die 
Anforderungen des Drittmittelgebers hinausgeht, abgesehen 
werden. Auf den Finanzierungsplan kann auch verzichtet 
werden, wenn die Drittmittel die Summe von 10000 € im 
Einzelfall nicht übersteigen und ohne nähere Spezifikation 
nach Personal-, Sach- und Investitionsmitteln bewilligt wer-
den. 

 
(4) Nach Leistung der rechtsverbindlichen Unterschrift 

auf dem Förderantrag/Vertrag durch die Präsidentin/den 
Präsidenten der Hochschule Anhalt (FH) wird dieser in Ab-
stimmung mit dem Projektleiter an die Antragsstelle bzw. den 
Vertragspartner weitergeleitet. 
 
 

§ 4 
Förderzusage/Annahme von Drittmitteln 

 
(1) Die Zusage einer Förderung kann durch einen Zu-

wendungsbescheid, eine vertragliche Vereinbarung oder 
eine andere rechtsverbindliche schriftliche Zusage erfolgen 
und muss vor Beginn des Vorhabens vorliegen. Die Annah-
me der Mittel ist in der Regel durch die Hochschule gegen-
über dem Fördermittelgeber in Form einer Empfangsbestäti-
gung rechtsverbindlich zu erklären. Anhand der Förderzusa-
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ge muss daher vor Unterzeichnung geprüft werden, ob und 
ggf. unter welchen veränderten Bedingungen das Projekt an 
der Hochschule durchgeführt werden kann. Mit der von der 
Projektleiterin bzw. vom Projektleiter und der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten der Hochschule zu unterzeichnenden 
Erklärung werden gleichzeitig alle im Zuwendungsbescheid 
genannten Auflagen und Nebenbestimmungen anerkannt. 

 
(2) Ein Vertrag über die Erbringung von Forschungs- und 

Entwicklungsleistungen kommt, gegebenenfalls nach weite-
ren Verhandlungen erst dann zustande, wenn der Geldgeber 
(Auftraggeber) sowie die Präsidentin/der Präsident der Hoch-
schule und die verantwortliche Projektleiterin bzw. der Pro-
jektleiter unterzeichnet haben. 
 
 

§ 5 
Verwaltung/Bewirtschaftung der Drittmittel 

 
(1) Drittmittel werden projektbezogen von der Hochschu-

le (Dezernat Haushalt) verwaltet. Die Bewirtschaftung erfolgt 
nach den Bedingungen des Drittmittelgebers, soweit die 
Zweckbestimmung oder die Bedingungen des Dritten nicht 
gegen gesetzliche Bestimmungen oder tarifrechtliche Rege-
lungen verstoßen. Soweit die Bedingungen des Drittmittelge-
bers keine Regelungen treffen, gelten ergänzend die Be-
stimmungen des Landes Sachsen-Anhalt. 

 
(2) Über die Drittmittel kann durch die Projektleiterin bzw. 

den Projektleiter verfügt werden, sobald diese nach Einrich-
tung eines Kostenträgers (Dezernat Haushalt) hochschulin-
tern bereitgestellt sind. Mit der Mittelbereitstellung wird eine 
Kurzbezeichnung des Vorhabens (Kostenträgernummer) 
durch das FTTZ im Benehmen mit dem Dezernat Haushalt 
festgelegt. Diese ist bei Schriftverkehr, Beschaffungs- und 
Einstellungsanträgen, Rechnungslegungen und Rechnungs-
anweisungen etc. anzugeben. Verpflichtungen dürfen nur im 
Rahmen des Bewilligungsbetrages begründet werden. 

 
(3) Mittel werden von der verwaltenden Stelle (Dezernat 

Haushalt) in Abstimmung mit der Projektleiterin/dem Projekt-
leiter beim Geldgeber abgerufen. Dabei ist mit dem Drittmit-
telgeber zu vereinbaren, dass zum Zeitpunkt fälliger Ausga-
ben die erforderlichen Drittmittel in der Regel kassenmäßig 
zur Verfügung stehen. Nur in begründeten Ausnahmefällen 
können bei einem Drittmittelprojekt fällige, nach dem Finan-
zierungsplan von Dritten zu tragende Ausgaben durch die 
Hochschule vorfinanziert werden. Die Vorfinanzierung bedarf 
der Genehmigung durch die Präsidentin bzw. den Präsiden-
ten. Die Vorfinanzierung ist innerhalb des Drittmittelprojektes 
mit nachfolgenden Zahlungen des Dritten zu verrechnen.  

 
(4) Die Projektleiterin bzw. der Projektleiter erhält von der 

Mittel verwaltenden Stelle monatlich eine Übersicht, die 
aktuell die finanzielle Situation des Vorhabens darstellt. 

 
(5) Anträge der Projektleiterin/des Projektleiters an den 

Geldgeber auf finanzwirksame Änderungen (Aufstockungen, 
Umwidmungen etc.) oder Änderungen der Laufzeit des 
Vorhabens sind im Auftrag der Präsidentin bzw. des Präsi-
denten durch das FTTZ der Hochschule an den Drittmittelge-
ber zu leiten. Über entsprechende Entscheidungen der 
Drittmittelgeber ist die Präsidentin/der Präsident und das 
Dezernat Haushalt durch das FTTZ zu informieren, damit 
eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung sichergestellt werden 
kann. Bei Wechsel der Person der Projektleiterin bzw. des 
Projektleiters ist in jedem Falle eine Zwischenabrechnung 
vorzunehmen, die i.d.R. mit der Übergabe/Übernahme des 
Projektes erfolgt. 

 
(6) Über die Verwendung finanzielle Erträge aus For-

schungs-, Entwicklungs- und künstlerischen Vorhaben, die 
mit Mitteln Dritter an der Hochschule durchgeführt werden, 
entscheidet die Präsidentin bzw. der Präsident im Benehmen 
mit der Projektleiterin bzw. dem Projektleiter. 
 

§ 6 
Beschaffungen 

 
(1) Bei aus Drittmitteln finanzierten Beschaffungen sind 

die haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die einschlägi-
gen Regelungen der Hochschule Anhalt (FH) zu beachten. 
Beschaffungen sind grundsätzlich über die zentrale Beschaf-
fungsstelle der Hochschule (Dezernat Haushalt) zu realisie-
ren. 

 
(2) Gegenstände, Geräte und Ausrüstungen, die aus 

Drittmitteln beschafft werden, gehen – vorbehaltlich anderer 
Vereinbarungen mit dem Geldgeber - in das Eigentum des 
Landes Sachsen-Anhalt über und sind an der Hochschule zu 
inventarisieren (RdErl. des MWF vom 10.02.1994). 
 
 

§ 7 
Anlagen und Einrichtungen 

 
(1) Bei der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen 

und Einrichtungen sind Bedienungsanleitungen und ein-
schlägige Benutzungsordnungen der Hochschule Anhalt 
(FH) einzuhalten. 

 
(2) Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und der 

Nachweis darüber obliegt der Projektleiterin bzw. dem Pro-
jektleiter. 
 
 

§ 8 
Personal 

 
(1) In allen Fällen, in denen Drittmittelprojekte finanziell 

über den Hochschulhaushalt abgewickelt werden, darf aus 
diesen Mitteln vergütetes hauptberuflich tätiges Personal nur 
als Personal der Hochschule im Arbeitsvertragsverhältnis 
beschäftigt werden. Mit hauptberuflich tätigem Personal, das 
aus Mitteln Dritter vergütet wird, sind befristete Arbeitsverträ-
ge unter Beachtung der einschlägigen tariflichen und gesetz-
lichen Regelungen abzuschließen. Der Abschluss der Ver-
träge obliegt der Hochschulverwaltung (Personaldezernat). 

 
(2) Die Einstellung hauptberuflicher Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeiter, die aus Mitteln Dritter bezahlt werden, setzt 
voraus, dass gemäß § 25 Abs. 5 Satz 2 des Hochschulge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt die Personen von dem 
Hochschulmitglied, das das Vorhaben durchführt (Projektlei-
terin/Projektleiter), vorgeschlagen wurden. Soweit die allge-
meinen für Landesbedienstete geltenden Einstellungsvor-
aussetzungen vorliegen, ist dem Vorschlag der Projektleiterin 
bzw. des Projektleiters zu folgen. 

 
(3) Die Einstellungsvorschläge der Projektleiterin/des 

Projektleiters sind der Präsidentin/dem Präsidenten der 
Hochschule Anhalt (FH) durch das Personaldezernat spätes-
tens 4 Wochen vor dem geplanten Beginn des Arbeitsrechts-
verhältnisses zuzuleiten. Sie müssen folgende Angaben und 
Unterlagen umfassen: 
- Antrag der Projektleiterin/des Projektleiters mit folgenden 

Angaben 
. Name, Vorname und Wohnanschrift der/des Einzu-

stellenden, 
. Zeitraum der befristeten Tätigkeit (soll das Arbeits-

rechtsverhältnis vor dem Ablauf des Projektes been-
det werden, ist der sachliche Befristungsgrund auf 
der Grundlage eines konkreten Arbeitsplanes der 
Projektbearbeitung unabdingbar erforderlich), 

. vorgesehene Vergütungsgruppe, 

. Tätigkeitsbeschreibung für die Beschäftigte bzw. den 
Beschäftigten. 

- Bewerbung der/des Einzustellenden mit den üblichen 
Unterlagen (Kurzlebenslauf, Schul-, Hochschul-
ausbildung, beruflicher Werdegang, Zeugnisse und Ur-
kunden) soweit Personalunterlagen nicht bereits vorlie-
gen. 

- Erklärung der Bewerberin bzw. des Bewerbers zur Über-
prüfung durch die Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes (Vordrucke über Personal-
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dezernat anfordern), gegebenenfalls Prüfungsbescheid 
und Nachweis der persönlichen Eignung für eine Tätig-
keit im öffentlichen Dienst beifügen (Kopie). 

 
 

§ 9 
Abrechnung/Schlussbericht 

 
(1) Der Abschluss eines Drittmittelprojektes ist der Präsi-

dentin bzw. dem Präsidenten durch die Projektleiterin bzw. 
den Projektleiter über das FTTZ bekannt zu geben. 

 
(2) Die Form des mit dem Abschluss eines Vorhabens zu 

erstellenden Verwendungsnachweises richtet sich nach den 
Bestimmungen des Geldgebers bzw. den im Vertrag getrof-
fenen Festlegungen. Bei mit Mitteln des Bundes oder des 
Landes geförderten Vorhaben besteht der Verwendungs-
nachweis in der Regel aus einem Sachbericht und einem 
Nachweis der Verwendung der finanziellen Mittel. 

 
(3) Für die Erstellung des Sachberichtes ist die Projekt-

leiterin/der Projektleiter und für den rechnerischen Nachweis 
der das Dezernat Haushalt zuständig. 

 
(4) Ein Exemplar des Sachberichtes ist in den Bestand 

der Hochschulbibliothek aufzunehmen. Dieses ist dem FTTZ 
mit der Anzeige des Projektabschlusses zu übergeben. 

 
(5) Der zahlenmäßige Nachweis ist von der Projektleite-

rin bzw. vom Projektleiter hinsichtlich der zweckgebundenen 
sparsamen Mittelverwendung und der Einhaltung des Gebo-
tes der Wirtschaftlichkeit zu zeichnen. Die übrigen Zeichnun-
gen obliegen der Präsidentin/dem Präsidenten der Hoch-
schule. Vom schlussgezeichneten zahlenmäßigen Nachweis 
erhält die Projektleiterin/der Projektleiter eine Ausfertigung. 
 

 
§ 10 

Veröffentlichungen 
 

Forschungsergebnisse sollen in der Regel in angemes-
sener Zeit veröffentlicht werden, sofern Verwertungsinteres-
sen der Hochschule gemäß § 42 des Gesetzes über Arbeit-
nehmererfindungen dem nicht entgegenstehen Die Bedin-
gungen des Fördermittelgebers dürfen der gesetzlichen 
Verpflichtung zur Veröffentlichung von Forschungsergebnis-
sen nicht entgegenstehen. Bei der Veröffentlichung von 
Ergebnissen, die im Rahmen von Drittmittelprojekten erarbei-
tet wurden, ist in geeigneter Weise auf die zuteil gewordene 
Unterstützung durch den Fördermittelgeber und die Hoch-
schule hinzuweisen. 
 
 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit ihrer Veröffentlichung im „Amtli-

chen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt (FH)“ in Kraft. 
 

Veröffentlicht im „Amtlichen Mitteilungsblatt der Hoch-
schule Anhalt (FH)“ Nr. 15/2005 am 24.05.2005. 
 
Köthen, den 24.05.2005 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH) 
 
Anlage 1: Anzeigeformular, gem. § 3 (1) 
Anlage 2: Finanzierungsplan, gem. § 3 (3) 
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Absender (Projektleiter) Ort / Datum 
 
            
Fachbereich / Organisationseinheit Telefon- Nr. 
 
 
 
über den Dekan des Fachbereiches/ Leiter der Organisationseinheit:       
 
 
               
 

Anzeige eines geplanten Drittmittelprojektes 
gemäß Abschnitt 2 RdErl. des MWF des LSA vom 10.02.1994 

 
 
Es ist beabsichtigt, nachfolgend erläutertes Drittmittelprojekt als Dienstaufgabe an der Hochschule Anhalt 
(FH) durchzuführen: 
 
1. Allgemeine Angaben 
 
Bezeichnung des Vorhabens: 
  
      
 
 
Art des Vorhabens  
 

  Neuantrag auf Förderung eines Forschungsvorhabens 
 

  Antrag auf Aufstockung/Verlängerung des Vorhabens Projektnummer:       
 

  Antrag auf Förderung eines Folgevorhabens zum Projekt        
  

  F/E - Vertrag (Auftragsforschung) 
 

  Antrag auf finanzielle Förderung einer wissenschaftlichen Tagung etc. 
 

  Verwendung einer Spende für wissenschaftliche Zwecke 
 
Fördernde Stelle / Auftraggeber:       
Geplante Laufzeit des Vorhabens (Beginn – Ende)         bis       
Geplanter finanzieller Umfang des Vorhabens:                  Euro 

Bernburg 
Dessau 
Köthen 

Hochschule Anhalt (FH) 
 

 

 

Hausmitteilung 
 
An den Präsidenten  
der Hochschule Anhalt (FH) 
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2. Zusätzlicher Raumbedarf 
 
Für die Durchführung der im Rahmen des Projektes geplanten Arbeiten und die Unterbringung  
des dafür beschäftigten Personals 
 

 ist die Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze nicht erforderlich 
 

 werden keine zusätzlichen Räume benötigt, müssen aber folgende Labor- und  
Büroarbeitsplätze in den vorhandenen Räumen eingerichtet werden: 

 
      
  

 
 werden zusätzlich nachfolgend näher bezeichnete Räume benötigt:  

 
      
 

 
3. Erforderliche bauliche Maßnahmen 
 

 es sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich 
 

 bauliche Maßnahmen sind erforderlich, Klärung steht noch aus  
 (Erläuterungen beifügen) 
 

 bauliche Maßnahmen sind erforderlich, Realisierung und Finanzierung sind abgesichert 
 (Erläuterungen beifügen) 
 
 
4. Folgekosten 
 
Im Rahmen des o.g. Drittmittelvorhabens entstehen 
 

 keine Folgekosten 
 

 Folgekosten (Erläuterungen beifügen) 
 
5. Erklärungen 
 
Die Erfüllung anderer Aufgaben der Hochschule sowie Rechte und Pflichten anderer 
Hochschulmitglieder werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
 
Ich verpflichte mich, die Mittel für den vom Geldgeber bestimmten Zweck zu verwenden und bei der 
Mittelbewirtschaftung dessen Bedingungen sowie die geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
einzuhalten. 
 
Sämtliche Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand; evtl. Änderungen gebe ich schriftlich 
bekannt. 
 
Ich bin damit einverstanden, daß die Hochschule Anhalt (FH) die Öffentlichkeit über dieses Vorhaben 
informiert. 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift des Projektleiters 
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6. Stellungnahme des Fachbereiches/der Organisationseinheit  
 

 Das Vorhaben wird befürwortet. 
 

 Räume und Grundausstattung stehen zur Verfügung. 
 

 Das Vorhaben wird nicht befürwortet.  
 (Erläuterungen als Anlage beifügen) 
 

 Bemerkungen/Hinweise 
 (gegebenenfalls auf gesondertem Blatt beifügen) 
 
 
 
 
 
            
Ort, Datum   
 ____________________________________________________ 
     Unterschrift des Dekans/ Leiters der Organisationseinheit 
 
 
 
 
 
 
7. Eingangskontrolle 
 
Drittmittelanzeige eingegangen am:......................... 
 
      
     ______________________ 
     Unterschrift 

9



 
Anlage 2: Finanzierungsplan 
 
 
   

Projektleiterin/Projektleiter  Fachbereich 
 
 
   

Kurzbezeichnung des Projekts  KTR-Nr. 
 
 

Finanzierung aus  
Ausgabenarten Drittmitteln 

(in €) 
Haushaltsmitteln  
(in €) 

 
Gesamtausgaben 
(in €) 

1. Personalausgaben 
1.1 wiss. Personal (BAT IIa bis I)    
1.2 nichtwiss. Personal / Angestellte (BAT X bis III)    
1.3 Lohnempfänger    
1.4 wiss und student. Hilfskräfte    
1.5 Honorare    

SUMME 1    
    
2. Sachausgaben 
2.1 Werk- und Dienstverträge; Wartung/Service    
2.2 Verbrauchsmaterial, Geschäftsbedarf, Software, Literatur…    
2.3 Dienstreisekosten    
2.4 Mieten/Pachten    

SUMME 2    
    
3. Investitionen 
2.1 Geräte < 5000 €    
2.2 Geräte > 5000 €    
2.3 Infrastrukturinvestitionen    

SUMME 3    
    
Overheadkosten (10 % aus SUMME 1 und SUMME 3)    
    

GESAMTKOSTEN    
    
jährliche Folgekosten    
 
 
Bei zusätzlicher Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln (Spalte 3): 
□ sind beantragt 
□ sind bewilligt 
 
Mit einem Drittmittelprojekt kann erst begonnen werden, wenn die Gesamtfinanzierung (einschl. Folgekosten) gesichert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum  Unterschrift Projektleiterin/Projektleiter 
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Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

PRÜFUNGSORDNUNG 
 
 
 

zur Erlangung des akademischen Grades 
 
 
 

BACHELOR OF ARTS (B.A.) 
 
 

für den Studiengang 
 
 

ARCHITEKTUR 
 
 

vom 08.06.2004 
 
 
Aufgrund der §§ 77 Abs. 2 Nr. 1; 67 Abs. 3 Nr. 8 und 13 
Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 05. Mai 2004 (GVBl.LSA Nr. 25/2004, S. 256) 
wird die nachfolgende Prüfungsordnung genehmigt. 
 
 
 
 
Gliederung 
 
I. Allgemeiner Teil 
 
§   1 Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums 
§   2 Bachelorgrad 
§   3 Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 
§   4 Prüfungsausschuss 
§   5 Prüfungsamt 
§   6 Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen bzw. 

Beisitzer 
 
 
II. Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleis-
tungen, Bewertung von Prüfungsleistungen, Verfah-
rensvorschriften 
 
§   7 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 

Prüfungsleistungen 
§   8 Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 
§   9 Arten der Prüfungsleistungen 
 
§ 10 Ablauf, Abbruch und Öffentlichkeit von Prüfun-

gen sowie Rücknahme von Prüfungsentschei-
dungen 

§ 11 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-
verstoß 

§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der 
Fachnote 

§ 13 Wiederholung von Prüfungen 
§ 14 Urkunde, Zeugnis, Diploma Supplement und 

Bescheinigungen 
§ 15 Zusatzmodulprüfungen 
§ 16 Einstufungsprüfung 
§ 17 Ungültigkeit der Prüfung 
§ 18 Einsicht in die Prüfungsakten und Prüfungsun-

terlagen 
§ 19 Belastende Entscheidungen, Widerspruchsver-

fahren 
 
 

III. Bachelorprüfung 
 
§ 20 Bestandteile der Bachelorprüfung 
§ 21 Gesamtnote der Bachelorprüfung 
 
 
IV. Bachelorarbeit und Kolloquium 
 
§ 22 Zweck von Bachelorarbeit und Kolloquium 
§ 23 Thema und Bearbeitungsdauer 
§ 24 Meldung und Zulassung zur Bachelorarbeit 
§ 25 Besondere Forderungen an eine Bachelorarbeit 
§ 26 Bewertung der Bachelorarbeit 
§ 27 Kolloquium zur Bachelorarbeit 
§ 28 Wiederholung von Bachelorarbeit und Kolloqu-

ium 
 
 
V. Zwischenprüfung 
 
§ 29 Bestandteile, Zulassung, Gesamtnote 
 
 
VI. Schlussbestimmungen 
 
§ 30 In-Kraft-Treten der Bachelorprüfungsordnung  
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Bachelorurkunde 
Anlage 2: Zeugnis über die Bachelorprüfung 
Anlage 3: Bestandteile der Bachelorprüfung 
Anlage 4: Diploma Supplement 
 
 
 
 

I. 
Allgemeiner Teil 

 
 

§ 1 
Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums 

 
(1) Die Bachelorprüfung bildet den Abschluss des 

Studiums im Studiengang. Durch sie soll festgestellt wer-
den, ob die Studentin bzw. der Student die für den Über-
gang in die Berufspraxis notwendigen berufsfeldbezoge-
nen Qualifikationen erworben hat, die wissenschaftlichen 
Grundlagen und fachlichen Zusammenhänge des Studien-
ganges überblickt und für die Berufspraxis ausreichende 
Methoden und soziale Kompetenzen erworben hat. 
 

(2) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfun-
gen (s. Anlage 3). Modulprüfungen setzen sich aus den 
Prüfungsleistungen in einem Modul zusammen; sie kön-
nen auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Als 
Vorleistungen einer Modulprüfung können Leistungsnach-
weise nach Anlage 3 gefordert werden. Durch einen Leis-
tungsnachweis dokumentiert die Studentin bzw. der Stu-
dent die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten in einer für das Fach spezifischen Art und Weise, 
die in Abhängigkeit von der Art und der betreffenden Zahl 
der Studierenden von der Prüfenden bzw. dem Prüfenden 
festgelegt wird. Die Festlegungen werden in der Regel 
spätestens zwei Wochen nach Semesterbeginn bekannt 
gegeben. Die Bewertung erfolgt mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“. Modulprüfungen oder Teile davon 
enden grundsätzlich mit einer Note nach § 12. Bachelorar-
beit und deren Kolloquium sind zusätzliche Bestandteile 
der Bachelorprüfung. 
 

(3) In den Prüfungen soll festgestellt werden, ob die 
Kandidatin bzw. der Kandidat Inhalt und Methoden des 
Faches in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht 
und die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen selbständig anwenden kann 
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§ 2 
Bachelorgrad 

 
Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht der Fach-

bereich Architektur und Bauingenieurwesen den Bache-
lorgrad 
 

Bachelor of Arts (B.A.) 
 
Darüber stellt die Hochschule Anhalt (FH) eine Urkunde 
mit dem Datum des Tages aus, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. Im Übrigen gilt § 14. 
 
 

§ 3 
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

 
(1) Die Regelstudienzeit, in der das Studium abge-

schlossen werden kann, beträgt einschließlich der Bache-
lorprüfung acht Semester. 
 

(2) Das Studium enthält ein Praxissemester (5. Se-
mester) von insgesamt mindestens 20 Wochen. 
 

(3) Die Studienordnung und die Modulstruktur sind 
so gestaltet, dass die Studentin bzw. der Student die 
Bachelorprüfung in der Regel im 8. Fachsemester ab-
schließen kann. Die Prüfungen können auch vorzeitig 
abgelegt werden. 
 

(4) Der Studienumfang im Pflicht- und Wahlpflicht-
bereich beträgt insgesamt maximal 185 Semesterwochen-
stunden (bezogen auf 15 Lehrveranstaltungswochen pro 
Semester). Es sind mindestens 240 Credits nachzuweisen. 
 

(5) Am Ende des 4. Fachsemesters ist eine Zwi-
schenprüfung vorgesehen gemäß §29. 
 
 

§ 4 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur 

Wahrnehmung und Einhaltung der durch diese Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus-
schuss eingesetzt. Der Fachbereichsrat bestellt die Vorsit-
zende bzw. den Vorsitzenden und die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und benennt gleichzeitig deren ständi-
ge Vertreterinnen bzw. Vertreter. Dem Prüfungsausschuss 
gehören sechs Mitglieder an, und zwar vier Mitglieder der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren, eine Mitar-
beiterin bzw. ein Mitarbeiter gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 bis 3 
Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und eine 
Studentin bzw. ein Student. Die bzw. der Vorsitzende und 
die bzw. der stellvertretende Vorsitzende gehören der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren an. Das 
studentische Mitglied nimmt an der Bewertung und An-
rechnung von Studien- und Prüfungsleistungen nur bera-
tend teil. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig 
dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen 
und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform dieser 
Prüfungsordnung und der Studienordnung; dabei ist dem 
Gesichtspunkt der Einhaltung der Regelstudienzeit und der 
Prüfungsfristen besondere Bedeutung beizumessen. Er 
behandelt Widerspruchsverfahren. 
 

(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse 
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden 
bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder - darunter die bzw. der Vorsitzende oder die bzw. 
der stellvertretende Vorsitzende und eine weitere Profes-
sorin bzw. ein weiterer Professor - anwesend ist. Bei be-

sonderer Eilbedürftigkeit kann im schriftlichen Verfahren 
entschieden werden. 

 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses beträgt vier Jahre, die des studentischen Mit-
gliedes ein Jahr. 
 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 
nicht öffentlich. 
 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird ein Protokoll geführt, in dem wesentliche 
Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses festzuhalten sind. 
 

(7) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse auf die 
Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden und die stellvertreten-
de bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 
Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und 
den Tätigkeitsbericht an den Fachbereichsrat. Die bzw. der 
Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses vor und führt sie aus. Sie bzw. er berichtet dem 
Prüfungsausschuss laufend über ihre bzw. seine Tätigkeit. 
 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
das Recht, an der Abnahme der Prüfungen als Beobachte-
rinnen bzw. Beobachter teilzunehmen. 
 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren ständige Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sie sind durch die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden zur Amtsverschwiegenheit zu 
verpflichten, sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen. 
 
 

§ 5 
Prüfungsamt 

 
Die Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das 

Prüfungsamt. Der Leiterin bzw. dem Leiter obliegen alle 
organisatorischen Aufgaben der Vorbereitung und Regist-
rierung von Prüfungen und Prüfungsabschnitten. Die 
Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes informiert den 
Prüfungsausschuss über die Einhaltung der Prüfungsfris-
ten, über die Einhaltung der Zulassungsbedingungen 
durch die Studierenden und unterbreitet Vorschläge zur 
Anerkennung bzw. Anrechnung von Praktika. 
 
 

§ 6 
Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen bzw. Bei-

sitzer 
 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen 
bzw. die Prüfer und die Beisitzerinnen bzw. die Beisitzer 
(Prüfungsgruppe). Als Prüferinnen bzw. Prüfer können 
Mitglieder und Angehörige dieser oder einer anderen 
Hochschule sowie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung erfahrene Personen bestellt werden. Die 1. Prüferin 
bzw. der 1. Prüfer muss zur selbständigen Lehre berech-
tigt sein. Das gilt auch dann, wenn die Befugnis nur für 
eine Teilprüfung erteilt wurde. Zu Beisitzerinnen bzw. 
Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 

(2) Die Prüferinnen bzw. Prüfer sind in ihrer Prü-
fungstätigkeit unabhängig. 
 

(3) Für die Bewertung von Prüfungen und für die 
Bewertung der Bachelorarbeit sind mindestens zwei Per-
sonen als Prüferinnen bzw. Prüfer zu bestellen. 
 

(4) Für mündliche Prüfungen  sind mindestens zwei 
Personen nach Abs. 1 zu bestellen. Eine davon wird als 1. 
Prüferin bzw. 1. Prüfer bestellt. Die zweite kann eine Bei-
sitzerin bzw. ein Beisitzer sein. Weiterhin gilt § 9 Abs. 3. 
 

12



(5) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den 
Studierenden die Namen der zwei Prüferinnen bzw. Prüfer, 
sowie Ort und Zeitpunkt der Prüfung nach Rahmensemes-
terplan der Hochschule Anhalt (FH) oder Modulplan des 
Fachbereiches bekannt gegeben werden. 
 

(6) Für die Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerin-
nen bzw. Beisitzer gelten § 4 Abs. 9 entsprechend. 
 
 
 

II. 
Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleistungen, 
Bewertung von Prüfungsleistungen, Verfahrensvor-

schriften 
 
 

§ 7 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-

fungsleistungen 
 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen im gleichen Studiengang an einer 
anderen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes werden angerechnet.  
 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht unter Abs. 
1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt wird. Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb 
des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes 
erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen, 
Credits und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen dieses Studienganges im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamt-
bewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von 
Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und Prüfungs-
leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Festle-
gungen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studien-
leistungen, Credits und Prüfungsleistungen in staatlich 
anerkannten Fernstudiengängen gelten die Absätze 1 und 
2 entsprechend. 
 

(4) Einschlägige praktische Studiensemester und 
berufspraktische Tätigkeiten werden angerechnet. 

 
(5) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 

1 bis 4 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über 
die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen 
bzw. Fachvertreter zu hören. Studienzeiten nach den 
Absätzen 1 bis 3 können auch vom Immatrikulationsamt 
der Hochschule Anhalt (FH) angerechnet werden. 
 

(6) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensyste-
me vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berech-
nung der Gesamtnote einzubeziehen. Gegebenenfalls 
erfolgt eine Umrechnung in das Notensystem nach § 12. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
„ausreichend“ bzw. 4,0 aufgenommen. 
 

(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 
1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von 
Amts wegen. Die Studentin bzw. der Student hat die für 
die Anrechnung erforderlichen Unterlagen im Antragsver-
fahren vorzulegen. 
 

 
§ 8 

Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 
 

(1) Die Studierenden sollen die Prüfungen zum je-
weiligen Regelstudienzeitpunkt gemäß Anlage 3 dieser 
Ordnung ablegen, mit der Einschreibung bzw. Rückmel-
dung gelten sie zu den Prüfungen des Regelsemesters als 
angemeldet.  
 

(2) Sofern Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodulprüfungen  
nicht an Zulassungsvoraussetzungen (Prüfungsvorleistun-
gen, Leistungsnachweise und/oder Zwischenprüfung) 
gemäß dieser Ordnung gebunden sind, gilt die Anmeldung 
zugleich als Zulassung. 
 

(3) Sind Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodulprüfungen an 
Zulassungsvoraussetzungen gebunden, gilt die Zulassung 
zur jeweiligen Prüfung als erteilt, wenn das positive Resul-
tat der Prüfungsvorleistungen, Leistungsnachweise 
und/oder der Zwischenprüfung im Prüfungsamt dokumen-
tiert ist. 
 

(4) Zu den Lehrveranstaltungen in Wahlpflicht-, oder 
Zusatzmodulen melden sich die Studierenden innerhalb 
von vier Wochen nach Beginn des Semesters bei den 
Lehrdurchführenden an. Mit dieser Anmeldung zur Lehr-
veranstaltung sind sie auch zur entsprechenden Prüfung 
angemeldet, im Übrigen gelten die Absätze 2 und 3. Be-
gonnene Prüfungsverfahren sind gemäß § 13 zu beenden. 
 
 

§ 9 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Folgende Arten von Prüfungsleistungen sind nach 

Maßgabe der Absätze 2 bis 9 möglich: 
1. schriftliche Prüfung (Klausur, Abs. 2), 
2. mündliche Prüfung (Abs. 3), 
3. Projekt (Abs. 8), 
4. Hausarbeit (Abs. 4), 
5. Entwurf/Beleg (Abs. 5), 
6. Referat (Abs. 6), 
7. experimentelle Arbeit (Abs. 7), 
8. Präsentation und Kolloquium (Abs. 9). 

 
(2) In einer schriftlichen Prüfung (Klausur) sollen die 

Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit, mit 
begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufi-
gen Methoden des Faches ein Problem erkennen und 
Wege zu seiner Lösung finden können. Die Bearbeitungs-
zeit ist in der Anlage 3 geregelt. 

 
(3) Die mündliche Prüfung findet vor der Prüfungs-

gruppe gemäß § 6(1) und (4) als Einzel- oder Gruppenprü-
fung für bis zu drei Studierende gleichzeitig statt. In einer 
mündlichen Prüfung soll die Kandidatin bzw. der Kandidat 
nachweisen, daß sie bzw. er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Die Beisitze-
rin bzw. der Beisitzer sind vor der Notenfestsetzung zu 
hören. Der Beisitzerin bzw. dem Beisitzer obliegen im 
Wesentlichen eine Kontrollfunktion für den ordnungsge-
mäßen Ablauf der mündlichen Prüfung und die Protokoll-
führung. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung und 
die Bewertung der Prüfungsleistung sind in einem Proto-
koll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden zu unterschrei-
ben. Die Dauer der mündlichen Pfüung ist nach Anlage 3 
geregelt. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin bzw. 
dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung 
bekannt zu geben. 
 

(4) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche 
Bearbeitung einer fachspezifischen oder modulübergrei-
fenden Aufgabenstellung, die an einem von der Prüferin 
bzw. dem Prüfer festgelegten Termin in einer für wissen-
schaftliche Arbeiten üblichen Form abzugeben ist. Die 
selbständige Bearbeitung ist zu bekunden. 
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(5) Ein Entwurf/Beleg umfasst die Bearbeitung einer 
fachspezifischen oder modulübergreifenden Aufgabenstel-
lung in konzeptioneller, konstruktiver und/oder künstleri-
scher Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung planeri-
scher Aspekte. Ein Beleg kann auch als Leistungsnach-
weis für die Beherrschung von Arbeitsmitteln, Technolo-
gien o. ä. angefertigt werden. Die Studierenden stellen 
dann unter Beweis, dass sie die vorgenannten Instrumen-
tarien zur Lösung spezifischer Aufgaben des Fachgebietes 
einsetzen können. 
 

(6) Ein Referat umfasst eine eigenständige Ausei-
nandersetzung mit einem Problem unter Auswertung 
einschlägiger Literatur und die inhaltliche Darstellung und 
die Vermittlung der Ergebnisse im mündlichen Vortrag 
sowie in einer anschließenden Diskussion. 
 

(7) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoreti-
sche Vorbereitung, den Aufbau und die Durchführung 
eines Experimentes sowie die schriftliche Darstellung der 
Arbeitsschritte, des Versuchsablaufes, der Ergebnisse des 
Experimentes und deren kritische Wertung. 
 

(8) Projekte sind praxisbezogene Arbeiten, die in 
seminaristischer Form unter Betreuung von Prüfungsbe-
fugten sowie zusätzlich durch selbstorganisiertes Arbeiten 
der Projektgruppe und selbstständige Beiträge der einzel-
nen Mitglieder der Projektgruppe durchgeführt werden. Die 
Ergebnisse werden gemeinsam in einem Projektbericht 
dargestellt und verteidigt. 
 

(9) Bei der Prüfungsform Präsentation und Kolloqu-
ium wird das Kolloquium als mündliche Prüfung durchge-
führt und mit der Präsentation gemeinsam bewertet. In 
dem Kolloquium soll die Kandidatin bzw. der Kandidat ihre 
bzw. seine Entwurfsarbeiten erläutern und verteidigen oder 
ihre bzw. seine Kenntnisse in dem Prüfungsfach nachwei-
sen. 
 

(10) Der Rahmensemesterplan der Hochschule Anhalt 
(FH) bzw. der Modulplan des Fachbereiches legt die Zeit-
räume für die Abnahme der mündlichen Prüfungen, Haus-
arbeiten, Belege und Klausuren fest. Bei anderen Prü-
fungsarten nach Abs. 1 legt die Lehrperson den Zeitpunkt 
fest. Das Prüfungsamt ist darüber zu informieren. Von dem 
Rahmenprüfungszeitraum ist nur in begründeten Fällen 
abzuweichen. Dies gilt nicht für das Bachelorverfahren. 
 

(11) Macht die Studentin bzw. der Student durch ärztli-
ches Zeugnis glaubhaft, dass sie bzw. er wegen länger 
andauernder Krankheit oder ständiger Behinderung nicht 
in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder teilweise in 
der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr bzw. ihm 
durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, gleichwer-
tige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbrin-
gen. Anträge sind von der Kandidatin bzw. dem Kandida-
ten an den Prüfungsausschuss zu stellen. 

 
(12)  Geeignete Arten von Prüfungsleistungen kön-

nen auch in Form einer Gruppenarbeit auf Antrag der 1. 
Prüferin bzw. des 1. Prüfers durch den Prüfungsausschuss 
zugelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der bzw. des Einzelnen muss die an die 
Prüfung zu stellenden Anforderungen erfüllen sowie als 
individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von 
eigenständig erarbeiteten Abschnitten oder anderen objek-
tiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar 
sein. Die Gruppe soll in der Regel nicht mehr als drei 
Personen umfassen. 
 

(13) Bei Projekten können Prüfungsbefugte von den 
Festlegungen nach Abs. 12 Satz 3 Abweichendes bestim-
men. 
 

§ 10 
Ablauf, Abbruch und Öffentlichkeit von Prüfungen 
sowie Rücknahme von Prüfungsentscheidungen 

 
(1) Vor Beginn der Prüfung überzeugen sich die 

Prüfungsbefugten durch Befragung vom ausreichenden 
Gesundheitszustand jedes Prüfungsteilnehmers. Wenn der 
Gesundheitszustand eine Prüfung nicht zulässt, besteht 
ein Prüfungsanspruch erst im folgenden Semester. 
 

(2) Studierende, die sich demnächst der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein berechtgtes Interesse geltend ma-
chen, sind einzeln als Zuhörer bei Prüfungen (§9) zuzulas-
sen. Die erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Teilnehmer. 
 

(3) Auf Antrag der zu Prüfenden sind Zuhörer nach 
Abs. 2 Satz 1 auszuschließen. 
 

(4) Die Öffentlichkeit kann wegen Beeinträchtigung 
der Prüfung bis zu deren Abschluss ausgeschlossen 
werden. Über den Ausschluss entscheidet die Prüfungs-
gruppe. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 
nicht Öffentlichkeit im vorstehenden Sinne. 
 

(5) Die Prüfungsgruppe kann auch während der 
Prüfung den Abbruch ohne Ergebnis verfügen, wenn dies 
der körperliche bzw. psychische Zustand des Prüfungsteil-
nehmers erfordert. Wenn erst nach Abschluss der Prüfung 
bzw. nach Verkündung der Bewertung Bedenken betreffs 
des Gesundheitszustandes bekannt werden und durch 
Attest belegt sind, können die 1. Prüferin bzw. der 1. Prü-
fer Antrag auf Rücknahme der Prüfungsentscheidung an 
den Prüfungsausschuss stellen. Der Prüfungsausschuss 
legt einen neuen Termin fest. 
 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als abgelegt und mit 

„nicht bestanden“ bewertet, wenn die bzw. der Studierende 
ohne vom Prüfungsausschuss akzeptierte Gründe 
- zu einer Wiederholungsprüfung nicht erscheint, 
- nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt, 
- die Wiederholung einer Prüfungsleistung innerhalb 

der dafür festgelegten Frist (s. § 13 Abs. 5) nicht 
durchführt, 

- eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgege-
benen Bearbeitungszeit erbringt. 

Überschreiten Studierende bei der Ablegung einer Prüfung 
oder Teilprüfung die Fristen des Regelstudienverlaufs (s. 
Anl. 3) um mehr als zwei Semester, gilt die Prüfung als 
abgelegt und wird mit „nicht bestanden“ bewertet; es sei 
denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat die Gründe 
des Fristversäumnisses nicht zu vertreten hat. Schutzbe-
stimmungen des Mutterschutzgesetzes und Fristen des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes sind zu berücksichtigen. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gel-

tend gemachten Gründe (s. Abs. 1) müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden, anderenfalls erfolgt eine Be-
wertung entsprechend Abs. 1. Werden die Gründe aner-
kannt, so wird vom Prüfungsausschuss ein neuer Termin 
anberaumt. 
 

(3) Versucht die Studentin bzw. der Student das Er-
gebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Dies gilt auch dann, wenn die Tatsache erst 
nach der Prüfung bzw. nach der Übergabe des Zeugnisses 
bekannt wird. Die Feststellung wird von Prüfungsbefugten 
oder Aufsichtsführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. Studentinnen bzw. Studenten, die sich eines Ver-
stoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht 
haben, können durch Prüfungsbefugte bzw. Aufsichtsfüh-
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rende von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig 
zu machen. Ansonsten gelten § 14 und § 17. 
 

(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabeter-
min aus von der Studentin bzw. vom Studenten zu vertre-
tenden Gründen nicht eingehalten, so gilt sie als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. Abs. 2 gilt entsprechend. Zur Fest-
setzung eines späteren Abgabetermins kann es in den 
Fällen kommen, in denen eine Studentin bzw. ein Student 
während der Anfertigung einer schriftlichen Leistung nach 
§ 9 oder einer Bachelorarbeit nachweislich (Attest) er-
krankt oder eine Bearbeitung aus technischen Gründen (z. 
B. Ausfall von Geräten) nicht möglich ist, sowie auf Antrag 
von Prüfungsbefugten. 

 
(5) Geringfügige Mängel in der äußeren Form der 

Prüfungsleistung, wie schreibtechnische Mängel u. ä. 
gelten nicht als Ordnungsverstoß. Sie können Einfluss auf 
die Bewertung haben, nicht aber für sich zur Bewertung 
mit „nicht bestanden“ führen. Gravierende Abweichungen 
wie Schwerlesbarkeit oder Unleserlichkeit von Textteilen, 
Nichteinhaltung gültiger Normen für die Gestaltung wis-
senschaftlicher Ausarbeitungen (insbesondere orthogra-
phische und grammatikalische), Wahl nicht zugelassener 
Textträger u. a., können zur Nichtannahme der Arbeit 
durch Prüfungsbefugte führen. Die Nichtannahme ist mit 
einer Frist von vier Wochen nach Abgabetermin aktenkun-
dig zu machen. 
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Fach-

note 
 

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von der 1. 
Prüferin bzw. dem 1. Prüfer bei mündlichen Prüfungen 
unmittelbar nach Feststellung der Bewertung, bei schriftli-
chen Prüfungen bzw. künstlerischen Prüfungsleistungen in 
der Regel innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
Semesterbeginn bei Prüfungen nach Rahmensemester-
plan bzw. vier Wochen nach Ende des Modulblockes 
durch Aushang im Prüfungsamt des Fachbereiches unter 
Beachtung des Datenschutzes bekannt gegeben. Bei 
Prüfungen des sechsten bzw. achten Fachsemesters 
erfolgt die Bekanntgabe innerhalb von vier Wochen nach 
Ende der Vorlesungszeit. 

 
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver-

wenden: 

1,0; 
1,3 

für „sehr gut“ - eine hervorragende Leistung, 

1,7; 
2,0; 
2,3 

für „gut“ - eine erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen 
liegende Leistung, 

2,7;  
3,0; 
3,3 

für „befriedi-
gend“ 

- eine Leistung, die in jeder 
Hinsicht durch-schnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

3,7; 
4,0  

für „ausrei-
chend“ 

- eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel den Mindestanforde-
rungen entspricht, 

5,0  für „nicht 
bestanden“ 

- eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt. 

 
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindes-

tens „ausreichend“ bewertet wurde. Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei oder mehr Prüferinnen bzw. Prüfern bewer-
tet, ist sie bestanden, wenn alle die Leistung mit mindes-
tens „ausreichend“ bewerten. Die Note der Prüfungsleis-
tung errechnet sich dann aus dem Durchschnitt der Ein-
zelnoten. Setzt sich die Prüfung aus mehreren Teilprüfun-
gen zusammen, sind diese gewichtet zu werten. 
 

(4) Die Note lautet bei einem Durchschnitt: 
bis 1,5  sehr gut, 
über 1,5 bis 2,5 gut, 
über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
über 4,0  nicht bestanden. 
 

(5) Bei der Bildung der Fachnote wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
 

§ 13 
Wiederholung von Prüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Prüfungen können mit Aus-

nahme von Bachelorarbeit und deren Kolloquium (s. Ab-
schnitt IV) zweimal wiederholt werden. 
 

(2) Die Wiederholung einer bestandenen Teil- bzw. 
Modulprüfung oder eines bestandenen Leistungsnachwei-
ses ist nicht zulässig. Über Wiederholungsmöglichkeiten in 
begründeten Ausnahmefällen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag. 
 

(3) Wird eine Teil- oder Modulprüfung in der ersten 
Wiederholung bestanden, wird die Note durch die Prü-
fungsgruppe festgelegt. Dabei gilt § 12. 

 
(4) Bei einer zweiten Wiederholungsprüfung einer 

Teil- oder Modulprüfung kann die Benotung nur mit „aus-
reichend (4,0)“ oder „nicht bestanden (5,0)“ erfolgen. 
 

(5) Wiederholungsprüfungen sind bis spätestens 
Ende des Folgesemesters nach Nichtbestehen der Prü-
fung abzulegen. In der Regel sind Wiederholungsprüfun-
gen im Rahmen der Prüfungstermine der Hochschule 
Anhalt (FH) bzw. des Modulplanes des Fachbereiches 
abzulegen. 
 

(6) Überschreiten Studierende aus von ihnen zu 
vertretenden Gründen die Fristen nach Abs. 5, ist nach § 
11 Abs. 1 zu bewerten. 
 

(7) Die Art der Prüfungen nach § 9 Abs. 1 wird bei 
Wiederholungen in der Regel nicht geändert. 
 

(8) In demselben Studiengang an einer Fachhoch-
schule erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfung 
abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten 
nach Abs. 1 angerechnet. 
 

(9) Wird die Abschlussprüfung (§ 22) bis zum Re-
gelstudienzeitpunkt (s. Anl. 3) unternommen, gilt diese 
Prüfung im Falle des Nichtbestehens als nicht abgelegt 
(Freiversuch). 
 
 

§ 14 
Urkunde, Zeugnis, Diploma Supplement und Beschei-

nigungen 
 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung ist der 
bzw. dem Studierenden ein Zeugnis nach Anlage 2 in 
deutscher und englischer Sprache auszustellen. Das 
Zeugnis der Bachelorprüfung bedarf eines Antrages. Das 
Zeugnis enthält alle Bewertungen nach Anlage 3 sowie die 
erreichten Credits. Diploma Supplement (s. Anlage 4), 
Urkunde (s. Anlage 1) und Zeugnis (s. Anlage 2) werden 
von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und der Dekanin bzw. dem Dekan unterzeichnet. Mit dem 
Zeugnis der Bachelorprüfung werden gleichzeitig ein 
Diploma Supplement sowie die Urkunde zur Verleihung 
des Bachelorgrades überreicht. Zeugnis und Diploma 
Supplement erhalten das Datum nach § 2. 
 

(2) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestan-
den oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt das Im-
matrikulationsamt hierüber einen schriftlichen Bescheid. 
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Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
 

(3) Verlässt die Studentin bzw. der Student die 
Hochschule oder wechselt den Studiengang, so wird ihr 
bzw. ihm auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und 
deren Bewertung enthält. 
 

(4) Ein unrechtmäßiges Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen und durch ein rechtmäßiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung nach Abs. 3 zu ersetzen. 
 
 

§ 15 
Zusatzmodulprüfungen 

 
(1) Studierende können sich in weiteren als den in 

Anlage 3 vorgeschriebenen Modulen einer Zusatzmodul-
prüfung unterziehen. 
 

(2) Die Ergebnisse der Zusatzmodulprüfungen wer-
den auf Antrag in das entsprechende Bachelorzeugnis 
aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtno-
te nicht mit einbezogen. 
 
 

§ 16 
Einstufungsprüfung 

 
Eine Einstufungsprüfung nach Hochschulgesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt ist nicht vorgesehen. 
 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Nach § 11 Abs. 3 kann eine Prüfung ganz oder 

teilweise durch den Prüfungsausschuss für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Betroffenen ist vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem 
Prüfungsausschuss zu geben. 
 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Studentin bzw. 
der Student hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter 
Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt über die Rechtsfolgen. Es gilt Abs. 1 
Satz 2. 
 
 

§ 18 
Einsicht in die Prüfungsakten und Prüfungsunterlagen 
 

(1) Den Studierenden wird nach Abschluss jeder 
Modulprüfung oder Teilprüfung der Bachelorprüfung Ein-
sicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten einschließlich 
der darauf notierten Bemerkungen der Prüferinnen bzw. 
Prüfer gewährt. Die 1. Prüferin bzw. der 1. Prüfer bestimmt 
den Zeitpunkt und den jeweiligen Ort der Einsichtnahme 
an der Hochschule Anhalt (FH). 
 

(2) Spätestens drei Monate nach Aushändigung des 
Bachelorzeugnisses kann der Antrag auf Einsicht in die 
Prüfungsakten an den Prüfungsausschuss gestellt werden. 
Die bzw. der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Ein-
sichtnahme. 
 
 

§ 19 
Belastende Entscheidungen, Widerspruchsverfahren 

 
(1) Eine belastende (ablehnende) Entscheidung, 

insbesondere in Anwendung der §§ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, und 29 dieser Prüfungs-

ordnung ist schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. Gegen 
die Entscheidungen kann in einer Frist von einem Monat 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Prüfungsausschuss 
eingelegt werden. 
 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch gegen eine 
Bewertung richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss 
nach Überprüfung gemäß Abs.3. 

 
(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewer-

tung richtet, leitet der Prüfungsausschuss den Wider-
spruch an die 1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer zur Überprü-
fung weiter. Wird die Bewertung antragsgemäß geändert, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 
Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Ent-
scheidung nur darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchge-

führt worden ist, 
2. man von einem falschen Sachverhalt ausgegangen ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beach-

tet worden sind, 
4. man sich von sachfremden Erwägungen hat leiten 

lassen. 
 

(4) Über den Widerspruch soll in angemessener 
Frist entschieden werden. Soweit dem Widerspruch nicht 
abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustel-
len. 
 
 
 

III. 
Bachelorprüfung 

 
 

§ 20 
Bestandteile der Bachelorprüfung 

 
Bestandteile der Bachelorprüfung sind: 

1. die Bachelorarbeit, 
2. das Kolloquium zur Bachelorarbeit, 
3. die Modulprüfungen (s. Anlage 3 Seite 2/2), 
4. die Prüfungsvoraussetzungen gemäß Anlage 3, 
5. der Nachweis des 20-wöchigen Praxissemesters lt. 

Praktikumsordnung, 
6. die Teilnahme an 7 Fachexkursionstagen 
 
 

§ 21 
Gesamtnote der Bachelorprüfung 

 
(1) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ist das 

gewichtete arithmetische Mittel der nicht gerundeten Noten 
aller Modulprüfungen, der Bachelorarbeit und der Bachelo-
rarbeits-kolloquiumsleistung. Die Fachnoten gehen mit 
dem Faktor 0,8, die Bachelorarbeit mit 0,15 und die Kollo-
quiumsleistung mit 0,05 ein. 
 

(2) Ergänzend wird eine ECTS-Note ausgewiesen: 
A die besten  10 % 
B die nächsten  25 % 
C die nächsten  30 % 
D die nächsten  25 % 
E die nächsten  10 %. 
Die Mindestbezugsgröße dieser Skalierung sind i.d.R. die 
zeitlich letzten 50 Absolventinnen und Absolventen dieses 
Studienganges. 
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(3) Sofern noch keine 50 Absolventinnen oder Ab-

solventen in diesem Studiengang vorhanden sind, wird die 
ECTS-Note an Hand des folgenden numerischen Systems 
ausgewiesen: 
A bis 1,3 
B über 1,3 bis 2,0 
C über 2,0 bis 3,0 
D über 3,0 bis 3,7 
E über 3,7 bis 4,0. 
 
 
 

IV. 
Bachelorarbeit und Kolloquium 

 
 

§ 22 
Zweck von Bachelorarbeit und Kolloquium 

 
(1) Das Bachelorarbeitskolloquium ist der fachliche 

Höhepunkt des Studiums und stellt dessen Abschluss dar. 
 

(2) Im Kolloquium zur Bachelorarbeit beweist die 
Studentin bzw. der Student, dass sie bzw. er in der Lage 
ist, wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Ergebnisse 
in Vortragsform unterstützt mit modernen Mitteln vorzutra-
gen und in einem wissenschaftlichen Disput inhaltlich und 
methodisch überzeugend darzustellen. 

 
(3) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studen-

tin bzw. der Student in der Lage ist, ein Problem innerhalb 
einer vorgegebenen Zeit selbständig zu bearbeiten, wis-
senschaftliche Erkenntnisse anzuwenden, die fachlichen 
Zusammenhänge zu überblicken und die gewonnenen 
Erkenntnisse überzeugend, eindeutig, in angemessener 
Sprache und in übersichtlicher Form darzustellen sowie 
Methoden und soziale Kompetenzen nachzuweisen. 
 
 

§ 23 
Thema und Bearbeitungsdauer 

 
(1) Die Studentin bzw. der Student kann die The-

menstellerin bzw. den Themensteller und das Thema 
vorschlagen. 
 

(2) Das Thema ist in deutscher Sprache durch die 
1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer nach Anhörung der Studen-
tin bzw. des Studenten auszugeben. Die Vergabe des 
Themas ist beim Prüfungsamt aktenkundig zu machen. 
 

(3) Die Bachelorarbeit ist von der Professorin bzw. 
dem Professor oder durch Lehrbeauftragte, die das Thema 
stellen, im Rahmen des Lehrauftrages zu betreuen. 
 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit ist so zu stellen, 
dass die Bearbeitungsdauer in einer Frist von zehn Wo-
chen eingehalten werden kann. In begründeten Ausnah-
mefällen kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung der 
1. Prüferin bzw. des 1. Prüfers die Bearbeitungszeit um 
eine Frist von drei Wochen verlängern. 
 

(5) Gleichzeitig mit der Übergabe des Themas an 
die Studentin bzw. den Studenten ist durch den Prüfungs-
ausschuss die 1. und 2. Prüfungsperson sowie die oder 
der Vorsitzende der Bachelorprüfungskommission zu 
bestellen, der Abgabetermin festzulegen und der Studentin 
bzw. dem Studenten schriftlich bekannt zu geben. Die oder 
der Vorsitzende der Bachelorprüfungskommission muss 
eine Professorin oder ein Professor der Hochschule Anhalt 
(FH) sein. 
 

(6) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer 
Gruppenarbeit von maximal drei Studierenden zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der bzw. des Einzelnen aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Krite-
rien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 

unterscheidbar und bewertbar ist und den Anforderungen 
nach § 22 Abs. 3 und § 25 Abs. 1 genügt. 
 
 

§ 24 
Meldung und Zulassung zur Bachelorarbeit 

 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit ist 

an den Prüfungsausschuss zu stellen. Die Zulassung ist zu 
versagen, wenn die Zwischenprüfung oder die Prüfungen 
des 6. und 7. Fachsemesters gemäß Anlage 3 noch nicht 
bestanden sind und wenn das Praxissemester noch nicht 
abgeschlossen wurde. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss spricht die Zulassung 

aus und bestätigt das Thema entsprechend § 23. 
 
 

§ 25 
Besondere Forderungen an eine Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit ist mit einer Erklärung dar-

über zu versehen, dass die Arbeit selbständig verfasst, in 
gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht in einem ande-
ren Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt wurde und 
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quel-
len, einschließlich der angegebenen oder beschriebenen 
Software, verwendet werden. Diese Erklärung ist von allen 
beteiligten Autorinnen und Autoren zu unterzeichnen. 

 
(2) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß einzureichen 

und in dem laut Prüfungsplan vorgesehenen Raum öffent-
lich auszustellen. 

 
(3) Der Abgabezeitpunkt ist im Prüfungsamt akten-

kundig zu machen.  
 
 

§ 26 
Bewertung der Bachelorarbeit 

 
(1) Zur Bewertung der Bachelorarbeit sind zwei 

Gutachten notwendig. Gutachten sind in der Regel inner-
halb von vier Wochen von der 1. und 2. Prüfungsperson zu 
erstellen. 

 
(2) Bewertet ein Gutachten die Arbeit mit „nicht be-

standen“, aber das zweite Gutachten positiv, so ist ein 
weiteres Gutachten vom Prüfungsausschuss zu bestellen. 
Bewertet die zusätzlich bestellte Prüferin bzw. der zusätz-
lich bestellte Prüfer die Arbeit ebenfalls mit „nicht bestan-
den“, ist die Bachelorarbeitsnote „nicht bestanden“. Im 
positiven Fall ergibt sich die endgültige Bewertung aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten aller Gutachten, 
mindestens aber mit der Note 4,0 „ausreichend“. 
 

(3) Wird die Bachelorarbeit ohne einen vom Prü-
fungsamt anerkannten Grund nicht fristgemäß abgeliefert, 
gilt sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. 
 

(4) Für die Bewertung gilt ansonsten § 12. 
 
 

§ 27 
Kolloquium der Bachelorarbeit 

 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Kolloqu-

ium ist das Vorliegen von mindestens zwei positiven Gut-
achten zur Bachelorarbeit und der Nachweis aller nach § 
20 Punkte 3 bis 6 geforderten Leistungen.  

 
(2) Das Kolloquium ist in der Regel öffentlich. Die 

Nichtöffentlichkeit ist vom Prüfungsausschuss zu verfügen. 
 

(3) Am Tage des Bachelorkolloquiums kann die 
bzw. der Vorsitzende der Bachelorprüfungskommission die 
Kommission auf maximal fünf Mitglieder vervollständigen. 
Die Kommission besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden 
und mindestens noch einer Prüferin bzw. noch einem 
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Prüfer. Wurden drei Gutachten bestellt, gehören alle drei 
Gutachterinnen und Gutachter zur Bachelorprüfungskom-
mission. Die Kommission ist zu Beginn des Kolloquiums 
bekannt zu geben. Die oder der Vorsitzende bestimmt die 
Dauer des Bachelorarbeitskolloquiums. Sie soll 90 Minuten 
nicht überschreiten. Das Kolloquium besteht aus dem 
Referat der Autorin bzw. des Autors, eventuell auch aller 
Autorinnen bzw. Autoren, und der Diskussion. 
 

(4) Jedes Kommissionsmitglied vergibt eine Kollo-
quiumsnote nach § 12 Abs. 2. Die Gesamtnote des Bache-
lorkolloquiums ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
Noten der Kommissionsmitglieder, die nach § 12 Absätze 
3, 4 und 5 gebildet und protokolliert wird. Die Gesamtnote 
des Bachelorkolloquiums ist nach § 12 Abs. 5 durch die 
bzw. den Vorsitzenden zu verkünden. 
 
 

§ 28 
Wiederholung von Bachelorarbeit und Kolloquium 

 
(1) Die Bachelorarbeit kann, wenn sie mit „nicht be-

standen“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-
derholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des The-
mas bei der Wiederholung der Bachelorarbeit ist jedoch 
nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht bei der 
ersten Bachelorarbeit Gebrauch gemacht wurde. Das neue 
Thema der Bachelorarbeit wird in angemessener Frist 
ausgegeben. Versäumt die Studentin bzw. der Student, 
innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der Note 5 
ein neues Thema zu beantragen, erlischt der Prüfungsan-
spruch, es sei denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandi-
dat das Fristversäumnis nicht zu vertreten hat. 

 
(2) Das Kolloquium kann, wenn es mit „nicht be-

standen“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-
derholung ist ausgeschlossen. Ansonsten gilt Abs. 1 Satz 
4 entsprechend. 

 
(3) § 13 Abs. 8 gilt entsprechend. 

 

 
V. 

Zwischenprüfung 
 
 

§ 29 
Bestandteile, Zulassung, Gesamtnote 

 
(1) Eine Zwischenprüfung ist am Ende des 4. Fach-

semesters der Regelstudienzeit vorgesehen. 
 
(2) Bestandteile der Zwischenprüfung sind: 

1. die Pflichtmodule (s. Anlage 3, Seite 1/2), 
2. die Prüfungsvoraussetzungen nach Anlage 3, Seite 1/2 

 
(3) Für die Zulassung zur Zwischenprüfung gilt § 8 

analog. 
 
(4) Die Gesamtnote der Zwischenprüfung ergibt 

sich aus dem arithmetischen Mittel aller Pflichtmodule 
nach Abs. 2. Über die Zwischenprüfung wird ein Zeugnis 
analog § 14 Abs. 1 Satz 1 ausgestellt. 
 
 
 

VI. 
Schlussbestimmungen 

 
§ 30 

In-Kraft-Treten der Bachelorprüfungsordnung 
 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung tritt nach ihrer 
Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule 
Anhalt (FH) am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
"Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt (FH)" in 
Kraft. 

 
(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des 

Fachbereichsrates Architektur und Bauingenieurwesen 
vom 08.06.2004 und des Senates der Hochschule Anhalt 
(FH) vom 20.10.2004 und der Genehmigung durch den 
Präsidenten der Hochschule Anhalt (FH) vom 07.04.2005. 
 

(3) Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der 
Hochschule Anhalt (FH)“ Nr. 15/2005 am 24.05.2005. 
 
Köthen, den 07.04.2005 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH) 
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Anlage 1: Bachelorurkunde (Zweisprachig gem. § 14(1) HSG LSA) 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen 
 
 

B a c h e l o r u r k u n d e  
 
 
 
Die Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen 
verleiht mit dieser Urkunde 
 
Frau/Herrn ________________________________________________ 
 
geboren am ______________  in  ______________________________ 
 
den Hochschulgrad 
 
  Bachelor of Arts 
  (B.A.) 
 
nachdem sie/er die Bachelorprüfung 
 
im Studiengang Architektur 
 
am  ____________________  bestanden hat. 
 
 
 
 
 
(Siegel)       Ort, den _________________ 
               (Datum) 
 
 
 
 
 
____________________________            ________________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende    Die Dekanin / Der Dekan 
        des Prüfungsausschusses 
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Anlage 2: Zeugnis über die Bachelorprüfung / Zwischenprüfung 
(Zweisprachig gem. § 14(1)) 
 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen 
 
Z e u g n i s über die Bachelorprüfung / Zwischenprüfung 
 
Frau/Herr _____________________________________________ 
geboren am _____________________________________________ 
 
hat die Bachelorprüfung im Studiengang Architektur 
 
mit der Gesamtnote ____________________________ bestanden. 
 
Prüfungen  Beurteilungen 
 
Pflichtmodule: ... 
Wahlpflichtmodule: ...* 
Zusatzmodule: ... 
Bachelorarbeit über das Thema: ...* 
Note der Bachelorarbeit: ...* 
Note des Kolloquiums zur Bachelorarbeit: ...* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, den  _____________________ 
   (Datum) 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende  (Siegel) Die Dekanin / Der Dekan 
        des Prüfungsausschusses 

                                                           
* entfällt bei Zwischenprüfung 
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Anlage 3, Seite 1/2: Bestandteile der Zwischenprüfung 
 
Bestandteile der Zwischenprüfung sind folgende Pflichtmodule, sowie die Prüfungsvorleistungen nach dieser Anlage. 
 

Studiengang Architektur (Bachelor) Leistungsnachweis / 
Prüfungsvorleistung 

Zwischen-
prüfung 

Modul Baustein 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. Bem. 

Regel- 
sem. 
Modul- 
prüf. Form Dauer 

(Min.) 

Entwerfen I Gebäudelehre ------- -------    

 Grundlagen d. Entwer-
fens S S+PC    

2. Sem K (180) 

Entwerfen II   S S  4. Sem. PC (30) 
Baukonstruktion I S S    2. Sem. K (180) 
Baukonstruktion II   S S  4. Sem. PC (30) 
Städtebau I   S / R S / R * 1) 4. Sem. S  
Ingenieurhochbau I Ingenieurhochbau/Bionik   S S  4. Sem. PC (30) 
Baugeschichte I ------- S   * 1) 2. Sem. S  
Baugeschichte II   S / R S / R  4. Sem. K (120) 
Baustofftechnik P P    2. Sem. K (180) 
Bauphysik   ------- P  4. Sem. K (120) 
Darstellende Geometrie S S    2. Sem. K (180) 
Datenverarbeitung I P P   * 1) 2. Sem. S  
CAD + Visualisierung I Datenverarbeitung   P P  
 Bauaufnahme    P * 1) 4. Sem. S  

Gestalten I S S    2. Sem. PC (30) 
Gestalten II   S S  4. Sem. PC (30) 
Tragwerklehre I ------- S    2. Sem. K (180) 
Tragwerklehre II   S S  4. Sem. K (120) 
Vermessung Vermessungskunde P P    2. Sem. K (120) 
Struktur Strukturlehre S / P S / P    2. Sem. M (30) 

 Lit.- und Fachinformati-
onssysteme  S       

Sprache S S   * 1) 2. Sem. K (120) 
Planungs- und Bauökonomie   ------- S / R  4. Sem. K (120) 
Haustechnik I   ------- S  4. Sem. K (120) 
 
   * 1) Semesterleistung wird bewertet und gilt somit als Bestandteil der Zwischenprüfung. 
 
 
Abkürzungen: S: Schriftliche, rechnerische, zeichnerische Ausarbeitung/ Entwurf/ gestalterische Arbeit. 
  P: Praktikum/ experimentelle Arbeit. 
  R: Referat. 
  K: Klausur. 
  M: Mündliche Prüfung. 
  PC: Präsentation und Kolloquium. 
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Anlage 3, Seite 2/2: Bestandteile der Bachelorprüfung 
 
Bestandteile der Bachelorprüfung sind: die Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie die Pflichtprojekte und das Vertiefungsprojekt, 
die Bachelorarbeit und das zugehörige Kolloquium. Prüfungsvoraussetzungen sind die Vorleistungen nach dieser Anlage sowie 
ein 20-wöchiges Praxissemester. 
 

Studiengang Architektur (Bachelor) Leistungsnachweis / 
Prüfungsvorleistung 

Zwischen-
prüfung 

Modul Baustein 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Bem. 

Regel- 
sem. 
Modul- 
prüf. Form Dauer 

(Min.) 

Entwerfen III Entwerfen S S   
 Architekturtheorie S / R S / R   

7. Sem. PC (30) 

Baukonstruktion III und Ausbaukonstruktion S S   7. Sem. M (30) 
Städtebau II S S   7. Sem. PC (30) 
Planungs- und Bauökonomie II S / R S / R   7. Sem. M (30) 

Baurecht Boden-/Bau-
Planungsrecht ------- -------   7. Sem. K (120) 

Haustechnik II + Bauphysik S S   7. Sem. K (120) 
Landschaft Landschaftsarchitektur S / R S   7. Sem. PC (30) 
Wahlpflichtmodul I S S   7. Sem. PC (30) 
Wahlpflichtmodul II S S   7. Sem. PC (30) 

Wahlpflichtmodul III *) aus Pflicht-
/Wahlmodulen wählen *)   S  8. Sem. S  

Wahlpflichtmodul IV *) aus Pflicht-
/Wahlmodulen wählen *)   S  8. Sem. S  

Vertiefungsmodul *) aus Pflichtmodulen 
wählen *)   S  8. Sem S  

Pflichtprojekt: Teile Baukonstruktion III   
Baukonstruktion/ Teile Ingenieurhochbau II   
Ingenieurhochbau Teile NN.   

 weitere Module können 
integriert werden 

S+PC 

  

7. Sem. PC (30) 

Pflichtprojekt: Teile Entwerfen III   
Entwerfen/ Teile Denkmalpflege   
Denkmalpflege Teile NN.   

 weitere Module können 
integriert werden 

S+PC 

  

7. Sem. PC (30) 

Pflichtprojekt: Teile Städtebau III   
Städtebau/ 
Landschaftsarchitektur 

Teile Landschaftsarchitek-
tur   

 Teile NN.   

 weitere Module können 
integriert werden 

S+PC 

  

7. Sem. PC (30) 

Vertiefungsprojekt und 
Vertiefungsmodul 

neigungsbezogene 
Schwerpunktbildung 
durch Auswahl aus dem 
Fächerkatalog 

Pr
ax

is
se

m
es

te
r (

20
 W

oc
he

n)
 

S+PC   7. Sem. PC (30) 

 
*) Die ausgewählten Module unterstützen thematisch die Bachelorarbeit. 

Die Auswahl der entsprechenden Module erfolgt gemäß dem Thema der Bachelorarbeit. 
Die betreuenden Professoren beraten bei der Fächerauswahl. 

 
 
Abkürzungen: S: Schriftliche, rechnerische, zeichnerische Ausarbeitung/ Entwurf/ gestalterische Arbeit. 
  P: Praktikum/ experimentelle Arbeit. 
  R: Referat. 
  K: Klausur. 
  M: Mündliche Prüfung. 
  PC: Präsentation und Kolloquium. 
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Anlage 4: Diploma Supplement 
 
Teil Inhalt   
1 INFORMATION IDENTIFYING THE 

HOLDER OF THE QUALIFICATION 
Persönliche Daten 

1.1 Family Name Name 
1.2 First Name Vorname 
1.3 Date, Place; Country of Birth Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 
1.4 Student ID Number or Person Code Matrikel-Nr. 
2 INFORMATION IDENTIFYING 

THE QUALIFICATION 
Bachelor im Studiengang Architektur 
Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Architektur 
und Bauingenieurwesen 

2.1 Name of Qualification Bachelor of Arts für Studiengang Architektur 
2.2 Main Fields of Study siehe Zeugnis der Bachelorprüfung 
2.3 Name of Awarding Institution Hochschule Anhalt (FH) 
2.4 Administering Institution Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Architektur 

und Bauingenieurwesen, Staatliche Hochschule 
2.5 Language of Instruction Deutsch 
3 INFORMATION ON THE LEVEL 

OF THE QUALIFICATION 
Ebene der Qualifikation 

3.1 Level of Qualification Bachelor 
3.2 Length of Programme acht Semester 
3.3 Access Requirements Abitur oder Fachhochschulreife (anerkannte) 
4 INFORMATION ON THE CONTENTS 

AND THE RESULTS GAINED 
Studieninhalte und Studienerfolg 

4.1 Mode of Study achtsemestriges Vollstudium (direkt) 
4.2 Programme Requirements Studienanforderungen - Studienverlaufsbe-

schreibung - Modulfolge (ca. ½ Seite) 
4.3 Programme Details Modularisiertes achtsemestriges Studium mit 

integriertem 20-wöchigen Berufspraktikum und 
zehnwöchiger Abschlussarbeit  

4.4 Grading Scheme Notenskalen aus  §§ 12 und 21 anfügen 
4.5 Overall Classification Gesamtbewertung aus dem Zeugnis 
5 INFORMATION ON THE FUNCTION 

OF THE QUALIFICATION 
Funktionen der Qualifikation 

5.1 Access to Further Study Zugang zu weiteren Studien, z. B. Master 
5.2 Professional Status Beruflicher Status – berufsqualifizierend 
6 ADDITIONAL INFORMATION Zusätzliche Informationen 
6.1 Additional Information Zusätzliche Informationen 
6.2 Further Information Sources siehe www.hs-anhalt.de 
7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT Zertifizierung des Diploma Supplements 
7.1 Place/Date of Certification Ort/Datum der Ausstellung des Diploma Supple-

ments 
7.2 Certifying Official Prof. Dr. Y – Prüfungsausschussvorsitzender 
7.3 Official Post Dienststellung/Dienststellenadresse 
7.4 Seal/Stamp Siegel/Stempel 
8 INFORMATION ON THE NATIONAL 

HIGHER EDUCATION SYSTEM 
Information über das nationale Hochschulsystem. 
(KMK Beschluss vom 10.10.03) 

Hinweis: Das Diploma Supplement ist in englischer Sprache dem Zeugnis beizulegen! 
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Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

STUDIENORDNUNG 
 
 
 

für den Bachelor-Studiengang 
 
 
 

ARCHITEKTUR 
 
 

vom 08.06.2004 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§   1 Geltungsbereich, Rechtsgrundlagen 
§   2 Zulassungsvoraussetzungen und Studienbeginn 
§   3 Studienberatung 
§   4 Studienziele 
§   5 Modularisierung und Vergabe von Anrech-

nungspunkten (Credits) 
§   6 Studiendauer und Aufbau des Studiums 
§   7 Studienplan und Studieninhalte 
§   8 Vermittlungsformen 
§   9 Prüfungen 
§ 10  Zeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde und 

Diploma Supplement 
§ 11  Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-

gen 
§ 12  Berufspraktikum 
§ 13  In-Kraft-Treten 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Studienplan der Lehrveranstaltungen in den 

Semestern (Module/Credits; Verteilung der Se-
mesterwochenstunden) 

Anlage 2: Rahmensemesterplan - Wochenplan 
 
 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Rechtsgrundlagen 

 
(1) Diese Studienordnung gilt für den Bachelorstu-

diengang Architektur mit dem Abschluss 
 

Bachelor of Arts (B.A.) 
 
an der Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Architektur 
und Bauingenieurwesen. 

 
(2) Die Rechtsgrundlagen sind: 

1. Das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in 
der jeweils gültigen Fassung. 
2. Die Prüfungsordnung des Studienganges Architektur 
der Hochschule Anhalt (FH) zur Erlangung des akademi-
schen Grades eines Bachelors vom 08.06.2004. 
 

§ 2 
Zulassungsvoraussetzungen und Studienbeginn 

 
(1) Die Qualifikation für das Studium ist entspre-

chend des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt nachzuweisen. Zusätzlich wird eine berufsprakti-
sche Tätigkeit von sechs Wochen gemäß §12 vor Auf-
nahme des Studiums empfohlen. 

 
(2) Der Studienbeginn ist der erste Tag des Winter-

semesters. 
 
 

§ 3 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung der Hochschule 

Anhalt (FH) informiert Studieninteressierte über Studien-
möglichkeiten, Studienabschlüsse, Zulassungsvorausset-
zungen, Zulassungsbeschränkungen, Studienbedingungen 
sowie über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines 
Studiums. Sie berät unter Berücksichtigung individueller 
Studienneigung. 
 

(2) Die Studienfachberatung erfolgt durch den 
Fachbereich und unterstützt die Studierenden durch stu-
dienbegleitende, fachspezifische Beratung, insbesondere 
über Gestaltungsmöglichkeiten im Studienablauf und 
unterstützt bei persönlich bedingten Störungen im Stu-
dienverlauf. Die Studienfachberaterin oder der Studien-
fachberater orientieren sich bis zum Ende des ersten 
Studienjahres über den bisherigen Studienverlauf, infor-
mieren die Studierenden und führen ggf. eine Studienbera-
tung durch. 
 

(3) Für jeden Studiengang wird vom Fachbereich 
eine Professorin bzw. ein Professor mit der Studienfachbe-
ratung beauftragt.  
 
 

§ 4 
Studienziele 

 
(1) Ausbildungsschwerpunkte im Studiengang Archi-

tektur sind das Entwerfen und Konstruieren im Hochbau, 
sowie der gestalterische und erhaltende Umgang mit 
historischer Substanz und das Planen unter städtebauli-
chen Gesichtspunkten. Es sollen Fähigkeiten zum Entwurf 
und zur Organisation der Ausführung von Bauten, städte-
baulichen und landschaftsgestaltenden Strukturen in ihrem 
vielseitigen Kontext entworfen werden. Dabei werden 
geisteswissenschaftliche, künstlerisch-gestalterische, 
naturwissenschaftlich-technische, wirtschaftliche und 
ökologische Aspekte in ihren Anforderungen an die Archi-
tektur einbezogen. 
 

(2) Im Verlauf des Studiums wird eine anwendungs-
bezogene, wissenschaftlich und künstlerisch fundierte 
Ausbildung gewährleistet. Absolventinnen und Absolven-
ten des Studienganges Architektur sollen die Fähigkeit 
besitzen, wissenschaftliche und künstlerische Methoden 
sowie technische Mittel für die planerische und bauliche 
Gestaltung der Umwelt im gesellschaftlichen, stadtplaneri-
schen, technischen und administrativen Bereich zu über-
blicken und im Dialog mit anderen am Planungs- und 
Bauprozess Beteiligten einzusetzen und weiterzuentwi-
ckeln. Die Absolventinnen und Absolventen sollen weiter-
hin die Fähigkeit haben, sich kritisch und kreativ mit der 
beruflichen Situation und den beruflichen Zielen auseinan-
derzusetzen.  
 

(3) Unbeschadet von spezifischen Zulassungsrege-
lungen für einzelne Masterstudiengänge wird mit dem 
Bachelor grundsätzlich die Eignung zur Aufnahme eines 
Masterstudiums festgestellt. 
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§ 5 

Modularisierung und Vergabe von Anrechnungspunk-
ten (Credits) 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul 

ist ein inhaltlich zusammenhängender Lehr- und Lernab-
schnitt, der durch zu erbringende Prüfungsleistung oder 
sonstige überprüfbare Studienleistungen abgeschlossen 
wird. Die einzelnen Module sind in der Anlage 1 der Stu-
dienordnung beschrieben. 
 

(2) Für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls, 
des Praxissemesters und der Bachelorarbeit werden 
Anrechnungspunkte vergeben. Die Anzahl der Anrech-
nungspunkte richtet sich nach dem durchschnittlichen 
Arbeitsaufwand, der durch die Studierenden für das jewei-
lige Modul zu erbringen ist. Zum Arbeitsaufwand zählen 
sowohl die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenz-
studium) als auch Vor- und Nachbereitungszeiten von 
Lehrveranstaltungen, Prüfungsvorbereitungen, Erbringun-
gen von Studien- und Prüfungsleistungen einschließlich 
Berufspraktika sowie des Selbststudiums. Credits sind 
ohne Dezimalstelle zu vergeben, pro Modul 5 +/- 1 oder 
ein Vielfaches davon. 
 

(3) Ein Anrechnungspunkt entspricht einem Credit 
nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Für 
den Erwerb eines Credits wird ein Arbeitsaufwand von 
etwa 30 Zeitstunden zugrunde gelegt. Pro Semester sind 
ca. 30 Credits zu erwerben, das entspricht einer Arbeitsbe-
lastung von 900 Zeitstunden. 
 
 

§ 6 
Studiendauer und Aufbau des Studiums 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich Prü-

fungszeit acht Semester. Für den Bachelor-Abschluss sind 
mindestens 240 Credits nachzuweisen. 
 

(2) Das Studium enthält ein berufsqualifizierendes 
Studienangebot in Form von modular aufgebauten Lehr-
veranstaltungen, einem 20-wöchigem Praxissemester und 
der zehnwöchigen Bachelorarbeit, die in einem Kolloquium 
zu verteidigen ist. 
 
 

§ 7 
Studienplan und Studieninhalte 

 
(1) Für das Studium gilt der Studienplan in Anlage 

1. Er ist auf das Studienziel ausgerichtet und Bestandteil 
dieser Studienordnung. Er enthält eine Empfehlung für den 
zeitlichen Ablauf des Studiums und gibt die Anzahl der 
Semesterwochenstunden pro Modul und die zu erwerben-
den Credits an. 
 

(2) Für besonders befähigte Studierende ist die 
Vereinbarung von Sonderstudienplänen zulässig. 
 

(3) Im Studienplan vorgeschrieben sind Pflichtmo-
dule und Wahlpflichtmodule. Pflichtmodule sind Module, 
die für alle Studierenden verbindlich sind. Wahlpflichtmo-
dule sind Module, die einzeln oder in Gruppen alternativ 
angeboten werden. Jede Studierende bzw. jeder Studie-
rende muss unter ihnen nach Maßgabe des Studienplanes 
und auf Empfehlung der Studienfachberatung eine be-
stimmte Auswahl treffen. Die gewählten Module werden 
wie Pflichtmodule behandelt. Das Angebot an Wahlpflicht-
fächern kann auf Beschluss des Fachbereichsrates jeweils 
vor Semesterbeginn präzisiert werden. 
 

(4) In den ersten drei Fachsemestern ist ein Teil-
Pflichtmodul Fremdsprachen im Umfang von mindestens 2 
Semesterwochenstunden (SWS) enthalten, die mit min-
destens 2 Credits belegt sind. Im ersten oder zweiten 
Fachsemester ist ein Befähigungsnachweis (Schein) für 

Literatur- und Fachinformationssysteme im Umfang von 
einer SWS abzulegen. 
 

(5) Über die Pflicht- und Wahlpflichtmodule hinaus 
können die Studierenden Zusatzmodule belegen. Zusatz-
module sind Module, die für die Erreichung des Studien-
ziels nicht verbindlich vorgeschrieben sind. Sie können 
von den Studierenden aus dem gesamten Studienangebot 
der Hochschule zusätzlich gewählt werden. 
 
 

§ 8 
Vermittlungsformen 

 
(1) Die Vermittlung von Lehrinhalten erfolgt anwen-

dungsorientiert auf wissenschaftlicher Grundlage. Die 
Studieninhalte werden durch Vorlesungen, Seminare, 
Übungen, Projekte, Praktika und Exkursionen vermittelt. 
 

(2) Die Vermittlung von Lehrinhalten erfolgt in Vor-
lesungen durch ausgewählte inhaltliche und theoretische 
Fakten, Problemstellungen und Methoden zum jeweiligen 
Lehrgebiet. 
 

(3) Die Vermittlung von Lehrinhalten im Seminar er-
folgt durch Dialog- und Diskussionsphasen zwischen 
Lehrenden und Studierenden. 
 

(4) In Praktika und in Übungen wird der Lehrstoff in 
systematischer Weise durchgearbeitet. Lehrende leiten die 
Veranstaltungen, stellen Aufgaben und bieten Lösungshil-
fen an. Die Studierenden arbeiten einzeln oder in Grup-
pen. 
 

(5) In Projekten tragen Studierende unter Betreuung 
von Prüfungsberechtigten sowie zusätzlich durch selbstor-
ganisiertes Arbeiten auf dem Weg der Kleingruppenarbeit 
zur Verarbeitung, Analyse und Lösung von Problemen aus 
der unmittelbaren Berufspraxis bei. Die Ergebnisse werden 
in einem Projektbericht dargestellt und verteidigt. 
 

(6) Exkursionen sind Bestandteil des Studiums. Sie 
dienen dazu, die Lehrinhalte und den Kontakt zur berufli-
chen Praxis während des Studiums zu vertiefen sowie 
aktuelle Probleme von Unternehmen einer bestimmten 
Region kennen zu lernen und zu beurteilen. 
 
 

§ 9 
Prüfungen 

 
(1) Eine Zwischenprüfung am Ende des 4. Semes-

ters besteht aus Pflichtmodulen laut Anlage 1, die Bache-
lorprüfung besteht aus den Pflichtmodul- und Wahlpflicht-
modulprüfungen, Projekten mit Verteidigung, der Bachelo-
rarbeit und dem Kolloquium zur Bachelorarbeit. Prüfungs-
voraussetzungen sind die Prüfungsvorleistungen nach 
Prüfungsordnung. 
 

(2) Die Bachelorprüfung wird durch die Prüfungs-
ordnung zur Erlangung des akademischen Grades eines 
Bachelors geregelt. 
 
 
 

§ 10 
Zeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde und Diploma 

Supplement 
 

(1) Hat die Studentin bzw. der Student alle Teile der 
Prüfungen bestanden, wird die Gesamtnote der Bache-
lorprüfung gemäß der Prüfungsordnung ermittelt. 
 

(2) Es werden gemäß der Prüfungsordnung ein 
Zwischenzeugnis, ein Zeugnis über die Bachelorprüfung, 
eine Bachelorurkunde und ein Diploma Supplement nach 
Prüfungsordnung des Studienganges ausgestellt. 
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§ 11 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
Über die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-

tungen sowie Credits entscheidet der Prüfungsausschuss 
gemäß der Prüfungsordnung des Studienganges auf 
Antrag. 
 
 

§ 12 
Berufspraktikum 

 
(1) Eine berufspraktische Tätigkeit von 13 Wochen 

muß durch schriftliche Bestätigung bis zur Zwischenprü-
fung belegt werden. Die ersten sechs Wochen müssen in 
Arbeitsgebieten des Bauhauptgewerbes (Maurer, Stahlbe-
tonbauer, Zimmermann usw.) abgeleistet werden. Die 
zweiten sieben Wochen können auch praktische Zeiten in 
entsprechenden Büros bzw. Betrieben sein. Die Ableistung 
der ersten sechs Wochen wird vor Aufnahme des Studi-
ums empfohlen. 

 
(2) Das Praxissemester (in der Regel im fünften 

Semester) ist Bestandteil des Studiums und erfolgt nach-
weislich in einem Unternehmen oder einer dem Studienziel 
entsprechenden Einrichtung. Wenn ausreichende Praxis-
stellen nicht zur Verfügung stehen, können diese aus-
nahmsweise durch gleichwertige Praxisprojekte oder 
Praxisphasen an der Hochschule ganz oder teilweise 
ersetzt werden. 

 

(3) Die Dauer des Praxissemesters beträgt mindes-
tens 20 Wochen. 

 
(4) Die Durchführung des Praxissemesters erfolgt 

auf der Grundlage der Praktikumsordnung des Studien-
ganges. 
 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Studienordnung tritt gleichzeitig mit der 

Prüfungsordnung des Studienganges Architektur vom 
08.06.2004 in Kraft. 
 

(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des 
Fachbereichsrates des Fachbereiches Architektur und 
Bauingenieurwesen vom 08.06.2004 und des Senates der 
Hochschule Anhalt (FH) vom 20.10.2004 und der Geneh-
migung durch den Präsidenten der Hochschule Anhalt 
(FH) vom 07.04.2005. 
 

(3) Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der 
Hochschule Anhalt(FH)“ Nr. 15/2005 am 24.05.2005. 
 
Köthen, den 07.04.2005 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH) 
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Anlage 1 (Seite 1/3): Studienplan der Lehrveranstaltungen in den Semestern 
   Übersicht Module / Credits Studiengang Architektur (Bachelor) 
 

Bereich Modul Bausteine (Studienfächer) 

1.
 S

em
. 

2.
 S

em
. 

3.
 S

em
. 

4.
 S

em
. 

5.
 S

em
. 

6.
 S

em
. 

7.
 S

em
. 

8.
 S

em
. Summe 

je 
Modul 

Gebäudelehre 1 1       Entwerfen I Grundlagen d. Entwerfens 4 4       10 

Entwerfen II   4 4     8 
Entwerfen      2 2  
Architekturtheorie      2 2  Entwerfen III 
Projektarbeit      x x  

8 

Baukonstruktion I 4 4       8 
Baukonstruktion II   4 4     8 

Baukonstruktion      3 3  Baukonstruktion III und 
Ausbaukonstruktion Projektarbeit      x x  6 

Städtebau I   4 4     8 
Städtebau      2 2  Städtebau II Projektarbeit      x x  4 

Ingenieurhochbau I Ingenieurhochbau/Bionik   4 4     8 

Kernbereich 

Ingenieurhochbau II Projektarbeit      x x   
Baugeschichte I 2 2       4 
Baugeschichte II   2 2     4 
Baugeschichte III Projektarbeit      x x   
Baustofftechnik 4 4       8 
Bauphysik   3 3     6 
Darstellende Geometrie 3 3       6 
Datenverarbeitung I 2 2       4 

Datenverarbeitung   2 2     CAD + Visualisierung I Bauaufnahme    0     4 

CAD + Visualisierung II Projektarbeit      x x   
Gestalten I 3 3       6 
Gestalten II   2 2     4 
Gestalten III Projektarbeit      x x   
Tragwerklehre I 3 3       6 
Tragwerklehre II   2 2     4 

Instrumente/ 
Grundlagen 

Vermessung Vermessungskunde 2 2       4 
Strukturlehre 3 3       Struktur Lit.- u. Fachinformationssysteme  x       6 Schlüssel- 

kompetenzen 
Org./Kommunik. Sprache Fachfremdsprache 2 2       4 

Planungs- u. Bauökonomie I   2 2     4 
Planungs- u. Bauökonomie II      2 2  4 
Baurecht      2 2  4 
Haustechnik I   2 2     4 
Haustechnik II u. Bauphysik      2 2  4 
Landschaft Landschaftsarchitektur      2 2  4 
Stadtbautechnik Projektarbeit      x x   
Wahlpflichtmodul I      2 2  4 
Wahlpflichtmodul II      2 2  4 
Wahlpflichtmodul III* aus Pflicht-/Wahlmodulen wählen*        4 4 
Wahlpflichtmodul IV* aus Pflicht-/Wahlmodulen wählen*        4 4 

Vertiefung / 
Schwerpunkte 

Vertiefungsmodul* aus Pflichtmodulen wählen*        4 4 
Teile Baukonstruktion III       
Teile Ingenieurhochbau II       
Teile Innenausbau       

Pflicht: 
Baukonstruktion /  
Ingenieurhochbau weitere Module (s.o.) können 

integriert werden 
     

6 
 

6 

Teile Entwerfen III       
Teile Denkmalpflege       
Teile Innenausbau       

Pflicht: 
Entwerfen /  
Denkmalpflege weitere Module (s.o.) können 

integriert werden 
     

6 
 

6 

Teile Städtebau III       
Teile Bauleitplanung       Pflicht: 

Städtebau /  
Landschaftsarchitektur weitere Module (s.o.) können 

integriert werden 
     6  6 

      
      

Projektarbeit 

Vertiefung: 
Vertiefungsprojekt + 
Vertiefungsmodul 

neigungsbezogene Schwerpunkt-
bildung durch Auswahl aus o.a. 
Katalog      

10 
 

10 

Praktika 

Praxissemester 
(20 Wochen) 

Förderung des Praxisbezugs 
durch Bearbeitung von Themen 
aus der Bauwirtschaft bzw. Pla-
nungsbüros. 
Begleitung des Projekts durch 
einen Professor gemäß der ge-
wünschten Schwerpunktbildung 
(Einzelbetreuung) 

    

15 

   

15 

Bachelorarbeit         12 12 Abschlussarbeit 
Kolloquium         3 3 

  Summe Credits je Semester: 33 33 31 31 15 35 35 27 240 
   Summe Credits  1. bis 8. Semester: 240 
     
 * Die ausgewählten Module unterstützen thematisch die Bachelorarbeit. Die Auswahl der entsprechenden Module erfolgt 

gemäß dem Thema der Bachelorarbeit. Die betreuenden Professoren beraten bei der Auswahl. 
 

27



     A
nl

ag
e 

1 
(S

ei
te

 2
/3

): 
St

ud
ie

np
la

n 
de

r L
eh

rv
er

an
st

al
tu

ng
en

 in
 d

en
 S

em
es

te
rn

 
 

 
 

V
er

te
ilu

ng
 d

er
 S

em
es

te
rw

oc
he

ns
tu

nd
en

 (S
W

S
) -

  S
tu

di
en

ga
ng

 A
rc

hi
te

kt
ur

 (B
ac

he
lo

r)
 

  
 

1.
 S

em
es

te
r 

2.
 S

em
es

te
r 

3.
 S

em
es

te
r 

4.
 S

em
es

te
r 

6.
 S

em
es

te
r 

7.
 S

em
es

te
r 

8.
 S

em
es

te
r 

Le
hr

st
d.

 
 

 
12

 W
oc

he
n 

6 
W

o.
 

12
 W

oc
he

n 
6 

W
o.

 
12

 W
oc

he
n 

6 
W

o.
 

12
 W

oc
he

n 
6 

W
o.

 
12

 W
oc

he
n 

6 
W

o.
 

12
 W

oc
he

n 
6 

W
o.

 
12

 W
oc

he
n 

6 
W

o.
 

(4
5 

M
in

.) 
B

er
ei

ch
 / 

M
od

ul
 

SW
S*

 
V 

Ü
 

P 
Ü

 
P 

V 
Ü

 
P 

Ü
 

P 
V 

Ü
 

P 
Ü

 
P 

V 
Ü

 
P 

Ü
 

P 

5. Sem. 

V
 

Ü
 

P
 

Ü
 

P
 

V
 

Ü
 

P
 

Ü
 

P
 

V
 

Ü
 

P
 

Ü
 

P
 

ge
sa

m
t 

 
 

 
M

od
ul

e 
K

er
nb

er
ei

ch
 

 
 

E
nt

w
er

fe
n 

I 
9 

1 
2 

1 
1 

2 
1 

2 
1 

1 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13

2 
E

nt
w

er
fe

n 
II 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
1 

1 
2 

2 
 

1 
1 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
8 

E
nt

w
er

fe
n 

III
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
8 

B
au

ko
ns

tru
kt

io
n 

I 
7 

2 
1 

 
3 

 
2 

1 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

8 
B

au
ko

ns
tru

kt
io

n 
II 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

1 
 

3 
 

2 
1 

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
8 

B
au

ko
ns

tru
kt

io
n 

III
 +

 A
us

ba
u-

ko
ns

tru
kt

io
n 

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

84
 

S
tä

dt
eb

au
 I 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

1 
 

1 
2 

2 
1 

 
1 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
8 

S
tä

dt
eb

au
 II

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
In

ge
ni

eu
rh

oc
hb

au
 I 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

1 
 

2 
1 

2 
1 

 
2 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
8 

In
ge

ni
eu

rh
oc

hb
au

 II
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

x 
 

x 
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
od

ul
e 

In
st

ru
m

en
te

 / 
G

ru
nd

la
ge

n 
 

 
B

au
ge

sc
hi

ch
te

 I 
3 

2 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
B

au
ge

sc
hi

ch
te

 II
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

1 
 

1 
 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
 

B
au

ge
sc

hi
ch

te
 II

I 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

x 
 

x 
 

x 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 

B
au

st
of

fte
ch

ni
k 

7 
2 

1 
 

1 
2 

2 
1 

 
1 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
8 

B
au

ph
ys

ik
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

 
 

2 
 

2 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

84
 

D
ar

st
el

le
nd

e 
G

eo
m

et
rie

 
6 

2 
1 

 
1 

 
2 

1 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
84

 
D

at
en

ve
ra

rb
ei

tu
ng

 I 
3 

2 
 

 
 

1 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
C

A
D

 +
 V

is
ua

lis
ie

ru
ng

 I 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

 
2 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
C

A
D

 +
 V

is
ua

lis
ie

ru
ng

 II
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

x 
 

x 
 

x 
 

 
 

 
 

 
G

es
ta

lte
n 

I 
6 

 
2 

 
2 

1 
 

2 
 

2 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
84

 
G

es
ta

lte
n 

II 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

1 
 

1 
 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
G

es
ta

lte
n 

III
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

x 
 

x 
 

x 
 

 
 

 
 

 
Tr

ag
w

er
kl

eh
re

 I 
6 

2 
1 

 
1 

 
2 

1 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
84

 
Tr

ag
w

er
kl

eh
re

 II
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

1 
 

1 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
 

V
er

m
es

su
ng

 
3 

2 
 

 
 

1 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
 

 
 

M
od

ul
e 

Sc
hl

üs
se

lk
om

pe
te

nz
en

 
 

 
S

tru
kt

ur
 

6 
1 

1 
1 

1 
 

1 
2 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

84
 

Li
t..

/F
ac

hi
nf

or
m

at
io

ns
sy

st
em

e 
1 

 
 

 
 

 
1 

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
18

 
S

pr
ac

he
 

3 
 

2 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Praxissemester  (20 Wochen) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
        

28



     A
nl

ag
e 

1 
(S

ei
te

 3
/3

): 
St

ud
ie

np
la

n 
de

r L
eh

rv
er

an
st

al
tu

ng
en

 in
 d

en
 S

em
es

te
rn

 
 

 
 

V
er

te
ilu

ng
 d

er
 S

em
es

te
rw

oc
he

ns
tu

nd
en

 (S
W

S
) -

  S
tu

di
en

ga
ng

 A
rc

hi
te

kt
ur

 (B
ac

he
lo

r)
 

  
 

1.
 S

em
es

te
r 

2.
 S

em
es

te
r 

3.
 S

em
es

te
r 

4.
 S

em
es

te
r 

6.
 S

em
es

te
r 

7.
 S

em
es

te
r 

8.
 S

em
es

te
r 

Le
hr

st
d.

 
 

 
12

 W
oc

he
n 

6 
W

o.
 

12
 W

oc
he

n 
6 

W
o.

 
12

 W
oc

he
n 

6 
W

o.
 

12
 W

oc
he

n 
6 

W
o.

 
12

 W
oc

he
n 

6 
W

o.
 

12
 W

oc
he

n 
6 

W
o.

 
12

 W
oc

he
n 

6 
W

o.
 

(4
5 

M
in

.) 
B

er
ei

ch
 / 

M
od

ul
 

SW
S*

 
V 

Ü
 

P 
Ü

 
P 

V 
Ü

 
P 

Ü
 

P 
V 

Ü
 

P 
Ü

 
P 

V 
Ü

 
P 

Ü
 

P 

5. Sem. 

V
 

Ü
 

P
 

Ü
 

P
 

V
 

Ü
 

P
 

Ü
 

P
 

V
 

Ü
 

P
 

Ü
 

P
 

ge
sa

m
t 

 
 

 
M

od
ul

e 
Ve

rt
ie

fu
ng

 / 
Sc

hw
er

pu
nk

te
 

 
 

D
en

km
al

pf
le

ge
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

x 
 

x 
 

x 
 

 
 

 
 

 
P

la
nu

ng
s-

 u
. B

au
ök

on
om

ie
 I 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

1 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
 

P
la

nu
ng

s-
 u

. B
au

ök
on

om
ie

 II
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
 

B
au

le
itp

la
nu

ng
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

x 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B

au
re

ch
t 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
 

H
au

st
ec

hn
ik

 I 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
1 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
H

au
st

ec
hn

ik
 II

 +
 B

au
ph

ys
ik

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
In

ne
nr

au
m

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

x 
 

x 
 

x 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 

La
nd

sc
ha

ft 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
48

 
S

ta
dt

ba
ut

ec
hn

ik
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

x 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
W

ah
lp

fli
ch

tm
od

ul
 I 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

1 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

48
 

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

 II
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

1 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

48
 

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

 II
I 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
2 

48
 

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

 IV
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
2 

48
 

V
er

tie
fu

ng
sm

od
ul

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

 
 

2 
48

 
 

 
 

M
od

ul
e 

Pr
oj

ek
ta

rb
ei

t (
x)

 
 

 
P

fli
ch

t: 
B

au
ko

 / 
In

g.
-H

oc
hb

au
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
1 

 
2 

 
2 

 
 

2 
 

 
 

 
 

84
 

P
fl.

: E
nt

w
er

fe
n/

D
en

km
al

pf
le

ge
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
1 

 
2 

 
2 

 
 

2 
 

 
 

 
 

84
 

P
fl.

: S
tä

dt
eb

au
/L

an
ds

ch
af

ts
ar

. 
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

1 
 

2 
 

2 
 

 
2 

 
 

 
 

 
84

 
V

er
tie

fu
ng

sp
ro

je
kt

 +
  -

m
od

ul
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

2 
 

 
2 

2 
2 

 
2 

2 
 

 
 

 
 

13
2 

 
 

 
Pr

ak
tik

a 
 

 
P

ra
xi

ss
em

es
te

r (
20

 W
oc

he
n)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

bs
ch

lu
ss

ar
be

it 
 

 
B

ac
he

lo
ra

rb
ei

t 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
ol

lo
qu

iu
m

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SU

M
M

E 
SW

S;
 L

eh
rs

tu
nd

en
 

18
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27
54

 
 

SU
M

M
E 

Vo
rle

su
ng

en
 (V

) 
V 

16
 

 
 

15
 

 
 

19
 

 
 

15
 

 
 

 
24

 
 

 
22

 
 

 
 

 
 

11
1 

Ü
bu

ng
en

 (Ü
) 

Ü
 

11
 

10
 

12
 

11
 

6 
13

 
4 

14
 

 
8 

 
8 

6 
9 

 
11

2 
Pr

ak
tik

a 
(P

) 
P 

2 
7 

1 
7 

1 
6 

1 
9 

 
3 

8 
 

8 
 

6 
59

 
  

 
 

* 
SW

S 
be

zo
ge

n 
au

f 1
5 

W
oc

he
n-

Zy
kl

us
 (g

er
un

de
t) 

     

29



   A
nl

ag
e 

2:
 R

ah
m

en
se

m
es

te
rp

la
n 

fü
r d

en
 B

ac
he

lo
r-

St
ud

ie
ng

an
g 

A
rc

hi
te

kt
ur

 
 

(R
eg

el
st

ud
ie

nz
ei

t: 
8 

Se
m

es
te

r, 
ei

ns
ch

lie
ßl

ic
h 

Pr
ax

is
se

m
es

te
r)

 
  

 
W

in
te

rs
em

es
te

r 
(2

6 
W

oc
he

n)
So

m
m

er
se

m
es

te
r 

(2
6 

W
oc

he
n)

 
 

 
 

Fa
ch

se
-

m
es

te
r 

 
 

V 
/ Ü

 / 
P

 
Ü

 / 
P 

/ 
Pr

üf
un

g
 

 
 

 
 

V 
/ Ü

 / 
P

Ü
 / 

P 
/ 

Pr
üf

un
g

 
 

 
 

1.
+2

. 
W

oc
he

n:
* 

12
2

6
6

 
12

6
8

 
 

 
 

 
 

 

V 
/ Ü

 / 
P

  
Ü

 / 
P 

/ 
Pr

üf
un

g
 

 
 

 
 

V 
/ Ü

 / 
P

Ü
 / 

P 
/ 

Pr
üf

un
g

 
 

 
 

3.
+4

. 
W

oc
he

n:
* 

12
2

6
6

 
12

6
8

 
 

 
 

 
 Pr

ax
is

se
m

es
te

r 
 

 
 

 
 

V 
/ Ü

 / 
P

Ü
 / 

P 
/ 

Pr
üf

un
g

 
 

 
 

5.
+6

. 
W

oc
he

n:
* 

20
6

 
12

6
8

 
 

 
 

 
 

 

V 
/ Ü

 / 
P

 
Ü

 / 
P 

/ 
Pr

üf
un

g
 

 
 

 
 

V 
/ Ü

 / 
P

Ü
 / 

P 
/ 

Pr
üf

un
g

 
 

 
 

7.
+8

. 
W

oc
he

n:
* 

12
2

6
6

Ba
ch

el
or

ar
be

it 
10

   
 

6
8

*)
 

ka
nn

 in
 g

es
ta

lte
ris

ch
en

 F
äc

he
rn

 a
uc

h 
na

ch
 d

em
 M

od
el

l 2
+1

2+
4 

W
oc

he
n 

st
ru

kt
ur

ie
rt 

w
er

de
n.

 
 V

 / 
Ü

 / 
P

: 
 

V
or

le
su

ng
 / 

Ü
bu

ng
 / 

P
ra

kt
ik

um
 

Ü
 / 

P
 / 

P
rü

fu
ng

: 
Ü

bu
ng

 / 
P

ra
kt

ik
um

 / 
Pr

üf
un

g;
 d

ie
 M

od
ul

pr
üf

un
ge

n 
er

fo
lg

en
 s

tu
di

en
be

gl
ei

te
nd

 o
de

r i
n 

de
r o

pt
io

na
le

n 
P

rü
-

fu
ng

sw
oc

he
 

  
   

   
 

le
hr

ve
ra

ns
ta

ltu
ng

sf
re

ie
 Z

ei
t 

  

30



  

Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

PRÜFUNGSORDNUNG 
 
 
 

zur Erlangung des akademischen Grades 
 
 
 

BACHELOR OF SCIENCE (B.SC.) 
 

für den Studiengang 
 
 

Facility Management 
 

 Vom 08.06.2004  
 
Aufgrund der §§ 77 Abs. 2 Nr. 1; 67 Abs. 3 Nr. 8 und 13 
Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 05. Mai 2004 (GVBl.LSA Nr. 25/2004, S. 256) 
wird die nachfolgende Prüfungsordnung genehmigt. 
 
 
Gliederung 
 
I. Allgemeiner Teil 
 
§ 1 Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums 
§ 2 Bachelorgrad 
§ 3 Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 
§ 4 Prüfungsausschuss 
§ 5 Prüfungsamt 
§ 6 Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen bzw. 

Beisitzer 
 
 
II. Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleis-
tungen, Bewertung von Prüfungsleistungen, Verfah-
rensvorschriften 
 
§ 7 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 

Prüfungsleistungen 
§ 8 Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 
§ 9 Arten der Prüfungsleistungen 
§ 10 Ablauf, Abbruch und Öffentlichkeit von Prüfun-

gen sowie Rücknahme von Prüfungsentschei-
dungen 

§ 11 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-
verstoß 

§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der 
Fachnote 

§ 13 Wiederholung von Prüfungen 
§ 14 Urkunde, Zeugnis, Diploma Supplement und 

Bescheinigungen 
§ 15 Zusatzmodulprüfungen 
§ 16 Einstufungsprüfung 
§ 17 Ungültigkeit der Prüfung 
§ 18 Einsicht in die Prüfungsakten und Prüfungsun-

terlagen 
§ 19 Belastende Entscheidungen, Widerspruchsver-

fahren 
III. Bachelorprüfung 
 
§ 20 Bestandteile der Bachelorprüfung 
§ 21 Gesamtnote der Bachelorprüfung 
 

 
IV. Bachelorarbeit und Kolloquium 
 
§ 22 Zweck von Bachelorarbeit und Kolloquium 
§ 23 Thema und Bearbeitungsdauer 
§ 24 Meldung und Zulassung zur Bachelorarbeit 
§ 25 Besondere Forderungen an eine Bachelorarbeit 
§ 26 Bewertung der Bachelorarbeit 
§ 27 Kolloquium zur Bachelorarbeit 
§ 28 Wiederholung von Bachelorarbeit und Kolloqu-

ium 
 
 
V. Zwischenprüfung 
 
§ 29 entfällt 
 
 
VI. Schlussbestimmungen 
 
§ 30 In-Kraft-Treten der Bachelorprüfungsordnung  
 
 
Anlagen 
Anlage 1: Bachelorurkunde 
Anlage 2: Zeugnis über die Bachelorprüfung 
Anlage 3: Bestandteile der Bachelorprüfung 
Anlage 4: Diploma Supplement 
 
 
 
 

I. 
Allgemeiner Teil 

 
 

§ 1 
Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums 

 
(1) Die Bachelorprüfung bildet den Abschluss des 

Studiums im Studiengang. Durch sie soll festgestellt wer-
den, ob die Studentin bzw. der Student die für den Über-
gang in die Berufspraxis notwendigen berufsfeldbezoge-
nen Qualifikationen erworben hat, die wissenschaftlichen 
Grundlagen und fachlichen Zusammenhänge des Studien-
ganges überblickt und für die Berufspraxis ausreichende 
Methoden und soziale Kompetenzen erworben hat. 
 

(2) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfun-
gen (s. Anlage 3). Modulprüfungen setzen sich aus den 
Prüfungsleistungen in einem Modul zusammen; sie kön-
nen auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Als 
Vorleistungen einer Modulprüfung können Leistungsnach-
weise nach Anlage 3 gefordert werden. Durch einen Leis-
tungsnachweis dokumentiert die Studentin bzw. der Stu-
dent die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten in einer für das Fach spezifischen Art und Weise, 
die in Abhängigkeit von der Art der durchgeführten Lehr-
veranstaltungen, der zur Verfügung stehenden Laborkapa-
zitäten und der betreffenden Zahl der Studierenden von 
der Prüfenden bzw. dem Prüfenden festgelegt wird. Die 
Festlegungen werden in der Regel spätestens zwei Wo-
chen nach Semesterbeginn bekannt gegeben. Die Bewer-
tung erfolgt mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Mo-
dulprüfungen oder Teile davon enden grundsätzlich mit 
einer Note nach § 12. Bachelorarbeit und deren Kolloqu-
ium sind zusätzliche Bestandteile der Bachelorprüfung. 
 

(3) In den Prüfungen soll festgestellt werden, ob die 
Kandidatin bzw. der Kandidat Inhalt und Methoden des 
Faches in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht 
und die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen selbständig anwenden kann. 
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§ 2 
Bachelorgrad 

 
Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht der Fach-

bereich Architektur und Bauingenieurwesen  den Ba-
chelorgrad 
 

Bachelor of Science 
(B.Sc.) 

 
Darüber stellt die Hochschule Anhalt (FH) eine Urkunde 
mit dem Datum des Tages aus, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. Im Übrigen gilt § 14. 
 
 

§ 3 
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

 
(1) Die Regelstudienzeit, in der das Studium abge-

schlossen werden kann, beträgt einschließlich der Bache-
lorprüfung sechs Semester. 
 

(2) Das Studium enthält Berufspraktika von insge-
samt mindestens 18 Wochen. 
 

(3) Die Studienordnung und die Modulstruktur sind 
so gestaltet, dass die Studentin bzw. der Student die 
Bachelorprüfung in der Regel im 6. Fachsemester ab-
schließen kann. Die Prüfungen können auch vorzeitig 
abgelegt werden. 
 

(4) Der Studienumfang im Pflicht- und Wahlpflicht-
bereich beträgt insgesamt maximal Semesterwochenstun-
den (bezogen auf 15 Lehrveranstaltungswochen pro Se-
mester). Es sind mindestens 180 Credits nachzuweisen. 
 
 

§ 4 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur 

Wahrnehmung und Einhaltung der durch diese Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus-
schuss eingesetzt. Der Fachbereichsrat bestellt die Vorsit-
zende bzw. den Vorsitzenden und die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und benennt gleichzeitig deren ständi-
ge Vertreterinnen bzw. Vertreter. Dem Prüfungsausschuss 
gehören sechs Mitglieder an, und zwar vier Mitglieder der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren, eine Mitar-
beiterin bzw. ein Mitarbeiter gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 bis 3 
Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und eine 
Studentin bzw. ein Student. Die bzw. der Vorsitzende und 
die bzw. der stellvertretende Vorsitzende gehören der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren an. Das 
studentische Mitglied nimmt an der Bewertung und An-
rechnung von Studien- und Prüfungsleistungen nur bera-
tend teil. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig 
dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen 
und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform dieser 
Prüfungsordnung und der Studienordnung; dabei ist dem 
Gesichtspunkt der Einhaltung der Regelstudienzeit und der 
Prüfungsfristen besondere Bedeutung beizumessen. Er 
behandelt Widerspruchsverfahren. 
 

(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse 
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden 
bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder - darunter die bzw. der Vorsitzende oder die bzw. 
der stellvertretende Vorsitzende und eine weitere Profes-
sorin bzw. ein weiterer Professor - anwesend ist. Bei be-
sonderer Eilbedürftigkeit kann im schriftlichen Verfahren 
entschieden werden. 

 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt vier Jahre, die des studentischen Mit-
gliedes ein Jahr. 
 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 
nicht öffentlich. 
 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird ein Protokoll geführt, in dem wesentliche 
Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses festzuhalten sind. 
 

(7) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse auf die 
Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden und die stellvertreten-
de bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 
Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und 
den Tätigkeitsbericht an den Fachbereichsrat. Die bzw. der 
Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses vor und führt sie aus. Sie bzw. er berichtet dem 
Prüfungsausschuss laufend über ihre bzw. seine Tätigkeit. 
 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
das Recht, an der Abnahme der Prüfungen als Beobachte-
rinnen bzw. Beobachter teilzunehmen. 
 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren ständige Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sie sind durch die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden zur Amtsverschwiegenheit zu 
verpflichten, sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen. 
 
 

§ 5 
Prüfungsamt 

 
Die Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das 

Prüfungsamt. Der Leiterin bzw. dem Leiter obliegen alle 
organisatorischen Aufgaben der Vorbereitung und Regist-
rierung von Prüfungen und Prüfungsabschnitten. Die 
Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes informiert den 
Prüfungsausschuss über die Einhaltung der Prüfungsfris-
ten, über die Einhaltung der Zulassungsbedingungen 
durch die Studierenden und unterbreitet Vorschläge zur 
Anerkennung bzw. Anrechnung von Praktika. 
 
 

§ 6 
Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen bzw. Bei-

sitzer 
 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen 
bzw. die Prüfer und die Beisitzerinnen bzw. die Beisitzer 
(Prüfungsgruppe). Als Prüferinnen bzw. Prüfer können 
Mitglieder und Angehörige dieser oder einer anderen 
Hochschule sowie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung erfahrene Personen bestellt werden. Die 1. Prüferin 
bzw. der 1. Prüfer muss zur selbständigen Lehre berech-
tigt sein. Das gilt auch dann, wenn die Befugnis nur für 
eine Teilprüfung erteilt wurde. Zu Beisitzerinnen bzw. 
Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 

(2) Die Prüferinnen bzw. Prüfer sind in ihrer Prü-
fungstätigkeit unabhängig. 
 

(3) Für die Bewertung von Prüfungen und für die 
Bewertung der Bachelorarbeit sind mindestens zwei Per-
sonen als Prüferinnen bzw. Prüfer zu bestellen. 
 

(4) Für mündliche Prüfungen  sind mindestens zwei 
Personen nach Abs. 1 zu bestellen. Eine davon wird als 1. 
Prüferin bzw. 1. Prüfer bestellt. Die zweite kann eine Bei-
sitzerin bzw. ein Beisitzer sein. Weiterhin gilt § 9 Abs. 3. 
 

(5) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den 
Studierenden die Namen der zwei Prüfer, Ort und Zeit-
punkt der Prüfung nach Rahmensemesterplan der Hoch-
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schule Anhalt (FH) oder Modulplan des Fachbereiches 
bekannt gegeben werden. 
 

(6) Für die Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerin-
nen bzw. Beisitzer gelten § 4 Abs. 9 entsprechend. 
 
 
 

II. 
Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleistungen, 
Bewertung von Prüfungsleistungen, Verfahrensvor-

schriften 
 
 

§ 7 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-

fungsleistungen 
 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen im gleichen Studiengang an einer 
anderen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes werden angerechnet.  
 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht unter Abs. 
1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt wird. Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb 
des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes 
erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen, 
Credits und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen dieses Studienganges im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamt-
bewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von 
Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und Prüfungs-
leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Festle-
gungen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studien-
leistungen, Credits und Prüfungsleistungen in staatlich 
anerkannten Fernstudiengängen gelten die Absätze 1 und 
2 entsprechend. 
 

(4) Einschlägige praktische Studiensemester und 
berufspraktische Tätigkeiten werden angerechnet. 

 
(5) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 

1 bis 4 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über 
die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen 
bzw. Fachvertreter zu hören. Studienzeiten nach den 
Absätzen 1 bis 3 können auch vom Immatrikulationsamt 
der Hochschule Anhalt (FH) angerechnet werden. 
 

(6) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensyste-
me vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berech-
nung der Gesamtnote einzubeziehen. Gegebenenfalls 
erfolgt eine Umrechnung in das Notensystem nach § 12. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
„ausreichend“ bzw. 4,0 aufgenommen. 

 
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 

1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von 
Amts wegen. Die Studentin bzw. der Student hat die für 
die Anrechnung erforderlichen Unterlagen im Antragsver-
fahren vorzulegen. 

 
§ 8 

Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 
 

(1) Die Studierenden sollen die Prüfungen zum je-
weiligen Regelstudienzeitpunkt gemäß Anlage 3 dieser 
Ordnung ablegen, mit der Einschreibung bzw. Rückmel-
dung gelten sie zu den Prüfungen des Regelsemesters als 
angemeldet.  
 

(2) Sofern Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodulprüfungen 
nicht an Zulassungsvoraussetzungen (Prüfungsvorleistun-
gen und/oder Leistungsnachweise) gemäß dieser Ordnung 
gebunden sind, gilt die Anmeldung zugleich als Zulassung. 
 

(3) Sind Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodulprüfungen an 
Zulassungsvoraussetzungen gebunden, gilt die Zulassung 
zur jeweiligen Prüfung als erteilt, wenn das positive Resul-
tat der Prüfungsvorleistungen, Leistungsnachweise 
und/oder der Zwischenprüfung im Prüfungsamt dokumen-
tiert ist. 
 

(4) Zu den Lehrveranstaltungen in Wahlpflicht-, oder 
Zusatzmodulen melden sich die Studierenden innerhalb 
von vier Wochen nach Beginn des Semesters bei den 
Lehrdurchführenden an. Mit dieser Anmeldung zur Lehr-
veranstaltung sind sie auch zur entsprechenden Prüfung 
angemeldet, im Übrigen gelten die Absätze 2 und 3. Be-
gonnene Prüfungsverfahren sind gemäß § 13 zu beenden. 
 
 

§ 9 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Folgende Arten von Prüfungsleistungen sind 

nach Maßgabe der Absätze 2 bis 9 möglich: 
1. schriftliche Prüfung (Klausur, Abs. 2), 
2. mündliche Prüfung (Abs. 3), 
3. Projekt (Abs. 8), 
4. Hausarbeit (Abs. 4), 
5. Entwurf/Beleg (Abs. 5), 
6. Referat (Abs. 6), 
7. experimentelle Arbeit (Abs. 7), 
8. Präsentation und Kolloquium (Abs. 9). 
 

(2) In einer schriftlichen Prüfung (Klausur) sollen die 
Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit, mit 
begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufi-
gen Methoden des Faches ein Problem erkennen und 
Wege zu seiner Lösung finden können. Die Bearbeitungs-
zeit ist in der Anlage 3 geregelt. 

 
(3) Die mündliche Prüfung findet vor der Prü-

fungruppe gemäß § 6(1) und (4) als Einzel- oder Gruppen-
prüfung für bis zu drei Studierende gleichzeitig statt. In 
einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin bzw. der 
Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Die Beisitzerin bzw. der Beisitzer sind vor der Notenfest-
setzung zu hören. Der Beisitzerin bzw. dem Beisitzer 
obliegen im Wesentlichen eine Kontrollfunktion für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der mündlichen Prüfung und die 
Protokollführung. Die wesentlichen Gegenstände der 
Prüfung und die Bewertung der Prüfungsleistung sind in 
einem Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden zu 
unterschreiben. Die Dauer der mündlichen Prüfung ist 
nach Anlage 3 geregelt. Das Ergebnis der Prüfung ist der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die 
mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

 
(4) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche 

Bearbeitung einer fachspezifischen oder modulübergrei-
fenden Aufgabenstellung, die an einem von der Prüferin 
bzw. dem Prüfer festgelegten Termin in einer für wissen-
schaftliche Arbeiten üblichen Form abzugeben ist. Die 
selbständige Bearbeitung ist zu bekunden. 
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(5) Ein Entwurf/Beleg umfasst die Bearbeitung einer 
fachspezifischen oder modulübergreifenden Aufgabenstel-
lung in konzeptioneller, konstruktiver und/oder künstleri-
scher Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung planeri-
scher Aspekte. Ein Beleg kann auch als Leistungsnach-
weis für die Beherrschung von Arbeitsmitteln, Technolo-
gien o. ä. angefertigt werden. Die Studierenden stellen 
dann unter Beweis, dass sie die vorgenannten Instrumen-
tarien zur Lösung spezifischer Aufgaben des Fachgebietes 
einsetzen können. 
 

(6) Ein Referat umfasst eine eigenständige Ausei-
nandersetzung mit einem Problem unter Auswertung 
einschlägiger Literatur und die inhaltliche Darstellung und 
die Vermittlung der Ergebnisse im mündlichen Vortrag 
sowie in einer anschließenden Diskussion. 
 

(7) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoreti-
sche Vorbereitung, den Aufbau und die Durchführung 
eines Experimentes sowie die schriftliche Darstellung der 
Arbeitsschritte, des Versuchsablaufes, der Ergebnisse des 
Experimentes und deren kritische Wertung. 
 

(8) Projekte sind praxisbezogene Arbeiten, die in 
seminaristischer Form unter Betreuung von Prüfungsbe-
fugten sowie zusätzlich durch selbstorganisiertes Arbeiten 
der Projektgruppe und selbstständige Beiträge der einzel-
nen Mitglieder der Projektgruppe durchgeführt werden. Die 
Ergebnisse werden gemeinsam in einem Projektbericht 
dargestellt und verteidigt. 
 

(9) Bei der Prüfungsform Präsentation und Kolloqu-
ium wird das Kolloquium als mündliche Prüfung durchge-
führt und mit der Präsentation gemeinsam bewertet. In 
dem Kolloquium soll die Kandidatin bzw. der Kandidat ihre 
bzw. seine Entwurfsarbeiten erläutern und verteidigen oder 
ihre bzw. seine Kenntnisse in dem Prüfungsfach nachwei-
sen. 
 

(10) Der Rahmensemesterplan der Hochschule An-
halt (FH) bzw. der Modulplan des Fachbereiches legt die 
Zeiträume für die Abnahme der mündlichen Prüfungen, 
Hausarbeiten, Belege und Klausuren fest. Bei anderen 
Prüfungsarten nach Abs. 1 legt die Lehrperson den Zeit-
punkt fest. Das Prüfungsamt ist darüber zu informieren. 
Von dem Rahmenprüfungszeitraum ist nur in begründeten 
Fällen abzuweichen. Dies gilt nicht für das Bachelorverfah-
ren. 
 

(11) Macht die Studentin bzw. der Student durch 
ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie bzw. er wegen 
länger andauernder Krankheit oder ständiger Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder teil-
weise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr 
bzw. ihm durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 
erbringen. Anträge sind von der Kandidatin bzw. dem 
Kandidaten an den Prüfungsausschuss zu stellen. 
 

(12) Geeignete Arten von Prüfungsleistungen können 
auch in Form einer Gruppenarbeit auf Antrag der 1. Prüfe-
rin bzw. des 1. Prüfers durch den Prüfungsausschuss 
zugelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der bzw. des Einzelnen muss die an die 
Prüfung zu stellenden Anforderungen erfüllen sowie als 
individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von 
eigenständig erarbeiteten Abschnitten oder anderen objek-
tiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar 
sein. Die Gruppe soll in der Regel nicht mehr als drei 
Personen umfassen. 
 

(13) Bei Projekten können Prüfungsbefugte von den 
Festlegungen nach Abs. 12 Satz 3 Abweichendes bestim-
men. 
 
 

§ 10 
Ablauf, Abbruch und Öffentlichkeit von Prüfungen 
sowie Rücknahme von Prüfungsentscheidungen 

 
(1) Vor Beginn der Prüfung überzeugen sich die 

Prüfungsbefugten durch Befragung vom ausreichenden 
Gesundheitszustand jedes Prüfungsteilnehmers. Wenn der 
Gesundheitszustand eine Prüfung nicht zulässt, besteht 
ein Prüfungsanspruch erst im folgenden Semester.  
 

(2) Studierende, die sich demnächst der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse gel-
tend machen, sind einzeln als Zuhörer bei Prüfungen (§ 9) 
zuzulassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Teilnehmer. 
 

(3) Auf Antrag der zu Prüfenden sind Zuhörer nach 
Abs. 2 Satz 1 auszuschließen. 
 

(4) Die Öffentlichkeit kann wegen Beeinträchtigung 
der Prüfung bis zu deren Abschluss ausgeschlossen 
werden. Über den Ausschluss entscheidet die Prüfungs-
gruppe. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 
nicht Öffentlichkeit im vorstehenden Sinne. 
 

(5) Die Prüfungsgruppe kann auch während der 
Prüfung den Abbruch ohne Ergebnis verfügen, wenn dies 
der körperliche bzw. psychische Zustand des Prüfungsteil-
nehmers erfordert. Wenn erst nach Abschluss der Prüfung 
bzw. nach Verkündung der Bewertung Bedenken betreffs 
des Gesundheitszustandes bekannt werden und durch 
Attest belegt sind, können die 1. Prüferin bzw. der 1. Prü-
fer Antrag auf Rücknahme der Prüfungsentscheidung an 
den Prüfungsausschuss stellen. Der Prüfungsausschuss 
legt einen neuen Termin fest. 
 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als abgelegt und mit 

„nicht bestanden“ bewertet, wenn die bzw. der Studierende 
ohne vom Prüfungsausschuss akzeptierte Gründe 
- zu einer Wiederholungsprüfung nicht erscheint, 
- nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt, 
- die Wiederholung einer Prüfungsleistung innerhalb 

der dafür festgelegten Frist (s. § 13 Abs. 5) nicht 
durchführt, 

- eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgege-
benen Bearbeitungszeit erbringt. 

Überschreiten Studierende bei der Ablegung einer Prüfung 
oder Teilprüfung die Fristen des Regelstudienverlaufs (s. 
Anl. 3) um mehr als zwei Semester, gilt die Prüfung als 
abgelegt und wird mit „nicht bestanden“ bewertet; es sei 
denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat die Gründe 
des Fristversäumnisses nicht zu vertreten hat. Schutzbe-
stimmungen des Mutterschutzgesetzes und Fristen des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes sind zu berücksichtigen. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gel-

tend gemachten Gründe (s. Abs. 1) müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden, anderenfalls erfolgt eine Be-
wertung entsprechend Abs. 1. Werden die Gründe aner-
kannt, so wird vom Prüfungsausschuss ein neuer Termin 
anberaumt. 
 

(3) Versucht die Studentin bzw. der Student das Er-
gebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Dies gilt auch dann, wenn die Tatsache erst 
nach der Prüfung bzw. nach der Übergabe des Zeugnisses 
bekannt wird. Die Feststellung wird von Prüfungsbefugten 
oder Aufsichtsführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. Studentinnen bzw. Studenten, die sich eines Ver-
stoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht 
haben, können durch Prüfungsbefugte bzw. Aufsichtsfüh-
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rende von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig 
zu machen. Ansonsten gelten § 14 und § 17. 
 

(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabeter-
min aus von der Studentin bzw. vom Studenten zu vertre-
tenden Gründen nicht eingehalten, so gilt sie als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. Abs. 2 gilt entsprechend. Zur Fest-
setzung eines späteren Abgabetermins kann es in den 
Fällen kommen, in denen eine Studentin bzw. ein Student 
während der Anfertigung einer schriftlichen Leistung nach 
§ 9 oder einer Bachelorarbeit nachweislich (Attest) er-
krankt oder eine Bearbeitung aus technischen Gründen (z. 
B. Ausfall von Geräten) nicht möglich ist, sowie auf Antrag 
von Prüfungsbefugten. 

 
(5) Geringfügige Mängel in der äußeren Form der 

Prüfungsleistung, wie schreibtechnische Mängel u. ä. 
gelten nicht als Ordnungsverstoß. Sie können Einfluss auf 
die Bewertung haben, nicht aber für sich zur Bewertung 
mit „nicht bestanden“ führen. Gravierende Abweichungen 
wie Schwerlesbarkeit oder Unleserlichkeit von Textteilen, 
Nichteinhaltung gültiger Normen für die Gestaltung wis-
senschaftlicher Ausarbeitungen (insbesondere orthogra-
phische und grammatikalische), Wahl nicht zugelassener 
Textträger u. a., können zur Nichtannahme der Arbeit 
durch Prüfungsbefugte führen. Die Nichtannahme ist mit 
einer Frist von vier Wochen nach Abgabetermin aktenkun-
dig zu machen. 
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Fach-

note 
 

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von der 1. 
Prüferin bzw. dem 1. Prüfer bei mündlichen Prüfungen 
unmittelbar nach Feststellung der Bewertung, bei schriftli-
chen Prüfungen bzw. künstlerischen Prüfungsleistungen in 
der Regel innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
Semesterbeginn bei Prüfungen nach Rahmensemester-
plan bzw. vier Wochen nach Ende des Modulblockes 
durch Aushang im Prüfungsamt des Fachbereiches unter 
Beachtung des Datenschutzes bekannt gegeben. Bei 
Prüfungen des sechsten bzw. achten Fachsemesters 
erfolgt die Bekanntgabe innerhalb von vier Wochen nach 
Ende der Vorlesungszeit. 

 
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver-

wenden: 

1,0; 
1,3 

für „sehr 
gut“ 

- eine hervorragende Leistung, 

1,7; 
2,0; 
2,3 

für „gut“ - eine erheblich über den durch-
schnittlichen Anfor-derungen lie-
gende Leistung, 

2,7;  
3,0; 
3,3 

für „befrie-
digend“ 

- eine Leistung, die in jeder Hin-
sicht durchschnittlichen Anforde-
rungen entspricht, 

3,7; 
4,0  

für „ausrei-
chend“ 

- eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel den Mindestan-
forderungen entspricht, 

5,0  für „nicht 
bestanden“ 

- eine Leistung, die wegen erheb-
licher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt. 

 
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindes-

tens „ausreichend“ bewertet wurde. Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei oder mehr Prüferinnen bzw. Prüfern bewer-
tet, ist sie bestanden, wenn alle die Leistung mit mindes-
tens „ausreichend“ 4,0 bewerten. Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei oder mehr als zwei Prüferinnen bzw. Prüfern 
bewertet, errechnet sich die Note der Prüfungsleistung aus 
dem Durchschnitt der Einzelnoten. Setzt sich die Prüfung 
aus mehreren Teilprüfungen zusammen, sind sie gewich-

tet zu werten und ggf. zu erbringende Leistungsnachweise 
einzubeziehen. 
 

(4) Die Note lautet bei einem Durchschnitt: 
bis 1,5  sehr gut, 
über 1,5 bis 2,5 gut, 
über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
über 4,0  nicht bestanden. 
 

(5) Bei der Bildung der Fachnote wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 
 

§ 13 
Wiederholung von Prüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Prüfungen können mit Aus-

nahme von Bachelorarbeit und deren Kolloquium (s. Ab-
schnitt IV) zweimal wiederholt werden. 
 

(2) Die Wiederholung einer bestandenen Teil- bzw. 
Modulprüfung oder eines bestandenen Leistungsnachwei-
ses ist nicht zulässig. Über Wiederholungsmöglichkeiten in 
begründeten Ausnahmefällen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag. 
 

(3) Wird eine Teil- oder Modulprüfung in der ersten 
Wiederholung bestanden, wird die Note durch die Prü-
fungsgruppe festgelegt. Dabei gilt § 12. 

 
(4) Bei einer zweiten Wiederholungsprüfung einer 

Teil- oder Modulprüfung kann die Benotung nur mit „aus-
reichend (4,0)“ oder „nicht bestanden (5,0)“ erfolgen. 
 

(5) Wiederholungsprüfungen sind bis spätestens 
Ende des Folgesemesters nach Nichtbestehen der Prü-
fung abzulegen. In der Regel sind Wiederholungsprüfun-
gen im Rahmen der Prüfungstermine der Hochschule 
Anhalt (FH) bzw. des Modulplanes des Fachbereiches 
abzulegen. 
 

(6) Überschreiten Studierende aus von ihnen zu 
vertretenden Gründen die Fristen nach Abs. 5, ist nach § 
11 Abs. 1 zu bewerten. 
 

(7) Die Art der Prüfungen nach § 9 Abs. 1 wird bei 
Wiederholungen in der Regel nicht geändert. 
 

(8) In demselben Studiengang an einer Fachhoch-
schule erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfung 
abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten 
nach Abs. 1 angerechnet. 
 

(9) Wird die Abschlussprüfung (§ 22) bis zum Re-
gelstudienzeitpunkt (s. Anl. 3) unternommen, gilt diese 
Prüfung im Falle des Nichtbestehens als nicht abgelegt 
(Freiversuch). 
 
 

§ 14 
Urkunde, Zeugnis, Diploma Supplement und Beschei-

nigungen 
 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung ist der 
bzw. dem Studierenden ein Zeugnis nach Anlage 2 in 
deutscher und englischer Sprache auszustellen. Das 
Zeugnis der Bachelorprüfung bedarf eines Antrages. Das 
Zeugnis enthält alle Bewertungen nach Anlage 3 sowie die 
erreichten Credits. Diploma Supplement (s. Anlage 4), 
Urkunde (s. Anlage 1) und Zeugnis (s. Anlage 2) werden 
von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und der Dekanin bzw. dem Dekan unterzeichnet. Mit dem 
Zeugnis der Bachelorprüfung werden gleichzeitig ein 
Diploma Supplement sowie die Urkunde zur Verleihung 
des Bachelorgrades überreicht. Zeugnis und Diploma 
Supplement erhalten das Datum nach § 2. 
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(2) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestan-
den oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt das Im-
matrikulationsamt hierüber einen schriftlichen Bescheid. 
Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
 

(3) Verlässt die Studentin bzw. der Student die 
Hochschule oder wechselt den Studiengang, so wird ihr 
bzw. ihm auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und 
deren Bewertung enthält. 
 

(4) Ein unrechtmäßiges Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen und durch ein rechtmäßiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung nach Abs. 3 zu ersetzen. 
 
 

§ 15 
Zusatzmodulprüfungen 

 
(1) Studierende können sich in weiteren als den in 

Anlage 3 vorgeschriebenen Modulen einer Zusatzmodul-
prüfung unterziehen. 
 

(2) Die Ergebnisse der Zusatzmodulprüfungen wer-
den auf Antrag in das entsprechende Bachelorzeugnis 
aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtno-
te nicht mit einbezogen. 
 
 

§ 16 
Einstufungsprüfung 

 
Eine Einstufungsprüfung nach Hochschulgesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt ist nicht vorgesehen. 
 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Nach § 11 Abs. 3 kann eine Prüfung ganz oder 

teilweise durch den Prüfungsausschuss für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Betroffenen ist vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem 
Prüfungsausschuss zu geben. 
 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Studentin bzw. 
der Student hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter 
Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt über die Rechtsfolgen. Es gilt Abs. 1 
Satz 2. 

 
 

§ 18 
Einsicht in die Prüfungsakten und Prüfungsunterlagen 
 

(1) Den Studierenden wird nach Abschluss jeder 
Modulprüfung oder Teilprüfung der Bachelorprüfung Ein-
sicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten einschließlich 
der darauf notierten Bemerkungen der Prüferinnen bzw. 
Prüfer gewährt. Die 1. Prüferin bzw. der 1. Prüfer bestimmt 
den Zeitpunkt und den jeweiligen Ort der Einsichtnahme 
an der Hochschule Anhalt (FH). 
 

(2) Spätestens drei Monate nach Aushändigung des 
Bachelorzeugnisses kann der Antrag auf Einsicht in die 
Prüfungsakten an den Prüfungsausschuss gestellt werden. 
Die bzw. der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Ein-
sichtnahme. 

 
§ 19 

Belastende Entscheidungen, Widerspruchsverfahren 
 

(1) Eine belastende (ablehnende) Entscheidung, 
insbesondere in Anwendung der §§ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, und 29* dieser Prü-
fungsordnung ist schriftlich zu begründen, mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu 
geben. Gegen die Entscheidungen kann in einer Frist von 
einem Monat nach Bekanntgabe Widerspruch beim Prü-
fungsausschuss eingelegt werden. 
 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch gegen eine 
Bewertung richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss 
nach Überprüfung gemäß Abs.3. 

 
(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewer-

tung richtet, leitet der Prüfungsausschuss den Wider-
spruch an die 1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer zur Überprü-
fung weiter. Wird die Bewertung antragsgemäß geändert, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 
Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Ent-
scheidung nur darauf, ob: 
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchge-

führt worden ist, 
2. man von einem falschen Sachverhalt ausgegangen ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beach-

tet worden sind, 
4. man sich von sachfremden Erwägungen hat leiten 

lassen. 
 

(4) Über den Widerspruch soll in angemessener 
Frist entschieden werden. Soweit dem Widerspruch nicht 
abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustel-
len. 
 
 

III. 
Bachelorprüfung 

 
 

§ 20 
Bestandteile der Bachelorprüfung 

 
Bestandteile der Bachelorprüfung sind: 

1. die Bachelorarbeit, 
2. das Kolloquium zur Bachelorarbeit, 
3. die Modulprüfungen (s. Anlage 3), 
4. die Prüfungsvoraussetzungen gemäß Anlage 3, 
5. der Nachweis des 18-wöchigen Praktikums lt. Prakti-

kumsordnung, 
6. die Teilnahme an Fachexkursionen. 
 
 

§ 21 
Gesamtnote der Bachelorprüfung 

 
(1) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ist das ge-

wichtete arithmetische Mittel der nicht gerundeten Noten 
aller Modulprüfungen, der Bachelorarbeit und der Bachelo-
rarbeits-kolloquiumsleistung. Die Fachnoten gehen mit 
dem Faktor 0,8, die Bachelorarbeit mit 0,15 und die Kollo-
quiumsleistung mit 0,05 ein. 

 
(2) Ergänzend wird eine ECTS-Note ausgewiesen: 

A die besten  10 % 
B die nächsten  25 % 
C die nächsten  30 % 
D die nächsten  25 % 
E die nächsten  10 %. 
Die Mindestbezugsgröße dieser Skalierung sind i.d.R. die 
zeitlich letzten 50 Absolventinnen und Absolventen dieses 
Studienganges. 

                                                           
* entfällt bei weniger als achtsemesterigem Studium 
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(3) Sofern noch keine 50 Absolventinnen oder Ab-

solventen in diesem Studiengang vorhanden sind, wird die 
ECTS-Note an Hand des folgenden numerischen Systems 
ausgewiesen: 
A bis 1,3 
B über 1,3 bis 2,0 
C über 2,0 bis 3,0 
D über 3,0 bis 3,7 
E über 3,7 bis 4,0. 
 
 
 

 
IV. 

Bachelorarbeit und Kolloquium 
 
 

§ 22 
Zweck von Bachelorarbeit und Kolloquium 

 
(1) Das Bachelorarbeitskolloquium ist der fachliche 

Höhepunkt des Studiums und stellt dessen Abschluss dar. 
 

(2) Im Kolloquium zur Bachelorarbeit beweist die 
Studentin bzw. der Student, dass sie bzw. er in der Lage 
ist, wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Ergebnisse 
in Vortragsform unterstützt mit modernen Mitteln vorzutra-
gen und in einem wissenschaftlichen Disput inhaltlich und 
methodisch überzeugend darzustellen. 
 

(3) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studen-
tin bzw. der Student in der Lage ist, ein Problem innerhalb 
einer vorgegebenen Zeit selbständig zu bearbeiten, wis-
senschaftliche Erkenntnisse anzuwenden, die fachlichen 
Zusammenhänge zu überblicken und die gewonnenen 
Erkenntnisse überzeugend, eindeutig, in angemessener 
Sprache und in übersichtlicher Form darzustellen sowie 
Methoden und soziale Kompetenzen nachzuweisen. 
 
 

§ 23 
Thema und Bearbeitungsdauer 

 
(1) Die Studentin bzw. der Student kann die The-

menstellerin bzw. den Themensteller und das Thema 
vorschlagen. 
 

(2) Das Thema ist in deutscher Sprache durch die 
1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer nach Anhörung der Studen-
tin bzw. des Studenten auszugeben. Die Vergabe des 
Themas ist beim Prüfungsamt aktenkundig zu machen. 
 

(3) Die Bachelorarbeit ist von der Professorin bzw. 
dem Professor oder durch Lehrbeauftragte, die das Thema 
stellen, im Rahmen des Lehrauftrages zu betreuen. 
 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit ist so zu stellen, 
dass die Bearbeitungsdauer in einer Frist von zehn Wo-
chen eingehalten werden kann. In begründeten Ausnah-
mefällen kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung der 
1. Prüferin bzw. des 1. Prüfers die Bearbeitungszeit um 
eine Frist von drei Wochen verlängern. 
 

(5) Gleichzeitig mit der Übergabe des Themas an 
die Studentin bzw. den Studenten ist durch den Prüfungs-
ausschuss die 1. und 2. Prüfungsperson sowie die oder 
der Vorsitzende der Bachelorprüfungskommission zu 
bestellen, der Abgabetermin festzulegen und der Studentin 
bzw. dem Studenten schriftlich bekannt zu geben. Die oder 
der Vorsitzende der Bachelorprüfungskommission muss 
eine Professorin oder ein Professor der Hochschule Anhalt 
(FH) sein. 
 

(6) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer 
Gruppenarbeit von maximal drei Studierenden zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der bzw. des Einzelnen aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Krite-

rien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 
unterscheidbar und bewertbar ist und den Anforderungen 
nach § 22 Abs. 3 und § 25 Abs. 1 genügt. 
 
 

§ 24 
Meldung und Zulassung zur Bachelorarbeit 

 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit ist 

an den Prüfungsausschuss zu stellen. Die Zulassung ist zu 
versagen, wenn Prüfungen des 1. bis 4. Fachsemesters 
gemäß Anlage 3 noch nicht bestanden sind. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss spricht die Zulassung 

aus und bestätigt das Thema entsprechend § 23. 
 
 

§ 25 
Besondere Forderungen an eine Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit ist mit einer Erklärung dar-

über zu versehen, dass die Arbeit selbständig verfasst, in 
gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht in einem ande-
ren Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt wurde und 
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quel-
len, einschließlich der angegebenen oder beschriebenen 
Software, verwendet werden. Diese Erklärung ist von allen 
beteiligten Autorinnen und Autoren zu unterzeichnen. 

 
(2) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß und mit einer 

deutschsprachigen bibliographischen Zusammenfassung, 
in für wissenschaftliche Veröffentlichungen üblicher Form 
dreifach in schriftlicher Fassung und einfach auf CD-ROM 
im Prüfungsamt einzureichen. Zudem ist von der Bachelo-
rarbeit eine Kurzfassung auf einem in der Gestaltung vom 
Prüfungsamt vorgegebenen DIN A1-Blatt bis zum Kolloqu-
ium abzugegeben. 
 

(3) Der Abgabezeitpunkt ist im Prüfungsamt akten-
kundig zu machen.  
 
 

§ 26 
Bewertung der Bachelorarbeit 

 
(1) Zur Bewertung der Bachelorarbeit sind zwei 

Gutachten notwendig. Gutachten sind in der Regel inner-
halb von vier Wochen von der 1. und 2. Prüfungsperson zu 
erstellen. 

 
(2) Bewertet ein Gutachten die Arbeit mit „nicht be-

standen“, aber das zweite Gutachten positiv, so ist ein 
weiteres Gutachten vom Prüfungsausschuss zu bestellen. 
Bewertet die zusätzlich bestellte Prüferin bzw. der zusätz-
lich bestellte Prüfer die Arbeit ebenfalls mit „nicht bestan-
den“, ist die Bachelorarbeitsnote „nicht bestanden“. Im 
positiven Fall ergibt sich die endgültige Bewertung aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten aller Gutachten, 
mindestens aber mit der Note 4,0 „ausreichend“. 
 

(3) Wird die Bachelorarbeit ohne einen vom Prü-
fungsamt anerkannten Grund nicht fristgemäß abgeliefert, 
gilt sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. 

 
(3) Für die Bewertung gilt ansonsten § 12. 

 
 

§ 27 
Kolloquium der Bachelorarbeit 

 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Kolloqu-

ium ist das Vorliegen von mindestens zwei positiven Gut-
achten zur Bachelorarbeit und der Nachweis aller nach § 
20 Punkte 3 bis 6 geforderten Leistungen.  

 
(2) Das Kolloquium ist in der Regel öffentlich. Die 

Nichtöffentlichkeit ist vom Prüfungsausschuss zu verfügen. 
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(3) Am Tage des Bachelorkolloquiums kann die 
bzw. der Vorsitzende der Bachelorprüfungskommission die 
Kommission auf maximal fünf Mitglieder vervollständigen. 
Die Kommission besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden 
und mindestens noch einer Prüferin bzw. noch einem 
Prüfer. Wurden drei Gutachten bestellt, gehören alle drei 
Gutachterinnen und Gutachter zur Bachelorprüfungskom-
mission. Die Kommission ist zu Beginn des Kolloquiums 
bekannt zu geben. Die oder der Vorsitzende bestimmt die 
Dauer des Bachelorarbeitskolloquiums. Sie soll 90 Minuten 
nicht überschreiten. Das Kolloquium besteht aus dem 
Referat der Autorin bzw. des Autors, eventuell auch aller 
Autorinnen bzw. Autoren, und der Diskussion. 
 

(4) Jedes Kommissionsmitglied vergibt eine Kollo-
quiumsnote nach § 12 Abs. 2. Die Gesamtnote des Bache-
lorkolloquiums ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
Noten der Kommissionsmitglieder, die nach § 12 Absätze 
3, 4 und 5 gebildet und protokolliert wird. Die Gesamtnote 
des Bachelorkolloquiums ist nach § 12 Abs. 5 durch die 
bzw. den Vorsitzenden zu verkünden. 
 
 

§ 28 
Wiederholung von Bachelorarbeit und Kolloquium 

 
(1) Die Bachelorarbeit kann, wenn sie mit „nicht be-

standen“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-
derholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des The-
mas bei der Wiederholung der Bachelorarbeit ist jedoch 
nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht bei der 
ersten Bachelorarbeit Gebrauch gemacht wurde. Das neue 
Thema der Bachelorarbeit wird in angemessener Frist 
ausgegeben. Versäumt die Studentin bzw. der Student, 
innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der Note 5 
ein neues Thema zu beantragen, erlischt der Prüfungsan-
spruch, es sei denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandi-
dat das Fristversäumnis nicht zu vertreten hat. 

 
(2) Das Kolloquium kann, wenn es mit „nicht be-

standen“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-

derholung ist ausgeschlossen. Ansonsten gilt Abs. 1 Satz 
4 entsprechend. 

 
(3) § 13 Abs. 8 gilt entsprechend. 

 
 

V. 
Zwischenprüfung 

 
§ 29 

 
(entfällt) 

 
 

VI. 
Schlussbestimmungen 

 
§ 30 

In-Kraft-Treten der Bachelorprüfungsordnung 
 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung tritt nach ihrer 
Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule 
Anhalt (FH) am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
"Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt (FH)" in 
Kraft. 
 

(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des 
Fachbereichsrates Architektur und Bauingenieurwesen 
vom 08.06.2004 und des Senates der Hochschule Anhalt 
(FH) vom 16.03.2005 und der Genehmigung durch den 
Präsidenten der Hochschule Anhalt (FH) vom 23.05.2005. 

 
(3) Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der 

Hochschule Anhalt (FH)“ Nr. 15/2005 am 24. 05.2005. 
 
Köthen, den 23.05.2005 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH) 
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Anlage 1: Bachelorurkunde 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen 
 
 

B a c h e l o r u r k u n d e (Zweisprachig gem.  § 14(1) HSG LSA) 
 
 
 
Die Hochschule Anhalt (FH) 
 
Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen 
verleiht mit dieser Urkunde 
 
Frau/Herrn ________________________________________________ 
 
geboren am ______________  in  ______________________________ 
 
den Hochschulgrad 
 
  Bachelor of Science 
  (B.Sc.) 
 
nachdem sie/er die Bachelorprüfung 
 
im Studiengang Facility Management 
 
am  ____________________  bestanden hat. 
 
 
 
 
 
(Siegel)       Ort, den _________________ 
              (Datum) 
 
 
 
 
 
____________________________            ________________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende        Die Dekanin / Der Dekan 
        des Prüfungsausschusses 
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Anlage 2: Zeugnis über die Bachelorprüfung  
(Zweisprachig gem. § 14(1)) 
 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
Z e u g n i s über die Bachelorprüfung 
 
Frau/Herr _____________________________________________ 
geboren am _____________________________________________ 
 
hat die Bachelorprüfung im Studiengang Facility Management 
 
mit der Gesamtnote ____________________________ bestanden. 
 
Prüfungen  Beurteilungen 
 
Pflichtmodule: ... 
Wahlpflichtmodule: ... 
Zusatzmodule: ... 
Bachelorarbeit über das Thema: ... 
Note der Bachelorarbeit: ... 
Note des Kolloquiums zur Bachelorarbeit: ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, den  _____________________ 
   (Datum) 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende  (Siegel)  Die Dekanin / Der Dekan 
        des Prüfungsausschusses 
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Anlage 3: Bestandteile der Bachelorprüfung
Bestandteile der Bachelorprüfung sind: die Pflicht- und Wahlpflichtmodule, die Bachelorarbeit, das Bachelorarbeitskolloquium
Prüfungsvoraussetzungen sind die Vorleistungen nach dieser Anlage sowie ein mindestens 18-wöchiges Berufspraktikum

Studiengang Facility Management (Bachelor)

Prüfungsmodule Regelprüfungs- Prüfungsart Zeitdauer der Anrechnung der Vorleistungen
semester Prüfung Teilleistung

Grundlagen Facility Management 2. K 90 min 100% LNW
Strukturlehre + 2. M 30 min 100% LNW
Lit.- und Fachinformationssysteme 2. / / / LNW
Baustofftechnik 2. K 120 min 100% LNW
Bauphysik 2. K 120 min 100% LNW
Haustechnik I 1. K 120 min 100% LNW
Haustechnik II 2. K 120 min 100% LNW
Haustechnik III 3. K 120 min 100% LNW
Baukonstruktion 2. K 120 min 100% LNW
Ausbaukonstruktion +  50% keine
Gebäudelehre 2. M 30 min 50% keine
Datenverarbeitung I +   50% LNW
Bestandserfassung 2. M 30 min 50% LNW
Planungs- und Bauökonomie I 2. K 120 min keine
Datenverarbeitung II + 50% LNW
Informationsmanagement 4. PC 30 min 50% LNW
Fachfremdsprache 2. K 120 min 100% keine
Betriebswirtschaftslehre 3. K 120 min 100% keine
Immobilienwirtschaft I 3. K 90 min 100% keine
Immobilienwirtschaft II 4. K 90 min 100% keine
Grundlagen infrastruktureller
Dienstleistungen 4. K 120 min 100% keine
Recht 3. K 90 min 100% keine
Baurecht 4. K 120 min 100% keine
Management 3. K 90 min 75% keine
Kommunikation 3. R 10 min 25% keine
Flächenmanagement 4. M 30 min 100% LNW
TM1 Grundlagen Technisches Management 5. K 120 min 100% keine
TM2 GIS I (Wahlpflicht) 6. K 90 min 100% LNW
KM1 Grundlagen Kaufmännisches Management 5. K 120 min 100% keine
KM2 Immobilienmarketing (Wahlpflicht) 5. K 90 min 100% keine
KM3 Maklerbetriebslehre (Wahlpflicht) 6. PC 30 min 100% keine
DLM1 Grundlagen Dienstleistungsmanagement 5. K 120 min 100% keine
DLM2 Prozessmanagement (Wahlpflicht) 6. K 90 min 100% keine
Projektstudie 1 (Wahlpflichtprojekt) 4. PC 30 min 100% LNW
Projektstudie 2 (Wahlpflichtprojekt) 5. PC 30 min 100% LNW
Berufspraktikum Teil I 4. PC 15 min
Berufspraktikum Teil II 5. PC 15 min
Bachelorarbeit 6.
Kolloquium 6.

Abkürzungen K  Klausur, LNW  Leistungsnachweis, M  mündliche Prüfung, P  Praktikum, PC  Präsentation/ Kolloquium, R  Referat

Obligatorisch: Im 1. und 2. Fachsemester "Literatur- und Fachinformationsysteme" (15 Stunden/ Schein
mind. 80 prozentiger Teilnahme an der Lehrveranstaltung, ohne Credits).
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Anlage 4: Diploma Supplement 
 
Teil Inhalt   
1 INFORMATION IDENTIFYING THE 

HOLDER OF THE QUALIFICATION 
Persönliche Daten 

1.1 Family Name Name 
1.2 First Name Vorname 
1.3 Date, Place; Country of Birth Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 
1.4 Student ID Number or Person Code Matrikel-Nr. 
2 INFORMATION IDENTIFYING 

THE QUALIFICATION 
Bachelor im Studiengang Facility Management 
Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Architektur 
und Bauingenieurwesen 

2.1 Name of Qualification Bachelor of Science für Studiengang Facility 
Management 

2.2 Main Fields of Study siehe Zeugnis der Bachelorprüfung 
2.3 Name of Awarding Institution Hochschule Anhalt (FH) 
2.4 Administering Institution Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Architektur 

und Bauingenieurwesen, 
Staatliche Hochschule 

2.5 Language of Instruction Deutsch 
3 INFORMATION ON THE LEVEL 

OF THE QUALIFICATION 
Ebene der Qualifikation 

3.1 Level of Qualification Bachelor 
3.2 Length of Programme sechs  Semester 
3.3 Access Requirements Abitur oder Fachhochschulreife (anerkannte) 
4 INFORMATION ON THE CONTENTS 

AND THE RESULTS GAINED 
Studieninhalte und Studienerfolg 

4.1 Mode of Study sechssemestriges Vollstudium (direkt) 
4.2 Programme Requirements Studienanforderungen – Studienverlaufsbe-

schreibung - Modulfolge (ca. ½ Seite) 
4.3 Programme Details Modularisiertes sechssemestriges Studium mit 

integriertem 18-wöchigen Berufspraktikum und 
zehnwöchiger Abschlussarbeit  

4.4 Grading Scheme Notenskalen aus  §§ 12 und 21 anfügen 
4.5 Overall Classification Gesamtbewertung aus dem Zeugnis 
5 INFORMATION ON THE FUNCTION 

OF THE QUALIFICATION 
Funktionen der Qualifikation 

5.1 Access to Further Study Zugang zu weiteren Studien, z. B. Master 
5.2 Professional Status Beruflicher Status – berufsqualifizierend 
6 ADDITIONAL INFORMATION Zusätzliche Informationen 
6.1 Additional Information Zusätzliche Informationen 
6.2 Further Information Sources siehe www.hs-anhalt.de 
7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT Zertifizierung des Diploma Supplements 
7.1 Place/Date of Certification Ort/Datum der Ausstellung des Diploma Supple-

ments 
7.2 Certifying Official Prof. Dr. Y – Prüfungsausschussvorsitzender 
7.3 Official Post Dienststellung/Dienststellenadresse 
7.4 Seal/Stamp Siegel/Stempel 
8 INFORMATION ON THE NATIONAL 

HIGHER EDUCATION SYSTEM 
Information über das nationale Hochschulsystem. 
(KMK Beschluss vom 10.10.03) 

Hinweis: Das Diploma Supplement ist in englischer Sprache dem Zeugnis beizulegen! 
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Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

STUDIENORDNUNG 
 
 
 

für den Bachelor-Studiengang 
 
 
 

FACILITY MANAGEMENT 
 

vom 08.06.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1  Geltungsbereich, Rechtsgrundlagen 
§ 2  Zulassungsvoraussetzungen und Studienbeginn 
§ 3  Studienberatung 
§ 4  Studienziele 
§ 5  Modularisierung und Vergabe von Anrech-

nungspunkten (Credits) 
§ 6  Studiendauer und Aufbau des Studiums 
§ 7  Studienplan und Studieninhalte 
§ 8  Vermittlungsformen 
§ 9  Prüfungen 
§ 10  Zeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde und 

Diploma Supplement 
§ 11  Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-

gen 
§ 12  Berufspraktikum 
§ 13  In-Kraft-Treten 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Studienplan der Lehrveranstaltungen in den 

Semestern 
Anlage 2: Rahmensemesterplan - Wochenplan 

 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Rechtsgrundlagen 

 
(1) Diese Studienordnung gilt für den Bachelorstu-

diengang Facility Management mit dem Abschluss 
 

Bachelor of Science (B. Sc.) 
 

an der Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Architektur 
und Bauingenieurwesen. 

 
(2) Die Rechtsgrundlagen sind: 

1. Das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt  in 
der jeweils gültigen Fassung. 
2. Die Prüfungsordnung des Studienganges Facility 
Management der Hochschule Anhalt (FH) zur Erlangung 
des akademischen Grades eines Bachelors vom 
08.06.2004. 

 
 

§ 2 
Zulassungsvoraussetzungen und Studienbeginn 

 
(1) Die Qualifikation für das Studium ist entspre-

chend des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt nachzuweisen.  

 
(2) Studienbeginn ist der erste Tag des Winterse-

mesters. 
 
 

§ 3 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung der Hochschule 

Anhalt (FH) informiert Studieninteressierte über Studien-
möglichkeiten, Studienabschlüsse, Zulassungsvorausset-
zungen, Zulassungsbeschränkungen, Studienbedingungen 
sowie über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines 
Studiums. Sie berät unter Berücksichtigung individueller 
Studienneigung. 
 

(2) Die Studienfachberatung erfolgt durch den 
Fachbereich und unterstützt die Studierenden durch stu-
dienbegleitende, fachspezifische Beratung, insbesondere 
über Gestaltungsmöglichkeiten im Studienablauf und 
unterstützt bei persönlich bedingten Störungen im Stu-
dienverlauf. Die Studienfachberaterin oder der Studien-
fachberater orientieren sich bis zum Ende des ersten 
Studienjahres über den bisherigen Studienverlauf, infor-
mieren die Studierenden und führen ggf. eine Studienbera-
tung durch. 
 

(3) Für den Studiengang wird vom Fachbereich eine 
Professorin bzw. ein Professor mit der Studienfachbera-
tung beauftragt.  

 
 

§ 4 
Studienziele 

 
(1) Ziel des Studiums ist  die Aneignung grund-

legender fachbezogener Kenntnisse und praktischer Fä-
higkeiten sowie das zu deren erfolgreichen Umsetzung 
erforderliche methodische Rüstzeug. Ziel des Studiums ist 
es auch, die Absolventen zu befähigen wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse berufsfeldspezifisch anzu-
wenden und fachübergreifende Probleme zu lösen.  

 
(2) Das Studium im Bachelor-Studiengang Facility 

Management dient der Vorbereitung auf eine vorwiegend 
kaufmännisch und technisch geprägte Berufstätigkeit in 
Unternehmen, die Immobilien bauen und/oder verwalten 
bzw. nutzen sowie in Unternehmen, die immobilienbe-
zogene Dienst- und Beratungsleistungen anbieten.  Darin 
eingeschlossen ist die Befähigung und Motivation zur 
Unternehmensgründung und –sicherung. 
 

(3) Unbeschadet von spezifischen Zulassungsregel-
ungen für einzelne Masterstudiengänge wird mit dem 
Bachelor grundsätzlich die Eignung zur Aufnahme eines 
Masterstudiums festgestellt. 

 
 

§ 5 
Modularisierung und Vergabe von Anrechnungs-

punkten (Credits) 
 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul 
ist ein inhaltlich zusammenhängender Lehr- und Lernab-
schnitt, der durch zu erbringende Prüfungsleistung oder 
sonstige überprüfbare Studienleistungen abgeschlossen 
wird. Die einzelnen Module sind in der Anlage 1 der Stu-
dienordnung beschrieben. 
 

(2) Für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls, 
des Berufspraktikums und der Bachelorarbeit werden 
Anrechnungspunkte vergeben. Die Anzahl der Anrech-
nungspunkte richtet sich nach dem durchschnittlichen 
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Arbeitsaufwand, der durch die Studierenden für das jewei-
lige Modul zu erbringen ist. Zum Arbeitsaufwand zählen 
sowohl die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenz-
studium) als auch Vor- und Nachbereitungszeiten von 
Lehrveranstaltungen, Prüfungsvorbereitungen, Erbringun-
gen von Studien- und Prüfungsleistungen einschließlich 
Berufspraktika sowie des Selbststudiums. Credits sind 
ohne Dezimalstelle zu vergeben, pro Modul 5 +/- 1 oder 
ein Vielfaches davon. 
 

(3) Ein Anrechnungspunkt entspricht einem Credit 
nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Für 
den Erwerb eines Credits wird ein Arbeitsaufwand von 
etwa 30 Zeitstunden zugrunde gelegt. Pro Semester sind 
ca. 30 Credits zu erwerben, das entspricht einer Arbeitsbe-
lastung von 900 Zeitstunden. 

 
 

§ 6 
Studiendauer und Aufbau des Studiums 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich Prü-

fungszeit sechs Semester. Für den Bachelor-Abschluss 
sind mindestens 180 Credits nachzuweisen. 
 

(2) Das Studium enthält ein berufsqualifizierendes 
Studienangebot in Form von modular aufgebauten Lehr-
veranstaltungen, einem 18-wöchigen Berufspraktikum und 
der zehnwöchigen Bachelorarbeit, die in einem Kolloquium 
zu verteidigen ist. 
 
 

§7 
Studienplan und Studieninhalte 

 
(1) Für das Studium gilt der Studienplan in Anlage 

1. Er ist auf das Studienziel ausgerichtet und Bestandteil 
dieser Studienordnung. Er enthält eine Empfehlung für den 
zeitlichen Ablauf des Studiums und gibt die Anzahl der 
Semesterwochenstunden pro Modul und die zu erwerben-
den Credits an. 
 

(2) Für besonders befähigte Studierende ist die 
Vereinbarung von Sonderstudienplänen zulässig. 
 

(3) Im Studienplan vorgeschrieben sind Pflichtmo-
dule und Wahlpflichtmodule. Pflichtmodule sind Module, 
die für alle Studierenden verbindlich sind. Wahlpflichtmo-
dule sind Module, die einzeln oder in Gruppen alternativ 
angeboten werden. Jede Studierende bzw. jeder Studie-
rende muss unter ihnen nach Maßgabe des Studienplanes 
und auf Empfehlung der Studienfachberatung eine be-
stimmte Auswahl treffen. Die gewählten Module werden 
wie Pflichtmodule behandelt. Das Angebot an Wahlpflicht-
fächern kann auf Beschluss des Fachbereichsrates jeweils 
vor Semesterbeginn präzisiert werden. 
 

(4) In den ersten drei Fachsemestern ist ein Teil-
Pflichtmodul Fremdsprachen im Umfang von mindestens 2 
Semesterwochenstunden (SWS) enthalten, die mit min-
destens 2 Credits belegt sind. Im ersten oder zweiten 
Fachsemester ist ein Befähigungsnachweis (Schein) für 
Literatur- und Fachinformationssysteme im Umfang von 
einer SWS abzulegen. 
 

(5) Über die Pflicht- und Wahlpflichtmodule hinaus 
können die Studierenden Zusatzmodule belegen. Zusatz-
module sind Module, die für die Erreichung des Studien-
ziels nicht verbindlich vorgeschrieben sind. Sie können 
von den Studierenden aus dem gesamten Studienangebot 
der Hochschule zusätzlich gewählt werden. 

 
 

§ 8 
Vermittlungsformen 

 
(1) Die Vermittlung von Lehrinhalten erfolgt anwen-

dungsorientiert auf wissenschaftlicher Grundlage. Die 

Studieninhalte werden durch Vorlesungen, Seminare, 
Übungen, Projekte, Praktika und Exkursionen vermittelt. 
 

(2) Die Vermittlung von Lehrinhalten erfolgt in Vor-
lesungen durch ausgewählte inhaltliche und theoretische 
Fakten, Problemstellungen und Methoden zum jeweiligen 
Lehrgebiet. 
 

(3) Die Vermittlung von Lehrinhalten im Seminar er-
folgt durch Dialog- und Diskussionsphasen zwischen 
Lehrenden und Studierenden. 
 

(4) In Praktika und in Übungen wird der Lehrstoff in 
systematischer Weise durchgearbeitet. Lehrende leiten die 
Veranstaltungen, stellen Aufgaben und bieten Lösungshil-
fen an. Die Studierenden arbeiten einzeln oder in Grup-
pen. 
 

(5) In Projekten tragen Studierende unter Betreuung 
von Prüfungsberechtigten sowie zusätzlich durch selbstor-
ganisiertes Arbeiten auf dem Weg der Kleingruppenarbeit 
zur Verarbeitung, Analyse und Lösung von Problemen aus 
der unmittelbaren Berufspraxis bei. Die Ergebnisse werden 
in einem Projektbericht dargestellt und verteidigt. 
 

(6) Exkursionen sind Bestandteil des Studiums. Sie 
dienen dazu, die Lehrinhalte und den Kontakt zur berufli-
chen Praxis während des Studiums zu vertiefen sowie 
aktuelle Probleme von Unternehmen einer bestimmten 
Region kennen zu lernen und zu beurteilen. 

 
 

§ 9 
Prüfungen 

 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Pflichtmo-

dul- und Wahlpflichtmodulprüfungen, Projekten mit Vertei-
digung, der Bachelorarbeit und dem Kolloquium zur Ba-
chelorarbeit. Prüfungsvoraussetzungen sind die Prüfungs-
vorleistungen nach Prüfungsordnung. 
 

(2) Die Bachelorprüfung wird durch die Prüfungs-
ordnung zur Erlangung des akademischen Grades eines 
Bachelors geregelt. 
 
 

§ 10 
Zeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde und Diploma 

Supplement 
 

(1) Hat die Studentin bzw. der Student alle Teile der 
Prüfungen bestanden, wird die Gesamtnote der Bache-
lorprüfung gemäß der Prüfungsordnung ermittelt. 
 

(2) Es werden gemäß der Prüfungsordnung ein 
Zeugnis, eine Bachelorurkunde und ein Diploma Supple-
ment nach Prüfungsordnung des Studienganges ausge-
stellt. 
 
 

§ 11 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
Über die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-

tungen sowie Credits entscheidet der Prüfungsausschuss 
gemäß der Prüfungsordnung des Studienganges auf 
Antrag. 
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§ 12 
Berufspraktikum 

 
(1) Das Berufspraktikum ist Bestandteil des Studi-

ums und erfolgt nachweislich in einem Unternehmen oder 
einer dem Studienziel entsprechenden Einrichtung. Wenn 
ausreichende Praxisstellen nicht zur Verfügung stehen, 
können diese ausnahmsweise durch gleichwertige Praxis-
projekte oder Praxisphasen an der Hochschule ganz oder 
teilweise ersetzt werden. 
 

(2) Die Dauer des Berufspraktikums beträgt mindes-
tens 18 Wochen. 
 

(3) Die Durchführung des Praktikums erfolgt auf der 
Grundlage der Praktikumsordnung des Studienganges. 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Studienordnung tritt gleichzeitig mit der 

Prüfungsordnung des Studienganges Facility Management 
vom 08.06.2004 in Kraft. 
 

(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des 
Fachbereichsrates des Fachbereiches Facility Manage-
ment vom 08.06.2004 und des Senates der Hochschule 
Anhalt (FH) vom 16.03.2005 und der Bestätigung durch 
den Präsidenten der Hochschule Anhalt (FH) vom 
23.05.2005. 
 

(3) Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der 
Hochschule Anhalt (FH)“ Nr. 15/2005 am 24.05.2005. 
 
 
Köthen, den 23.05.2005 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH) 
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Anlage 1, Seite 1/2

Studienplan der Lehrveranstaltungen in den Semestern (Credits)

Studienabschnitt I Studienabschnitt II Studienabschnitt III
Bauwesen Wirtschaft Technisches Management

Recht Kaufmänn. Management
Dienstleistungsmanagement

Sem. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Module Credits
Pflichtmodule Studienabschnitt I
Grundlagen Facility Management 6 3  3
Strukturlehre 3 3
Literatur- Fachinformationssysteme
Baustofftechnik 6 3 3
Bauphysik 6 3 3
Haustechnik I 5 5
Haustechnik II 5 5
Baukonstruktion 6 3 3
Ausbaukonstruktion + Gebäudelehre 5 1  4
Planungs- und Bauökonomie I 4 2 2
Datenverarbeitung I + Bestandserfassung 6 3 3
Fachfremdsprache 5 3 2
Pflichtmodule Studienabschnitt II
Datenverarbeitung II + Informationsmanagement 6 4 2
Haustechnik III 5 5  
Betriebswirtschaftslehre 6 6
Immobilienwirtschaft I 4 4
Immobilienwirtschaft II 4 4
Grundlagen infrastruktureller Dienstleistungen 4 4
Flächenmanagement 4 4
Management, Kommunikation 6 6
Recht 4 4
Baurecht 4 2 2
Pflicht-/Wahlpflichtmodule Studienabschnitt III
TM1 Grundlagen Technisches Management  6  6   
TM2 GIS I (Wahlpflicht) 4  4
KM1 Grundlagen Kaufmännisches Management 6 6
KM2 Immobilienmarketing (Wahlpflicht) 4  4  
KM3 Maklerbetriebslehre (Wahlpflicht) 4   4
DLM1 Grundlagen Dienstleistungsmanagement 5 5
DLM2 Prozessmanagement (Wahlpflicht) 4  4
Wahlpflichtmodule Projektarbeit
Projektstudie 1 5   5
Projektstudie 2 5 2 3

Berufspraktikum 15 8 7
Bachelorarbeit 12 12  
Kolloquium 3 3

Gesamt 180 29 31 31 29 30 30  

Belegungsregeln:
1. Modul II (III) muss vor Modul I (Modul II) absolviert werden.
2. Vier Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 16 CP sind aus den drei Wahlpflichtbereichen Technisches Management, 

Kaufmännisches Management und Dientleistungsmanagement zu wählen. Dabei gilt für die Belegung der Wahlpflichtmodule die Regel,
dass aus einem Wahlpflichtbereich maximal drei Wahlpflichtmodule wählbar sind; die Tabelle zeigt eine mögliche Belegung.
An Stelle der in der Tabelle beispielhaft aufgeführten Wahlpflichtmodule können Module aus dem gesamten Modulangebot der 
Hochschule Anhalt (FH) gewählt werden; sie müssen einen inhaltlichen Bezug zu einem der drei Lehrgebiete Technisches, Kauf-
männisches und Dienstleistungsmanagement haben und vom Prüfungsausschuss des Fachbereichs Architektur und Bauingenieur-
wesen zugelassen sein.

3. Die Belegung von Modulen des Technisches Managements setzt die erfolgreiche Bearbeitung der Haustechnik-Module voraus.
4. Die Belegung von Modulen des Kaufmännisches Managements setzt die erfolgreiche Bearbeitung des Betriebswirtschaftslehre-Moduls  

und der Immobilienwirtschaftslehre-Module voraus.
5. Die Belegung von Modulen des Dienstleistungsmanagements setzt die erfolgreiche Bearbeitung der Module Grundlagen  

infrastruktureller Dienstleistungen und Flächenmanagement voraus.

6
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Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

PRÜFUNGSORDNUNG 
 
 
 

zur Erlangung des akademischen Grades 
 
 
 

BACHELOR OF SCIENCE (B.SC.) 
 
 

für den Studiengang 
 
 
 

NATURSCHUTZ UND 
LANDSCHAFTSPLANUNG 

 
 
 

vom 01.06.2004 
 
 
Aufgrund der §§ 77 Abs. 2 Nr. 1; 67 Abs. 3 Nr. 8 und 13 
Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 05. Mai 2004 (GVBl. LSA Nr. 25/2004, S. 256) 
wird die nachfolgende Prüfungsordnung genehmigt. 
 
 
 
 
Gliederung 
 
I. Allgemeiner Teil 
 
§   1 Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums 
§   2 Bachelorgrad 
§   3 Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 
§   4 Prüfungsausschuss 
§   5 Prüfungsamt 
§   6 Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen bzw. 

Beisitzer 
 
 
II. Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleis-
tungen, Bewertung von Prüfungsleistungen, Verfah-
rensvorschriften 
 
§   7 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 

Prüfungsleistungen 
§   8 Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 
§   9 Arten der Prüfungsleistungen 
§ 10 Ablauf, Abbruch und Öffentlichkeit von Prüfun-

gen sowie Rücknahme von Prüfungsentschei-
dungen 

§ 11 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-
verstoß 

§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der 
Fachnote 

§ 13 Wiederholung von Prüfungen 
§ 14 Urkunde, Zeugnis, Diploma Supplement und 

Bescheinigungen 
 

§ 15 Zusatzmodulprüfungen 
§ 16 Einstufungsprüfung 
§ 17 Ungültigkeit der Prüfung 
§ 18 Einsicht in die Prüfungsakten und Prüfungsun-

terlagen 
§ 19 Belastende Entscheidungen, Widerspruchsver-

fahren 
 
 
III. Bachelorprüfung 
 
§ 20 Bestandteile der Bachelorprüfung 
§ 21 Gesamtnote der Bachelorprüfung 
 
 
IV. Bachelorarbeit und Kolloquium 
 
§ 22 Zweck von Bachelorarbeit und Kolloquium 
§ 23 Thema und Bearbeitungsdauer 
§ 24 Meldung und Zulassung zur Bachelorarbeit 
§ 25 Besondere Forderungen an eine Bachelorarbeit 
§ 26 Bewertung der Bachelorarbeit 
§ 27 Kolloquium zur Bachelorarbeit 
§ 28 Wiederholung von Bachelorarbeit und Kolloqu-

ium 
 
 
V. Zwischenprüfung 
 (entfällt) 
 
§ 29 Bestandteile, Zulassung, Gesamtnote (entfällt) 
 
 
VI. Schlussbestimmungen 
 
§ 30 In-Kraft-Treten der Bachelorprüfungsordnung 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Bachelorurkunde 
Anlage 2: Zeugnis über die Bachelorprüfung 
Anlage 3: Bestandteile der Bachelorprüfung 
Anlage 4: Diploma Supplement 
 
 
 
 

I. 
Allgemeiner Teil 

 
 

§ 1 
Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums 

 
(1) Die Bachelorprüfung bildet den Abschluss des 

Studiums im Studiengang. Durch sie soll festgestellt wer-
den, ob die Studentin bzw. der Student die für den Über-
gang in die Berufspraxis notwendigen berufsfeldbezoge-
nen Qualifikationen erworben hat, die wissenschaftlichen 
Grundlagen und fachlichen Zusammenhänge des Studien-
ganges überblickt und für die Berufspraxis ausreichende 
Methoden- und soziale Kompetenzen erworben hat. 
 

(2) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfun-
gen (s. Anlage 3). Modulprüfungen setzen sich aus den 
Prüfungsleistungen in einem Modul zusammen; sie kön-
nen auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Als 
Vorleistungen einer Modulprüfung können Leistungsnach-
weise nach Anlage 3 gefordert werden. Durch einen Leis-
tungsnachweis dokumentiert die Studentin bzw. der Stu-
dent die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten in einer für das Fach spezifischen Art und Weise, 
die in Abhängigkeit von der Art der durchgeführten Lehr-
veranstaltungen, der zur Verfügung stehenden Labor-
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kapazitäten und der betreffenden Studentenzahlen von der 
Prüfenden bzw. dem Prüfenden festgelegt wird. Die Fest-
legungen werden in der Regel spätestens zwei Wochen 
nach Semesterbeginn bekannt gegeben. Die Bewertung 
erfolgt mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Modulprü-
fungen oder Teile davon enden grundsätzlich mit einer 
Note nach § 12. Bachelorarbeit und deren Kolloquium sind 
zusätzliche Bestandteile der Bachelorprüfung. 
 

(3) In den Prüfungen soll festgestellt werden, ob die 
Kandidatin bzw. der Kandidat Inhalt und Methoden des 
Faches in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht 
und die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen selbständig anwenden kann. 
 
 

§ 2 
Bachelorgrad 

 
Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht der Fach-

bereich Landwirtschaft/Ökotrophologie/Landespflege den 
Bachelorgrad 

Bachelor of Science 
(B.Sc.). 

Darüber stellt die Hochschule Anhalt (FH) eine Urkunde 
mit dem Datum des Tages aus, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. Im Übrigen gilt § 14. 
 
 

§ 3 
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

 
(1) Die Regelstudienzeit, in der das Studium abge-

schlossen werden kann, beträgt einschließlich der Bache-
lorprüfung sechs Semester. 
 

(2) Das Studium enthält Berufspraktika von insge-
samt mindestens 18 Wochen. 
 

(3) Die Studienordnung und die Modulstruktur sind 
so gestaltet, dass die Studentin bzw. der Student die 
Bachelorprüfung in der Regel im 6. Fachsemester ab-
schließen kann. Die Prüfungen können auch vorzeitig 
abgelegt werden. 
 

(4) Der Studienumfang im Pflicht- und Wahlpflicht-
bereich beträgt insgesamt maximal 143 Semesterwochen-
stunden (bezogen auf 15 Lehrveranstaltungswochen pro 
Semester). Es sind mindestens 180 Credits nachzuweisen. 
 
 

§ 4 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur 

Wahrnehmung und Einhaltung der durch diese Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus-
schuss eingesetzt. Der Fachbereichsrat bestellt die Vorsit-
zende bzw. den Vorsitzenden und die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und benennt gleichzeitig deren ständi-
ge Vertreterinnen bzw. Vertreter. Dem Prüfungsausschuss 
gehören sechs Mitglieder an, und zwar vier Mitglieder der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren, eine Mitar-
beiterin bzw. ein Mitarbeiter gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 bis 3 
Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und eine 
Studentin bzw. ein Student. Die bzw. der Vorsitzende und 
die bzw. der stellvertretende Vorsitzende gehören der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren an. Das 
studentische Mitglied nimmt an der Bewertung und An-
rechnung von Studien- und Prüfungsleistungen nur bera-
tend teil. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig 
dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen 
und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform dieser 
Prüfungsordnung und der Studienordnung; dabei ist dem 
Gesichtspunkt der Einhaltung der Regelstudienzeit und der 
Prüfungsfristen besondere Bedeutung beizumessen. Er 
behandelt Widerspruchsverfahren. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse 

mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden 
bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder - darunter die bzw. der Vorsitzende oder die bzw. 
der stellvertretende Vorsitzende und eine weitere Profes-
sorin bzw. ein weiterer Professor - anwesend ist. Bei be-
sonderer Eilbedürftigkeit kann im schriftlichen Verfahren 
entschieden werden. 
 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt vier Jahre, die des studentischen Mit-
gliedes ein Jahr. 
 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 
nicht öffentlich. 
 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird ein Protokoll geführt, in dem wesentliche 
Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses festzuhalten sind. 
 

(7) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse auf die 
Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden und die stellvertreten-
de bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 
Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und 
den Tätigkeitsbericht an den Fachbereichsrat. Die bzw. der 
Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses vor und führt sie aus. Sie bzw. er berichtet dem 
Prüfungsausschuss laufend über ihre bzw. seine Tätigkeit. 
 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
das Recht, an der Abnahme der Prüfungen als Beobachte-
rinnen bzw. Beobachter teilzunehmen. 
 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren ständige Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sie sind durch die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden zur Amtsverschwiegenheit zu 
verpflichten, sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen. 
 
 

§ 5 
Prüfungsamt 

 
Die Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das 

Prüfungsamt. Der Leiterin bzw. dem Leiter obliegen alle 
organisatorischen Aufgaben der Vorbereitung und Regist-
rierung von Prüfungen und Prüfungsabschnitten. Die 
Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes informiert den 
Prüfungsausschuss über die Einhaltung der Prüfungsfris-
ten, über die Einhaltung der Zulassungsbedingungen 
durch die Studierenden und unterbreitet Vorschläge zur 
Anerkennung bzw. Anrechnung von Praktika. 
 
 

§ 6 
Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen bzw. 

Beisitzer 
 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen 
bzw. die Prüfer und die Beisitzerinnen bzw. die Beisitzer 
(Prüfungsgruppe). Als Prüferinnen bzw. Prüfer können 
Mitglieder und Angehörige dieser oder einer anderen 
Hochschule sowie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung erfahrene Personen bestellt werden. Die 1. Prüferin 
bzw. der 1. Prüfer muss zur selbständigen Lehre berech-
tigt sein. Das gilt auch dann, wenn die Befugnis nur für 
eine Teilprüfung erteilt wurde. Zu Beisitzerinnen bzw. 
Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 

(2) Die Prüferinnen bzw. Prüfer sind in ihrer Prü-
fungstätigkeit unabhängig. 
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(3) Für die Bewertung von Prüfungen und für die 

Bewertung der Bachelorarbeit sind mindestens zwei Per-
sonen als Prüferinnen bzw. Prüfer zu bestellen. 
 

(4) Für mündliche Prüfungen  sind mindestens zwei 
Personen nach Abs. 1 zu bestellen. Eine davon wird als 1. 
Prüferin bzw. 1. Prüfer bestellt. Die zweite kann eine Bei-
sitzerin bzw. ein Beisitzer sein. Weiterhin gilt § 9 Abs. 3. 
 

(5) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den 
Studierenden die Namen der Prüferinnen bzw. der Prüfer, 
Ort und Zeitpunkt der Prüfung nach Rahmensemesterplan 
der Hochschule Anhalt (FH) oder Modulplan des Fachbe-
reiches bekannt gegeben werden. 
 

(6) Für die Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerin-
nen bzw. Beisitzer gelten § 4 Abs. 9 entsprechend. 
 
 
 

II. 
Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleistungen, 
Bewertung von Prüfungsleistungen, Verfahrensvor-

schriften 
 
 

§ 7 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-

fungsleistungen 
 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen im gleichen Studiengang an einer 
anderen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes werden angerechnet. 
 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht unter Abs. 
1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt wird. Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb 
des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes 
erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen, 
Credits und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen dieses Studienganges im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamt-
bewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von 
Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und Prüfungs-
leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Festle-
gungen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studien-
leistungen, Credits und Prüfungsleistungen in staatlich 
anerkannten Fernstudiengängen gelten die Absätze 1 und 
2 entsprechend. 
 

(4) Einschlägige praktische Studiensemester und 
berufspraktische Tätigkeiten werden angerechnet. 

 
(5) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 

1 bis 4 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über 
die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen 
bzw. Fachvertreter zu hören. Studienzeiten nach den 
Absätzen 1 bis 3 können auch vom Immatrikulationsamt 
der Hochschule Anhalt (FH) angerechnet werden. 
 

(6) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensyste-
me vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berech-
nung der Gesamtnote einzubeziehen. Gegebenenfalls 
erfolgt eine Umrechnung in das Notensystem nach § 12. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
„ausreichend“ bzw. 4,0 aufgenommen. 

 
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 

1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des Hoch-
schulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von Amts 
wegen. Die Studentin bzw. der Student hat die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen im Antragsverfah-
ren vorzulegen. 
 
 

§ 8 
Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

 
(1) Die Studierenden sollen die Prüfungen zum je-

weiligen Regelstudienzeitpunkt gemäß Anlage 3 dieser 
Ordnung ablegen. Mit der Einschreibung bzw. Rückmel-
dung gelten sie zu den Prüfungen des Regelsemesters als 
angemeldet.  
 

(2) Sofern Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodulprüfungen 
nicht an Zulassungsvoraussetzungen (Prüfungsvorleistun-
gen, Leistungsnachweise) gemäß dieser Ordnung gebun-
den sind, gilt die Anmeldung zugleich als Zulassung. 
 

(3) Sind Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodulprüfungen an 
Zulassungsvoraussetzungen gebunden, gilt die Zulassung 
zur jeweiligen Prüfung als erteilt, wenn das positive Resul-
tat der Prüfungsvorleistung(en), Leistungsnachweise im 
Prüfungsamt dokumentiert ist. 
 

(4) Zu den Lehrveranstaltungen in Wahlpflicht- oder 
Zusatzmodulen melden sich die Studierenden innerhalb 
von vier Wochen nach Beginn des Semesters bei den 
Lehrdurchführenden an. Mit dieser Anmeldung zur Lehr-
veranstaltung sind sie auch zur entsprechenden Prüfung 
angemeldet und zugelassen. Im Übrigen gelten die Absät-
ze 2 und 3. Begonnene Prüfungsverfahren sind gemäß § 
13 zu beenden. 
 
 

§ 9 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Folgende Arten von Prüfungsleistungen sind nach 

Maßgabe der Absätze 2 bis 9 möglich: 
1. schriftliche Prüfung (Klausur, Abs. 2), 
2. mündliche Prüfung (Abs. 3), 
3. Projekt (Abs. 8), 
4. Hausarbeit (Abs. 4), 
5. Entwurf/Beleg (Abs. 5), 
6. Referat (Abs. 6), 
7. experimentelle Arbeit (Abs. 7), 
8. Präsentation und Kolloquium (Abs. 9). 
 

(2) In einer schriftlichen Prüfung (Klausur) sollen die 
Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit, mit 
begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufi-
gen Methoden des Faches ein Problem erkennen und 
Wege zu seiner Lösung finden können. Die Bearbeitungs-
zeit ist in Anlage 3 geregelt. 
 

(3) Die mündliche Prüfung findet vor der Prüfungs-
gruppe gemäß § 6 Absätze 1 und 4 als Einzel- oder Grup-
penprüfung für bis zu drei Studierende gleichzeitig statt. In 
einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin bzw. der 
Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Die Beisitzerin bzw. der Beisitzer sind vor der Notenfest-
setzung zu hören. Der Beisitzerin bzw. dem Beisitzer 
obliegt im Wesentlichen eine Kontrollfunktion für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der mündlichen Prüfung und die 
Protokollführung. Die wesentlichen Gegenstände der 
Prüfung und die Bewertung der Prüfungsleistung sind in 
einem Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden zu 
unterschreiben. Die Dauer der mündlichen Prüfung ist 
nach Anlage 3 geregelt. Das Ergebnis der Prüfung ist der 
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Kandidatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die 
mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
 

(4) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche 
Bearbeitung einer fachspezifischen oder modulübergrei-
fenden Aufgabenstellung, die an einem von der Prüferin 
bzw. dem Prüfer festgelegten Termin in einer für wissen-
schaftliche Arbeiten üblichen Form abzugeben ist. Die 
selbständige Bearbeitung ist zu bekunden. 
 

(5) Ein Entwurf/Beleg umfasst die Bearbeitung einer 
fachspezifischen oder modulübergreifenden Aufgabenstel-
lung in konzeptioneller, konstruktiver und/oder künstleri-
scher Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung planeri-
scher Aspekte. Ein Beleg kann auch als Leistungsnach-
weis für die Beherrschung von Arbeitsmitteln, Technolo-
gien o. ä. angefertigt werden. Die Studierenden stellen 
dann unter Beweis, dass sie die vorgenannten Instrumen-
tarien zur Lösung spezifischer Aufgaben des Fachgebietes 
einsetzen können. 
 

(6) Ein Referat umfasst eine eigenständige Ausei-
nandersetzung mit einem Problem unter Auswertung 
einschlägiger Literatur und die inhaltliche Darstellung und 
die Vermittlung der Ergebnisse im mündlichen Vortrag 
sowie in einer anschließenden Diskussion. 
 

(7) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoreti-
sche Vorbereitung, den Aufbau und die Durchführung 
eines Experimentes sowie die schriftliche Darstellung der 
Arbeitsschritte, des Versuchsablaufes, der Ergebnisse des 
Experimentes und deren kritische Wertung. 
 

(8) Projekte sind praxisbezogene Arbeiten, die in 
seminaristischer Form unter Betreuung von Prüfungsbe-
fugten sowie zusätzlich durch selbst organisiertes Arbeiten 
der Projektgruppe und selbstständige Beiträge der einzel-
nen Mitglieder der Projektgruppe durchgeführt werden. Die 
Ergebnisse werden gemeinsam in einem Projektbericht 
dargestellt und verteidigt. 
 

(9) Bei der Prüfungsform Präsentation und Kolloqu-
ium wird das Kolloquium als mündliche Prüfung durchge-
führt und mit der Präsentation gemeinsam bewertet. In 
dem Kolloquium soll die Kandidatin bzw. der Kandidat ihre 
bzw. seine Entwurfsarbeiten erläutern und verteidigen oder 
ihre bzw. seine Kenntnisse in dem Prüfungsfach nachwei-
sen. 
 

(10) Der Rahmensemesterplan der Hochschule An-
halt (FH) bzw. der Modulplan des Fachbereiches legt die 
Zeiträume für die Abnahme der mündlichen Prüfungen, 
Hausarbeiten, Belege und Klausuren fest. Bei anderen 
Prüfungsarten nach Abs. 1 legt die Lehrperson den Zeit-
punkt fest. Das Prüfungsamt ist darüber zu informieren. 
Von dem Rahmenprüfungszeitraum ist nur in begründeten 
Fällen abzuweichen. Dies gilt nicht für das Bachelorverfah-
ren. 
 

(11) Macht die Studentin bzw. der Student durch 
ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie bzw. er wegen 
länger andauernder Krankheit oder ständiger Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder teil-
weise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr 
bzw. ihm durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 
erbringen. Anträge sind von der Kandidatin bzw. dem 
Kandidaten an den Prüfungsausschuss zu stellen. 
 

(12) Geeignete Arten von Prüfungsleistungen können 
auch in Form einer Gruppenarbeit auf Antrag der 1. Prüfe-
rin bzw. des 1. Prüfers durch den Prüfungsausschuss 
zugelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der bzw. des Einzelnen muss die an die 
Prüfung zu stellenden Anforderungen erfüllen sowie als 
individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von 
eigenständig erarbeiteten Abschnitten oder anderen objek-
tiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar 

sein. Die Gruppe soll in der Regel nicht mehr als drei 
Personen umfassen. 
 

(13) Bei Projekten können Prüfungsbefugte von den 
Festlegungen nach Abs. 12 Satz 3 Abweichendes bestim-
men. 
 
 

§ 10 
Ablauf, Abbruch und Öffentlichkeit von Prüfungen 
sowie Rücknahme von Prüfungsentscheidungen 

 
(1) Vor Beginn der Prüfung überzeugen sich die 

Prüfungsbefugten durch Befragung vom ausreichenden 
Gesundheitszustand jedes Prüfungsteilnehmers. Wenn der 
Gesundheitszustand eine Prüfung nicht zulässt, besteht 
ein Prüfungsanspruch erst im folgenden Semester. 
 

(2) Studierende, die sich demnächst der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse gel-
tend machen, sind einzeln als Zuhörer bei Prüfungen (§ 9) 
zuzulassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Teilnehmer. 
 

(3) Auf Antrag der zu Prüfenden sind Zuhörer nach 
Abs. 2 Satz 1 auszuschließen. 
 

(4) Die Öffentlichkeit kann wegen Beeinträchtigung 
der Prüfung bis zu deren Abschluss ausgeschlossen 
werden. Über den Ausschluss entscheidet die Prüfungs-
gruppe. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 
nicht Öffentlichkeit im vorstehenden Sinne. 
 

(5) Die Prüfungsgruppe kann auch während der 
Prüfung den Abbruch ohne Ergebnis verfügen, wenn dies 
der körperliche bzw. psychische Zustand des Prüfungsteil-
nehmers erfordert. Wenn erst nach Abschluss der Prüfung 
bzw. nach Verkündung der Bewertung Bedenken betreffs 
des Gesundheitszustandes bekannt werden und durch 
Attest belegt sind, können die 1. Prüferin bzw. der 1. Prü-
fer Antrag auf Rücknahme der Prüfungsentscheidung an 
den Prüfungsausschuss stellen. Der Prüfungsausschuss 
legt einen neuen Termin fest. 
 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als abgelegt und mit 

„nicht bestanden“ bewertet, wenn die bzw. der Studierende 
ohne vom Prüfungsausschuss akzeptierte Gründe: 
- zu einer Wiederholungsprüfung nicht erscheint, 
- nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt, 
- die Wiederholung einer Prüfungsleistung innerhalb der 

dafür festgelegten Frist (s. § 13 Abs. 5) nicht durch-
führt, 

- eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgege-
benen Bearbeitungszeit erbringt. 

Überschreiten Studierende Fristen bei der Ablegung einer 
Prüfung oder Teilprüfung um mehr als zwei Semester der 
Regelstudienzeit nach Anlage 3, gilt die Prüfung als abge-
legt und mit „nicht bestanden“ bewertet; es sei denn, dass 
die Kandidatin bzw. der Kandidat die Gründe des Fristver-
säumnisses nicht zu vertreten hat. Schutzbestimmungen 
des Mutterschutzgesetzes und Fristen des Bundeserzie-
hungsgeldgesetzes sind zu berücksichtigen. 
 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gel-
tend gemachten Gründe (s. Abs. 1) müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden, anderenfalls erfolgt eine Be-
wertung entsprechend Abs. 1. Werden die Gründe aner-
kannt, so wird vom Prüfungsausschuss ein neuer Termin 
anberaumt. 
 

(3) Versucht die Studentin bzw. der Student das Er-
gebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
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betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Dies gilt auch dann, wenn die Tatsache erst 
nach der Prüfung bzw. nach der Übergabe des Zeugnisses 
bekannt wird. Die Feststellung wird von Prüfungsbefugten 
oder Aufsichtsführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. Studentinnen bzw. Studenten, die sich eines Ver-
stoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht 
haben, können durch Prüfungsbefugte bzw. Aufsichtsfüh-
rende von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig 
zu machen. Ansonsten gelten § 14 und § 17. 
 

(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabeter-
min aus von der Studentin bzw. vom Studenten zu vertre-
tenden Gründen nicht eingehalten, so gilt sie als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. Abs. 2 gilt entsprechend. Zur Fest-
setzung eines späteren Abgabetermins kann es in den 
Fällen kommen, in denen eine Studentin bzw. ein Student 
während der Anfertigung einer schriftlichen Leistung nach 
§ 9 oder einer Bachelorarbeit nachweislich (Attest) er-
krankt oder eine Bearbeitung aus technischen Gründen (z. 
B. Ausfall von Geräten) nicht möglich ist, sowie auf Antrag 
von Prüfungsbefugten. 
 

(5) Geringfügige Mängel in der äußeren Form der 
Prüfungsleistung, wie schreibtechnische Mängel u. ä. 
gelten nicht als Ordnungsverstoß. Sie können Einfluss auf 
die Bewertung haben, nicht aber für sich zur Bewertung 
mit „nicht bestanden“ führen. Gravierende Abweichungen 
wie Schwerlesbarkeit oder Unleserlichkeit von Textteilen, 
Nichteinhaltung gültiger Normen für die Gestaltung wis-
senschaftlicher Ausarbeitungen (insbesondere orthogra-
phische und grammatikalische), Wahl nicht zugelassener 
Textträger u.a., können zur Nichtannahme der Arbeit durch 
Prüfungsbefugte führen. Die Nichtannahme ist mit einer 
Frist von vier Wochen nach Abgabetermin aktenkundig zu 
machen. 
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der 

Fachnote 
 

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von der 1. 
Prüferin bzw. dem 1. Prüfer bei mündlichen Prüfungen 
unmittelbar nach Feststellung der Bewertung, bei schriftli-
chen Prüfungen bzw. künstlerischen Prüfungsleistungen in 
der Regel innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
Semesterbeginn bei Prüfungen nach Rahmensemester-
plan, vier Wochen nach dem Ende der Vorlesungszeit bei 
Prüfungsleistungen des sechsten Semesters bzw. vier 
Wochen nach Ende des Modulblockes durch Aushang im 
Prüfungsamt des Fachbereiches unter Beachtung des 
Datenschutzes bekannt gegeben. 

 
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver-

wenden: 

1,0; 
1,3 

für „sehr gut“ - eine hervorragende Leistung, 

1,7; 
2,0; 
2,3 

für „gut“ - eine erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen lie-
gende Leistung, 

2,7; 
3,0; 
3,3 

für „befriedi-
gend“ 

- eine Leistung, die in jeder 
Hinsicht durch-schnittlichen An-
forderungen entspricht, 

3,7; 
4,0 

für „ausrei-
chend“ 

- eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel den Mindestanforde-
rungen entspricht, 

5,0 für „nicht 
bestanden“ 

- eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt. 

 
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindes-

tens „ausreichend“ bewertet wurde. Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei oder mehr Prüferinnen bzw. Prüfern bewer-

tet, ist sie bestanden, wenn alle die Leistung mit mindes-
tens „ausreichend“ 4,0 bewerten. Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei oder mehr als zwei Prüferinnen bzw. Prüfern 
bewertet, errechnet sich die Note der Prüfungsleistung aus 
dem Durchschnitt der Einzelnoten. Setzt sich die Prüfung 
aus mehreren Teilprüfungen zusammen, sind sie entspre-
chend Anlage 3 zu werten und ggf. zu erbringende Leis-
tungsnachweise einzubeziehen. 
 

(4) Die Note lautet bei einem Durchschnitt: 
bis 1,5  sehr gut, 
über 1,5 bis 2,5 gut, 
über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
über 4,0  nicht bestanden. 
 

(5) Bei der Bildung der Fachnote wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
 

§ 13 
Wiederholung von Prüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Prüfungen können mit Aus-

nahme von Bachelorarbeit und deren Kolloquium (s. Ab-
schnitt IV) zweimal wiederholt werden. 
 

(2) Die Wiederholung einer bestandenen Teil- bzw. 
Modulprüfung oder eines bestandenen Leistungsnachwei-
ses ist nicht zulässig. Über Wiederholungsmöglichkeiten in 
begründeten Ausnahmefällen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag. 
 

(3) Wird eine Teil- oder Modulprüfung in der ersten 
Wiederholung bestanden, wird die Note durch die Prü-
fungsgruppe festgelegt. Dabei gilt § 12. 

 
(4) Bei einer zweiten Wiederholungsprüfung einer 

Teil- oder Modulprüfung kann die Benotung nur mit „aus-
reichend (4,0)“ oder „nicht bestanden (5,0)“ erfolgen. 
 

(5) Wiederholungsprüfungen sind bis spätestens 
Ende des Folgesemesters nach Nichtbestehen der Prü-
fung abzulegen. In der Regel sind Wiederholungsprüfun-
gen im Rahmen der Prüfungstermine der Hochschule 
Anhalt (FH) bzw. des Modulplanes des Fachbereiches 
abzulegen. 
 

(6) Überschreiten Studierende aus von ihnen zu 
vertretenden Gründen die Fristen nach Abs. 5, ist nach § 
11 Abs. 1 zu bewerten. 
 

(7) Die Art der Prüfungen nach § 9 Abs. 1 wird bei 
Wiederholungen in der Regel nicht geändert. 
 

(8) In demselben Studiengang an einer Fachhoch-
schule erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfung 
abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten 
nach Abs. 1 angerechnet. 
 

(9) Wird die Abschlussprüfung (§ 22) vor Ende des 
sechsten Semesters der Regelstudienzeit unternommen, 
gilt diese Prüfung im Falle des Nichtbestehens als nicht 
abgelegt (Freiversuch). 
 
 

§ 14 
Urkunde, Zeugnis, Diploma Supplement und 

Bescheinigungen 
 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung ist der 
bzw. dem Studierenden ein Zeugnis nach Anlage 2 in 
deutscher und englischer Sprache auszustellen. Das 
Zeugnis der Bachelorprüfung bedarf eines Antrages. Das 
Zeugnis enthält alle Bewertungen nach Anlage 3 sowie die 
erreichten Credits. Diploma Supplement (s. Anlage 4), 
Urkunde (s. Anlage 1) und Zeugnis (s. Anlage 2) werden 
von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
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und der Dekanin bzw. dem Dekan unterzeichnet. Mit dem 
Zeugnis der Bachelorprüfung werden gleichzeitig ein 
Diploma Supplement sowie die Urkunde zur Verleihung 
des Bachelorgrades überreicht. Zeugnis und Diploma 
Supplement erhalten das Datum nach § 2. 
 

(2) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestan-
den oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt das Im-
matrikulationsamt hierüber einen schriftlichen Bescheid. 
Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
 

(3) Verlässt die Studentin bzw. der Student die 
Hochschule oder wechselt den Studiengang, so wird ihr 
bzw. ihm auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und 
deren Bewertung enthält. 
 

(4) Ein unrechtmäßiges Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen und durch ein rechtmäßiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung nach Abs. 3 zu ersetzen. 
 
 

§ 15 
Zusatzmodulprüfungen 

 
(1) Studierende können sich in weiteren als den in 

Anlage 3 vorgeschriebenen Modulen einer Zusatzmodul-
prüfung unterziehen. 
 

(2) Die Ergebnisse der Zusatzmodulprüfungen wer-
den auf Antrag in das entsprechende Bachelorzeugnis 
aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtno-
te nicht mit einbezogen. 
 
 

§ 16 
Einstufungsprüfung 

 
Eine Einstufungsprüfung nach Hochschulgesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt ist nicht vorgesehen. 
 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Nach § 11 Abs. 3 kann eine Prüfung ganz oder 

teilweise durch den Prüfungsausschuss für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Betroffenen ist vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem 
Prüfungsausschuss zu geben. 
 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Studentin bzw. 
der Student hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter 
Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt über die Rechtsfolgen. Es gilt Abs. 1 
Satz 2. 
 
 

§ 18 
Einsicht in die Prüfungsakten und Prüfungsunterlagen 
 

(1) Den Studierenden wird nach Abschluss jeder 
Modulprüfung oder Teilprüfung der Bachelorprüfung Ein-
sicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten einschließlich 
der darauf notierten Bemerkungen der Prüferinnen bzw. 
Prüfer gewährt. Die 1. Prüferin bzw. der 1. Prüfer bestimmt 
den Zeitpunkt und den jeweiligen Ort der Einsichtnahme 
an der Hochschule Anhalt (FH). 
 

(2) Spätestens drei Monate nach Aushändigung des 
Bachelorzeugnisses kann der Antrag auf Einsicht in die 
Prüfungsakten an den Prüfungsausschuss gestellt werden. 

Die bzw. der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Ein-
sichtnahme. 
 
 

§ 19 
Belastende Entscheidungen, Widerspruchsverfahren 

 
(1) Eine belastende (ablehnende) Entscheidung, 

insbesondere in Anwendung der §§ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27 und 28 dieser Prüfungsord-
nung ist schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen und bekannt zu geben. Gegen die 
Entscheidungen kann in einer Frist von einem Monat nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Prüfungsausschuss 
eingelegt werden. 
 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch gegen eine 
Bewertung richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss 
nach Überprüfung gemäß Abs.3. 
 

(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewer-
tung richtet, leitet der Prüfungsausschuss den Wider-
spruch an die 1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer zur Überprü-
fung weiter. Wird die Bewertung antragsgemäß geändert, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 
Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Ent-
scheidung nur darauf, ob: 
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchge-

führt worden ist, 
2. man von einem falschen Sachverhalt ausgegangen ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beach-

tet worden sind, 
4. man sich von sachfremden Erwägungen hat leiten 

lassen. 
 

(4) Über den Widerspruch soll in angemessener 
Frist entschieden werden. Soweit dem Widerspruch nicht 
abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustel-
len. 
 
 
 

III. 
Bachelorprüfung 

 
§ 20 

Bestandteile der Bachelorprüfung 
 

Bestandteile der Bachelorprüfung sind: 
1. die Bachelorarbeit, 
2. das Kolloquium zur Bachelorarbeit, 
3. die Modulprüfungen (s. Anlage 3), 
4. die Prüfungsvoraussetzungen gemäß Anlage 3, 
5. der Nachweis des 18-wöchigen Praktikums lt. Prakti-

kumsordnung, 
6. die Teilnahme an 10 Fachexkursionstagen. 
 
 

§ 21 
Gesamtnote der Bachelorprüfung 

 
(1) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ist das 

gewichtete arithmetische Mittel der nicht gerundeten Noten 
aller Modulprüfungen, der Bachelorarbeit und der Bachelo-
rarbeitskolloquiumsleistung. Die Fachnoten gehen mit dem 
Faktor 0,8, die Bachelorarbeit mit 0,15 und die Kolloqu-
iumsleistung mit 0,05 ein. 
 

(2) Ergänzend wird eine ECTS-Note ausgewiesen: 
A für die besten 10 %, 
B für die nächsten 25 %, 
C für die nächsten 30 %, 
D für die nächsten 25 %, 
E für die nächsten 10 %. 
Die Mindestbezugsgröße dieser Skalierung sind in der 
Regel die zeitlich letzten 50 Absolventinnen und Absolven-
ten dieses Studienganges. 
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(3) Sofern noch keine 50 Absolventinnen oder Ab-

solventen in diesem Studiengang vorhanden sind, wird die 
ECTS-Note an Hand des folgenden numerischen Systems 
ausgewiesen: 
A bis 1,3, 
B über 1,3 bis 2,0, 
C über 2,0 bis 3,0, 
D über 3,0 bis 3,7, 
E über 3,7 bis 4,0. 
 
 
 

IV. 
Bachelorarbeit und Kolloquium 

 
 

§ 22 
Zweck von Bachelorarbeit und Kolloquium 

 
(1) Das Bachelorarbeitskolloquium ist der fachliche 

Höhepunkt des Studiums und stellt dessen Abschluss dar. 
 

(2) Im Kolloquium zur Bachelorarbeit beweist die 
Studentin bzw. der Student, dass sie bzw. er in der Lage 
ist, wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Ergebnisse 
in Vortragsform unterstützt mit modernen Mitteln vorzutra-
gen und in einem wissenschaftlichen Disput inhaltlich und 
methodisch überzeugend darzustellen. 
 

(3) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studen-
tin bzw. der Student in der Lage ist, ein Problem innerhalb 
einer vorgegebenen Zeit selbständig zu bearbeiten, wis-
senschaftliche Erkenntnisse anzuwenden, die fachlichen 
Zusammenhänge zu überblicken und die gewonnenen 
Erkenntnisse überzeugend, eindeutig, in angemessener 
Sprache und in übersichtlicher Form darzustellen sowie 
Methoden und soziale Kompetenzen nachzuweisen. 
 
 

§ 23 
Thema und Bearbeitungsdauer 

 
(1) Die Studentin bzw. der Student kann die The-

menstellerin bzw. den Themensteller und das Thema 
vorschlagen. 
 

(2) Das Thema ist in deutscher Sprache durch die 
1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer nach Anhörung der Studen-
tin bzw. des Studenten auszugeben. Die Vergabe des 
Themas ist beim Prüfungsamt aktenkundig zu machen. 
 

(3) Die Bachelorarbeit ist von der Professorin bzw. 
dem Professor oder durch Lehrbeauftragte, die das Thema 
stellen, im Rahmen des Lehrauftrages zu betreuen. 
 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit ist so zu stellen, 
dass die Bearbeitungsdauer in einer Frist von zehn Wo-
chen eingehalten werden kann. In begründeten Ausnah-
mefällen kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung der 
1. Prüferin bzw. des 1. Prüfers die Bearbeitungszeit um 
eine Frist von drei Wochen verlängern. 
 

(5) Gleichzeitig mit der Übergabe des Themas an 
die Studentin bzw. den Studenten ist durch den Prüfungs-
ausschuss die 1. und 2. Prüfungsperson sowie die oder 
der Vorsitzende der Bachelorprüfungskommission zu 
bestellen, der Abgabetermin festzulegen und der Studentin 
bzw. dem Studenten schriftlich bekannt zu geben. Die oder 
der Vorsitzende der Bachelorprüfungskommission muss 
eine Professorin oder ein Professor der Hochschule Anhalt 
(FH) sein. 
 

(6) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer 
Gruppenarbeit von maximal drei Studierenden zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der bzw. des Einzelnen aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Krite-
rien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 

unterscheidbar und bewertbar ist und den Anforderungen 
nach § 22 Abs. 3 und § 25 Abs. 1 genügt. 
 
 

§ 24 
Meldung und Zulassung zur Bachelorarbeit 

 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit ist 

an den Prüfungsausschuss zu stellen. Die Zulassung ist zu 
versagen, wenn Prüfungen des 1. bis 4. Fachsemesters 
gemäß Anlage 3 noch nicht bestanden sind. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss spricht die Zulassung 
aus und bestätigt das Thema entsprechend § 23. 
 
 

§ 25 
Besondere Forderungen an eine Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit ist mit einer Erklärung dar-

über zu versehen, dass die Arbeit selbständig verfasst, in 
gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht in einem ande-
ren Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt wurde und 
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quel-
len, einschließlich der angegebenen oder beschriebenen 
Software, verwendet werden. Diese Erklärung ist von allen 
beteiligten Autorinnen und Autoren zu unterzeichnen. 
 

(2) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß und mit einer 
deutschsprachigen bibliographischen Zusammenfassung, 
in für wissenschaftliche Veröffentlichungen üblicher Form 
dreifach im Prüfungsamt einzureichen. Abweichendes ist 
schriftlich beim Prüfungsausschuss über die 1. Prüferin 
bzw. den 1. Prüfer zu beantragen. 
 

(3) Der Abgabezeitpunkt ist im Prüfungsamt akten-
kundig zu machen. 
 
 

§ 26 
Bewertung der Bachelorarbeit 

 
(1) Zur Bewertung der Bachelorarbeit sind zwei 

Gutachten notwendig. Gutachten sind in der Regel inner-
halb von vier Wochen von der 1. und 2. Prüfungsperson zu 
erstellen. 
 

(2) Bewertet ein Gutachten die Arbeit mit „nicht be-
standen“, aber das zweite Gutachten positiv, so ist ein 
weiteres Gutachten vom Prüfungsausschuss zu bestellen. 
Bewertet die zusätzlich bestellte Prüferin bzw. der zusätz-
lich bestellte Prüfer die Arbeit ebenfalls mit „nicht bestan-
den“, ist die Bachelorarbeitsnote „nicht bestanden“. Im 
positiven Fall ergibt sich die endgültige Bewertung aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten aller Gutachten, 
mindestens aber mit der Note 4,0 „ausreichend“. 
 

(3) Wird die Bachelorarbeit ohne einen vom Prü-
fungsamt anerkannten Grund nicht fristgemäß abgeliefert, 
gilt sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. 
 

(4) Für die Bewertung gilt ansonsten § 12. 
 
 

§ 27 
Kolloquium der Bachelorarbeit 

 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Kolloqu-

ium ist das Vorliegen von mindestens zwei positiven Gut-
achten zur Bachelorarbeit und der Nachweis aller nach § 
20 Punkte 3 bis 6 geforderten Leistungen. 
 

(2) Das Kolloquium ist in der Regel öffentlich. Die 
Nichtöffentlichkeit ist vom Prüfungsausschuss zu verfügen. 
 

(3) Am Tage des Bachelorkolloquiums kann die 
bzw. der Vorsitzende der Bachelorprüfungskommission die 
Kommission auf maximal fünf Mitglieder vervollständigen. 
Die Kommission besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden 
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und mindestens noch einer Prüferin bzw. noch einem 
Prüfer. Wurden drei Gutachten bestellt, gehören alle drei 
Gutachterinnen und Gutachter zur Bachelorprüfungskom-
mission. Die Kommission ist zu Beginn des Kolloquiums 
bekannt zu geben. Die oder der Vorsitzende bestimmt die 
Dauer des Bachelorarbeitskolloquiums. Sie soll 90 Minuten 
nicht überschreiten. Das Kolloquium besteht aus dem 
Referat der Autorin bzw. des Autors, eventuell auch aller 
Autorinnen bzw. Autoren, und der Diskussion. 
 

(4) Jedes Kommissionsmitglied vergibt eine Kollo-
quiumsnote nach § 12 Abs. 2. Die Gesamtnote des Bache-
lorkolloquiums ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
Noten der Kommissionsmitglieder, die nach § 12 Absätze 
3, 4 und 5 gebildet und protokolliert wird. Die Gesamtnote 
des Bachelorkolloquiums ist nach § 12 Abs. 5 durch die 
bzw. den Vorsitzenden zu verkünden. 
 
 

§ 28 
Wiederholung von Bachelorarbeit und Kolloquium 

 
(1) Die Bachelorarbeit kann, wenn sie mit „nicht be-

standen“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-
derholung ist ausgeschlossen. Das neue Thema der Ba-
chelorarbeit wird in angemessener Frist ausgegeben. 
Versäumt die Studentin bzw. der Student, innerhalb von 
vier Wochen nach Bekanntgabe der Note 5 ein neues 
Thema zu beantragen, erlischt der Prüfungsanspruch, es 
sei denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat das 
Fristversäumnis nicht zu vertreten hat. 
 

(2) Das Kolloquium kann, wenn es mit „nicht be-
standen“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-
derholung ist ausgeschlossen. Ansonsten gilt Abs. 1 Satz 
4 entsprechend. 
 

(3) § 13 Abs. 8 gilt entsprechend. 
 
 
 

V. 
Zwischenprüfung 

(entfällt) 
 
 

§ 29 
Bestandteile, Zulassung, Gesamtnote 

(entfällt) 
 
 
 

VI. 
Schlussbestimmungen 

 
 

§ 30 
In-Kraft-Treten der Bachelorprüfungsordnung 

 
(1) Diese Bachelorprüfungsordnung tritt nach ihrer 

Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule 
Anhalt (FH) am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
„Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt (FH)“ in 
Kraft. 
 

(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des 
Fachbereichsrates des Fachbereiches Landwirt-
schaft/Ökotrophologie/Landespflege vom 01.06.2004 und 
des Senates der Hochschule Anhalt (FH) vom 20.10.2004 
und der Genehmigung durch den Präsidenten der Hoch-
schule Anhalt (FH) vom 26.04.2005. 

 
(3) Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der 

Hochschule Anhalt (FH)“ Nr. 15/2005 am 24.05.2005. 
 
Köthen, den 26.04.2005 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH)  
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Anlage 1: Bachelorurkunde (Zweisprachig gem. § 14(1)) 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Landwirtschaft/Ökotrophologie/Landespflege 
 
 

B a c h e l o r u r k u n d e 
 
 
Die Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Landwirtschaft/Ökotrophologie/Landespflege 
verleiht mit dieser Urkunde 
 
Frau/Herrn ________________________________________________ 
 
geboren am ______________  in  _______________________________ 
 
den Hochschulgrad 
 

Bachelor of Science 
(B.Sc.) 

 
nachdem sie/er die Bachelorprüfung 
 
im Studiengang Naturschutz und Landschaftsplanung 
 
am  ____________________  bestanden hat. 
 
 
 
 
 
(Siegel) Ort, den _________________ 

(Datum) 
 
 
 
 
 
____________________________ ________________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende Die Dekanin / Der Dekan 

des Prüfungsausschusses 
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Anlage 2: Zeugnis über die Bachelorprüfung (Zweisprachig gem. § 14(1)) 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Landwirtschaft/Ökotrophologie/Landespflege 
 
 

Z e u g n i s über die Bachelorprüfung 
 
 
Frau/Herr ________________________________________________ 
 
geboren am ________________________________________________ 
 
hat die Bachelorprüfung im Studiengang Naturschutz und Landschaftsplanung 
 
mit der Gesamtnote ____________________________ bestanden. 
 
Prüfungen Beurteilungen 
 
Pflichtmodule : ... 
Wahlpflichtmodule : ... 
Zusatzmodule : ... 
Bachelorarbeit über das Thema : ... 
Note der Bachelorarbeit : ... 
Note des Kolloquiums zur Bachelorarbeit : ... 
 
 
 
 
 
(Siegel) Ort, den _________________ 

(Datum) 
 
 
 
 
 
____________________________ ________________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende Die Dekanin / Der Dekan 

des Prüfungsausschusses 
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Anlage 3: Bestandteile der Bachelorprüfung 
 
Bestandteile der Bachelorprüfung sind: die Pflicht- und fünf Wahlpflichtmodule, die Bachelorarbeit, das Bachelorarbeitskollo-
quium. Prüfungsvoraussetzungen sind die Vorleistungen nach dieser Anlage, acht Fachexkursionstage sowie ein 18-wöchiges 
Praktikum. 
 
Modul Teilmodule Prü-

fungsart
Dauer Anrech-

nung 
Vorleis-

tung 
RS 

Pflichtmodule 
Bodenkunde und Geologie - 1 

Klimatologie und Hydrologie 

K 120 min 66 % 

- 1 

Abiotische naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

Umweltchemie M 30 min 34 % - 1 

Einführung in die Ökologie K 90 min 33 % - 1 

Grundlagen Faunistik K 90 min 33 % - 1 

Vegetationskunde - 1 

Biotische naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

Botanik 

K 
 

90 min 34 % 

- 1 

Einführung in den Naturschutz - 1 Einführung in Naturschutz 
und Landschaftsplanung Grundlagen der Landschaftsplanung 

K 120 min 100 % 

- 1 

Statistik K 90 min 50 % - 1 Grundlagen des 
Datenmanagements Angewandte Informatik K 90 min 50 % 2 LNW 1 

Fremdsprache (nach Wahl)    2 LNW 1 

Gehölzkunde K 90 min 100 %  2 

Vegetationskundliche Übungen LNW 2 

Angewandte Botanik und 
Vegetationskunde 

Botanisches Bestimmungspraktikum 

B  

- 2 

Faunistik K 90 min 66 % - 2 Faunistik 

Faunistisches Bestimmungsprakti-
kum 

B 33 %  2 

Biotoptypen und Kartierungsmetho-
den 

K 90 min 50 % - 2 Biotope und Ökosysteme 

Synökologie K 90 min 50 % - 2 

Kartierpraktikum       LNW 2 

Literatur- und 
Fachinformationssysteme 

      LNW 2 

Landschaftsinformatik - 3 Planungsgrundlagen 

Kartographie, Fernerkundung und 
Plandarstellung 

K 120 min 100 % 

   LNW 3 

Orts-, Regional- u. Landesplanung K 90 min 50 % - 3 Räumliche Planung 

Landschaftsplanung M 30 min 50 % - 3 

Naturschutz und Landnutzung M 30 min 40 % - 3 

Schutz der Umweltmedien K 90 min 30 % - 3 

Integrierter Naturschutz 
(Naturschutz I) 

Erholungsvorsorge M 30 min 30 % - 3 

Ingenieurbiologie und Renaturierung M 30 min 33 % - 4 

Landschaftspflege - 4 

Landschaftsgestaltung 
und -pflege 

Gehölzpflege und -pflanzung 
K 120 min 100 % 

- 4 

Ökologische Auswertung LNW 5 Bewerten im Naturschutz 

Naturschutzfachliche Bewertung 
M 30 min 100 % 

- 5 

Arten- und Biotopschutz K 90 min 50 % - 5 Spezieller Naturschutz 
(Naturschutz II) Spezieller Flächenschutz M 30 min 50 % - 5 

Verwaltungs-, Planungs- und Umwelt-
recht 

- 5 Naturschutzvollzug 

Behördlicher u. verbandlicher Natur-
schutz 

K 120 min 100 % 
- 5 

Eingriffsregelung  M 30 min 100 % - 6 

Projekt  H + Pr. 100 % - 4 

Fachexkursionstage    LNW 4 
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Modul Teilmodule Prü-

fungsart
Dauer Anrech-

nung 
Vorleis-

tung 
RS 

Wahlpflichtmodule 
Bioindikation - 3 

Umweltanalytik 
K 120 min 100 % 

LNW 3 

Umweltüberwachung 

Umweltanalytisches Praktikum   LNW 3 

Betriebswirtschaftslehre - 3 

Naturschutzökonomie - 3 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Soziologie und Psychologie 

K 150 min 100 % 

- 3 

Geoinformationssysteme - 3 Angewandte Landschaftsinforma-
tik Computer Aided Design - 

Grundlagen und Anwendungen 
K 120 min 100 % 

- 3 

Bauleitplanung - 3 Bauleitplanung und Bodenord-
nung Bodenordnung 

K 120 min 100 % 
- 3 

Landschaftsökologie und Geoökolo-
gie 

K 90 min 100 % - 4 

Bodenkundliche Feldmethoden   LNW 4 

Landschaftsökologie 

Landschaftsökologisches Praktikum   LNW 4 

Waldökologie und Forstplanung - 4 Wald- und Agrarökologie 

Agrarökologie und Agrarplanung 
M 30 min 100 % 

- 4 

Wasserbau, wasserwirtschaftliche 
Planung 

- 4 Gewässer 

Angewandte Limnologie 
K 120 min 100 % 

- 4 

Stadt- und Siedlungsökologie - 4 Ökologie und Naturschutz 
im Siedlungsbereich Naturnahe Gestaltung und 

Pflege von Grünflächen 
K 90 min 100 % - 4 

Landschaftspläne und 
Grünordnungspläne 

 M 30 min 100 % LNW 4 

 
 
Abkürzungen 
RS : Regelsemester 
Pr. : Präsentation 
B : Beleg 
M : mündliche Prüfung 
K : Klausur 
LNW : Leistungsnachweis 
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Anlage 4: Diploma Supplement 
 
Teil Inhalt   
1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF 

THE QUALIFICATION 
Persönliche Daten 

1.1 Family Name Name 
1.2 First Name Vorname 
1.3 Date, Place; Country of Birth Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 
1.4 Student ID Number or Person Code Matrikel-Nr. 
2 INFORMATION IDENTIFYING 

THE QUALIFICATION 
Bachelor im Studiengang Naturschutz und Land-
schaftsplanung 
Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Landwirt-
schaft/Ökotrophologie/Landespflege 

2.1 Name of Qualification Bachelor of Science für Studiengang Naturschutz 
und Landschaftsplanung 

2.2 Main Fields of Study siehe Zeugnis der Bachelorprüfung 
2.3 Name of Awarding Institution Hochschule Anhalt (FH) 
2.4 Administering Institution Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Landwirt-

schaft/Ökotrophologie/Landespflege, 
Staatliche Hochschule 

2.5 Language of Instruction Deutsch 
3 INFORMATION ON THE LEVEL 

OF THE QUALIFICATION 
Ebene der Qualifikation 

3.1 Level of Qualification Bachelor 
3.2 Length of Programme sechs Semester 
3.3 Access Requirements Abitur oder Fachhochschulreife (anerkannte) 
4 INFORMATION ON THE CONTENTS 

AND THE RESULTS GAINED 
Studieninhalte und Studienerfolg 

4.1 Mode of Study sechssemestriges Vollstudium (direkt) 
4.2 Programme Requirements Studienanforderungen - Studienverlaufsbeschreibung 

- Modulfolge (ca. ½ Seite) 
4.3 Programme Details Modularisiertes sechssemestriges Studium mit integ-

riertem 18-wöchigen Berufspraktikum und zehnwö-
chiger Abschlussarbeit  

4.4 Grading Scheme Notenskalen aus §§ 12 und 21 anfügen 
4.5 Overall Classification Gesamtbewertung aus dem Zeugnis 
5 INFORMATION ON THE FUNCTION 

OF THE QUALIFICATION 
Funktionen der Qualifikation 

5.1 Access to Further Study Zugang zu weiteren Studien, z. B. Master 
5.2 Professional Status Beruflicher Status - berufsqualifizierend 
6 ADDITIONAL INFORMATION Zusätzliche Informationen 
6.1 Additional Information Zusätzliche Informationen 
6.2 Further Information Sources siehe www.hs-anhalt.de 
7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT Zertifizierung des Diploma Supplements 
7.1 Place/Date of Certification Ort/Datum der Ausstellung des Diploma Supple-

ments 
7.2 Certifying Official Prof. Dr. Y - Prüfungsausschussvorsitzende(r) 
7.3 Official Post Dienststellung/Dienststellenadresse 
7.4 Seal/Stamp Siegel/Stempel 
8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER 

EDUCATION SYSTEM 
Information über das nationale Hochschulsystem. 
(KMK Beschluss vom 10.10.2003) 

 
Hinweis: Das Diploma Supplement ist in englischer Sprache dem Zeugnis beizulegen! 
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Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

STUDIENORDNUNG 
 
 
 

für den Bachelor-Studiengang 
 
 
 

NATURSCHUTZ UND 
LANDSCHAFTSPLANUNG 

 
 

vom 01.06.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§   1 Geltungsbereich, Rechtsgrundlagen 
§   2 Zulassungsvoraussetzungen und Studienbeginn 
§   3 Studienberatung 
§   4 Studienziele 
§   5 Modularisierung und Vergabe von Anrech-

nungspunkten (Credits) 
§   6 Studiendauer und Aufbau des Studiums 
§   7 Studienplan und Studieninhalte 
§   8 Vermittlungsformen 
§   9 Prüfungen 
§ 10  Zeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde und 

Diploma Supplement 
§ 11  Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-

gen 
§ 12  Berufspraktikum 
§ 13  In-Kraft-Treten 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Studienplan der Lehrveranstaltungen in den 

Semestern 
Anlage 2: Rahmensemesterplan – Wochenplan 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Rechtsgrundlagen 

 
(1) Diese Studienordnung gilt für den Bachelorstu-

diengang Naturschutz und Landschaftsplanung mit dem 
Abschluss 

Bachelor of Science (B.Sc.) 
an der Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Landwirt-
schaft/Ökotrophologie/Landespflege. 
 

(2) Die Rechtsgrundlagen sind: 
1. Das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in 

der jeweils gültigen Fassung. 
2. Die Prüfungsordnung des Studienganges Naturschutz 

und Landschaftsplanung der Hochschule Anhalt (FH) 
zur Erlangung des akademischen Grades eines Ba-
chelor vom 01.06.2004. 

 
 

§ 2 
Zulassungsvoraussetzungen und Studienbeginn 

 
(1) Die Qualifikation für das Studium ist entspre-

chend dem Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
nachzuweisen. 
 

(2) Studienbeginn ist der erste Tag des Winterse-
mesters. 
 
 

§ 3 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung der Hochschule 

Anhalt (FH) informiert Studieninteressierte über Studien-
möglichkeiten, Studienabschlüsse, Zulassungsvorausset-
zungen, Zulassungsbeschränkungen, Studienbedingungen 
sowie über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines 
Studiums. Sie berät unter Berücksichtigung individueller 
Studienneigung. 
 

(2) Die Studienfachberatung erfolgt durch den 
Fachbereich und unterstützt die Studierenden durch stu-
dienbegleitende, fachspezifische Beratung, insbesondere 
über Gestaltungsmöglichkeiten im Studienablauf und 
unterstützt bei persönlich bedingten Störungen im Stu-
dienverlauf. Die Studienfachberaterin oder der Studien-
fachberater orientieren sich bis zum Ende des ersten 
Studienjahres über den bisherigen Studienverlauf, infor-
mieren die Studierenden und führen ggf. eine Studienbera-
tung durch. 
 

(3) Für den Studiengang wird vom Fachbereich eine 
Professorin bzw. ein Professor mit der Studienfachbera-
tung beauftragt. 
 
 

§ 4 
Studienziele 

 
(1) Angesichts gestiegener Anforderungen an effi-

ziente Naturschutzstrategien besteht ein erheblicher Be-
darf an Fachkräften, die in der Lage sind, naturschutzrele-
vante Fragen auf der Grundlage fundierter ökologischer 
Kenntnisse zu bearbeiten. Dabei gilt es, sowohl die aktuel-
le Situation in der Natur zu erfassen und Maßnahmen zu 
Schutz, Entwicklung sowie Wiederherstellung zu planen 
und umzusetzen, als auch die Folgen von Eingriffen in 
bestehende Ökosysteme auf der Basis umfangreicher 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse und vorhandener 
gesetzlicher Regelungen sachkundig zu beurteilen und 
ökologisch begründete Entscheidungen zu treffen. Die 
Studentinnen und Studenten werden befähigt, Primärdaten 
auf der Grundlage einer umfangreichen Methoden- und 
Artenkenntnis zu erheben, integrativ zu verarbeiten, Be-
wertungen und konkrete, ziel- und umsetzungsorientierte 
Fachplanungen vorzunehmen. 
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(2) Im Verlauf des Studiums werden eine breite öko-
logische, floristisch-vegetationskundliche sowie faunisti-
sche Ausbildung gewährleistet und gleichzeitig Kenntnisse 
wesentlicher landschaftsplanerischer Grundlagen sowie 
der Verarbeitung von Daten mit Hilfe moderner Informati-
onssysteme vermittelt. Der Bachelor ermöglicht den Ab-
solventinnen und Absolventen einen unmittelbaren Einsatz 
im privatwirtschaftlichen Bereich, in Naturschutz- und 
Umweltbehörden sowie in Naturschutz- und Umweltver-
bänden. 
 

(3) Unbeschadet von spezifischen Zulassungsrege-
lungen für einzelne Masterstudiengänge wird mit dem 
Bachelor grundsätzlich die Eignung zur Aufnahme eines 
Masterstudiums festgestellt. 
 
 

§ 5 
Modularisierung und Vergabe von 

Anrechnungspunkten (Credits) 
 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul 
ist ein inhaltlich zusammenhängender Lehr- und Lernab-
schnitt, der durch zu erbringende Prüfungsleistung oder 
sonstige überprüfbare Studienleistungen abgeschlossen 
wird. Die einzelnen Module sind in der Anlage 1 der Stu-
dienordnung beschrieben. 
 

(2) Für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls, 
des Berufspraktikums und der Bachelorarbeit werden 
Anrechnungspunkte vergeben. Die Anzahl der Anrech-
nungspunkte richtet sich nach dem durchschnittlichen 
Arbeitsaufwand, der durch die Studierenden für das jewei-
lige Modul zu erbringen ist. Zum Arbeitsaufwand zählen 
sowohl die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenz-
studium) als auch Vor- und Nachbereitungszeiten von 
Lehrveranstaltungen, Prüfungsvorbereitungen, Erbringun-
gen von Studien- und Prüfungsleistungen einschließlich 
Berufspraktika sowie des Selbststudiums. Credits sind 
ohne Dezimalstelle zu vergeben, pro Modul 5 +/- 1 oder 
ein Vielfaches davon. 
 

(3) Ein Anrechnungspunkt entspricht einem Credit 
nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Für 
den Erwerb eines Credits wird ein Arbeitsaufwand von 
etwa 30 Zeitstunden zugrunde gelegt. Pro Semester sind 
ca. 30 Credits zu erwerben, das entspricht einer Arbeitsbe-
lastung von 900 Zeitstunden. 
 
 

§ 6 
Studiendauer und Aufbau des Studiums 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich Prü-

fungszeit sechs Semester. Für den Bachelor-Abschluss 
sind mindestens 180 Credits nachzuweisen. 
 

(2) Das Studium enthält ein berufsqualifizierendes 
Studienangebot in Form von modular aufgebauten Lehr-
veranstaltungen, einem 18-wöchigen Berufpraktikum und 
der zehnwöchigen Bachelorarbeit, die in einem Kolloquium 
zu verteidigen ist. 
 
 

§7 
Studienplan und Studieninhalte 

 
(1) Für das Studium gilt der Studienplan in Anlage 

1. Er ist auf das Studienziel ausgerichtet und Bestandteil 
dieser Studienordnung. Er enthält eine Empfehlung für den 
zeitlichen Ablauf des Studiums und gibt die Anzahl der 
Semesterwochenstunden pro Modul und die zu erwerben-
den Credits an. 
 

(2) Für besonders befähigte Studierende ist die 
Vereinbarung von Sonderstudienplänen zulässig. 
 

(3) Im Studienplan vorgeschrieben sind Pflichtmo-
dule und Wahlpflichtmodule. Pflichtmodule sind Module, 

die für alle Studierenden verbindlich sind. Wahlpflichtmo-
dule sind Module, die einzeln oder in Gruppen alternativ 
angeboten werden. Jede Studierende bzw. jeder Studie-
rende muss unter ihnen nach Maßgabe des Studienplanes 
und auf Empfehlung der Studienfachberatung eine be-
stimmte Auswahl treffen. Die gewählten Module werden 
wie Pflichtmodule behandelt. Das Angebot an Wahlpflicht-
fächern kann auf Beschluss des Fachbereichsrates jeweils 
vor Semesterbeginn präzisiert werden. 
 

(4) In den ersten drei Fachsemestern ist ein Teil-
Pflichtmodul Fremdsprachen im Umfang von mindestens 2 
Semesterwochenstunden (SWS) enthalten, die mit min-
destens 2 Credits belegt sind. Im ersten oder zweiten 
Fachsemester ist ein Befähigungsnachweis (Schein) für 
Literatur- und Fachinformationssysteme im Umfang von 
einer SWS abzulegen. 
 

(5) Über die Pflicht- und Wahlpflichtmodule hinaus 
können die Studierenden Zusatzmodule belegen. Zusatz-
module sind Module, die für die Erreichung des Studien-
ziels nicht verbindlich vorgeschrieben sind. Sie können 
von den Studierenden aus dem gesamten Studienangebot 
der Hochschule zusätzlich gewählt werden. 
 
 

§ 8 
Vermittlungsformen 

 
(1) Die Vermittlung von Lehrinhalten erfolgt anwen-

dungsorientiert auf wissenschaftlicher Grundlage. Die 
Studieninhalte werden durch Vorlesungen, Seminare, 
Übungen, Projekte, Praktika und Exkursionen vermittelt. 
 

(2) Die Vermittlung von Lehrinhalten erfolgt in Vor-
lesungen durch ausgewählte inhaltliche und theoretische 
Fakten, Problemstellungen und Methoden zum jeweiligen 
Lehrgebiet. 
 

(3) Die Vermittlung von Lehrinhalten im Seminar er-
folgt durch Dialog- und Diskussionsphasen zwischen 
Lehrenden und Studierenden. 
 

(4) In Praktika und in Übungen wird der Lehrstoff in 
systematischer Weise durchgearbeitet. Lehrende leiten die 
Veranstaltungen, stellen Aufgaben und bieten Lösungshil-
fen an. Die Studierenden arbeiten einzeln oder in Grup-
pen. 
 

(5) In Projekten tragen Studierende unter Betreuung 
von Prüfungsberechtigten sowie zusätzlich durch selbst 
organisiertes Arbeiten auf dem Weg der Kleingruppenar-
beit zur Verarbeitung, Analyse und Lösung von Problemen 
aus der unmittelbaren Berufspraxis bei. Die Ergebnisse 
werden in einem Projektbericht dargestellt und verteidigt. 
 

(6) Exkursionen sind Bestandteil des Studiums. Sie 
dienen dazu, die Lehrinhalte und den Kontakt zur berufli-
chen Praxis während des Studiums zu vertiefen sowie 
aktuelle Probleme von Unternehmen einer bestimmten 
Region kennen zu lernen und zu beurteilen. 
 
 

§ 9 
Prüfungen 

 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Pflichtmo-

dul- und Wahlpflichtmodulprüfungen, Projekten mit Vertei-
digung, der Bachelorarbeit und dem Kolloquium zur Ba-
chelorarbeit. Prüfungsvoraussetzungen sind die Prüfungs-
vorleistungen nach Prüfungsordnung. 
 

(2) Die Bachelorprüfung wird durch die Prüfungs-
ordnung zur Erlangung des akademischen Grades eines 
Bachelors geregelt. 
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§ 10 
Zeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde und Diploma 

Supplement 
 

(1) Hat die Studentin bzw. der Student alle Teile der 
Prüfungen bestanden, wird die Gesamtnote der Bache-
lorprüfung gemäß der Prüfungsordnung ermittelt. 
 

(2) Es werden gemäß der Prüfungsordnung ein 
Zeugnis, eine Bachelorurkunde und ein Diploma Supple-
ment nach Prüfungsordnung des Studienganges ausge-
stellt. 
 
 

§ 11 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
Über die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-

tungen sowie Credits entscheidet der Prüfungsausschuss 
gemäß der Prüfungsordnung des Studienganges auf 
Antrag. 
 
 

§ 12 
Berufspraktikum 

 
(1) Das Berufspraktikum ist Bestandteil des Studi-

ums und erfolgt nachweislich in einem Unternehmen oder 
einer dem Studienziel entsprechenden Einrichtung. Wenn 
ausreichende Praxisstellen nicht zur Verfügung stehen, 
können diese ausnahmsweise durch gleichwertige Praxis-
projekte oder Praxisphasen an der Hochschule ganz oder 
teilweise ersetzt werden. 

 
(2) Die Dauer des Berufspraktikums beträgt mindes-

tens 18 Wochen. 
 

(3) Die Durchführung des Praktikums erfolgt auf der 
Grundlage der Praktikumsordnung des Studienganges. 
 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Studienordnung tritt gleichzeitig mit der 

Prüfungsordnung des Studienganges Naturschutz und 
Landschaftsplanung vom 01.06.2004 in Kraft. 
 

(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des 
Fachbereichsrates des Fachbereiches Landwirt-
schaft/Ökotrophologie/Landespflege vom 01.06.2004 und 
des Senates der Hochschule Anhalt (FH) vom 20.10.2004 
und der Genehmigung durch den Präsidenten der Hoch-
schule Anhalt (FH) vom 26.04.2005. 
 

(3) Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der 
Hochschule Anhalt (FH)“ Nr. 15/2005 am 24.05.2005. 
 
Köthen, den 26.04.2005 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH) 

 
 
 
Anlage 1: Studienplan der Lehrveranstaltungen in den Semestern 
 
1. Semester 12 Wochen Vorlesungen 

impl. Praktika, Übungen 
  6 Wochen Praktika, Übungen, 
Projekte, Exkursionen, Prüfun-
gen 

30 Credits 

2. Semester 12 Wochen Vorlesungen 
impl. Praktika, Übungen  

  6 Wochen Praktika, Übungen, 
Projekte, Exkursionen, Prüfun-
gen 

30 Credits 

3. Semester 12 Wochen Vorlesungen 
impl. Praktika, Übungen  

  6 Wochen Praktika, Übungen, 
Projekte, Exkursionen, Prüfun-
gen 

30 Credits 

4. Semester 12 Wochen Vorlesungen 
impl. Praktika, Übungen  

5. Semester 12 Wochen Vorlesungen 
impl. Praktika, Übungen 

18 Wochen Berufspraktikum 
(Empfehlung 11+7, 
jeweils nach Vorlesungsblock), 
Prüfungen 

47 Credits Module 15 Credits Berufsprak-
tikum 

6. Semester 12 Wochen Vorlesungen 
impl. Praktika, Übungen  

10 Wochen Bachelorarbeit, 
Prüfungen 

13 Credits Module 15 Credits 
(Bachelorarbeit12 
Credits; Kolloquium 3) 

 
• Die Modulprüfungen erfolgen studienbegleitend oder in der optionalen Prüfungswoche. 

 
• Die inhaltliche Ausgestaltung des 6-Wochen-Zyklus erfolgt nach Beschluss des Fachbereichsrates. 
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Module   Wochenstunden (SWS) in den Semestern 

I II III  SWS
ges. 

Credits

V S/Ü P V S/Ü P V S/Ü P 

Pflichtmodule 

Abiotische naturwissenschaftliche Grundlagen 8 8 6 2        

Biotische naturwissenschaftliche Grundlagen 8 8 8         

Einführung in Naturschutz und Landschaftsplanung 4 6 4         

Grundlagen des Datenmanagements 8 8 4 4        

Fremdsprache nach Wahl 2 -  2        

Angewandte Botanik und Vegetationskunde 10 10    2 1 7    

Faunistik 8 8    2  6    

Biotope und Ökosysteme 5 6    5      

Kartierpraktikum 4 6      4    

Literatur- und Fachinformationssysteme 1 -      1    

Planungsgrundlagen 8 8       4 4  

Räumliche Planung 8 8       4 4  

Integrierter Naturschutz 8 8       8   

Wahlpflichtmodule 3./5. Semester (davon sind insgesamt 2 zu wählen) 

Umweltüberwachung 6 6       4  2 

Wirtschaft und Gesellschaft 6 6       6   

Angewandte Landschaftsinformatik 6 6       4 2  

Bauleitplanung und Bodenordnung 6 6       4 2  

 
IV V VI  SWS

ges. 
Credits

V S/Ü P V S/Ü P V S/Ü P 

Pflichtmodule 

Landschaftsgestaltung und -pflege 6 6 5 1        

Projekt 3 6   3       

Fachexkursionstage (Pflicht: acht) 4 2   4       

Bewerten im Naturschutz 6 6    2 1 3    

Spezieller Naturschutz 6 6    6      

Naturschutzvollzug 6 6    6      

Eingriffsregelung 4 4       4   

Bachelorarbeit  12          

Bachelorkolloquium  3          

Wahlpflichtmodule 4./6. Semester (davon sind insgesamt 3 zu wählen) 

Landschaftsökologie 6 6 2 2 2       

Wald- und Agrarökologie 4 6 6         

Gewässer 6 6 6         

Ökologie und Naturschutz im Siedlungsbereich 6 6 6         

Landschaftspläne und Grünordnungspläne 6 6 4 2        

Berufspraktikum (18 Wochen)* - 15  X   X     
• Empfohlen werden 11 Wochen Berufspraktikum im 4. Semester (9 Credits) und 7 Wochen im 5. Semester (6 Credits). 

 
Abkürzungen: V: Vorlesung S/Ü: Seminar oder Übung P: Praktikum 

SWS: Semesterwochenstunden (entspr. n x 15 x 45 min) 
 
Summe SWS:143 Summe Credits: 180 
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Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

PRÜFUNGSORDNUNG 
 
 
 

zur Erlangung des akademischen Grades 
 
 
 
MASTER OF BUSINESS ENGINEERING 

(M.B.ENG.) 
 
 

für den Fernstudiengang 
 
 

Business Engineering 
 
 

vom 08.06.2004 
 
 
Aufgrund der §§ 77 Abs. 2 Nr. 1; 67 Abs. 3 Nr. 8 und 13 
Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 05. Mai 2004 (GVBl. LSA Nr. 25/2004, S. 256) 
wird die nachfolgende Prüfungsordnung genehmigt. 
 
 
 
Gliederung 
 
 
I. Allgemeiner Teil 
 
§   1 Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums 
§   2 Mastergrad 
§   3 Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 
§   4 Prüfungsausschuss 
§   5 Prüfungsamt 
§   6 Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen bzw. 

Beisitzer 
 
 
II. Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleis-
tungen, Bewertung von Prüfungsleistungen, Verfah-
rensvorschriften 
 
§   7 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 

Prüfungsleistungen 
§   8 Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 
§   9 Arten der Prüfungsleistungen 
§ 10 Ablauf, Abbruch und Öffentlichkeit von Prüfun-

gen sowie Rücknahme von Prüfungsentschei-
dungen 

§ 11 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-
verstoß 

§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der 
Fachnote 

§ 13 Wiederholung von Prüfungen 
§ 14 Urkunde, Zeugnis, Diploma Supplement und 

Bescheinigungen 
§ 15 Zusatzmodulprüfungen 
§ 16 Einstufungsprüfung 
§ 17 Ungültigkeit der Prüfung 

§ 18 Einsicht in die Prüfungsakten und Prüfungsun-
terlagen 

§ 19 Belastende Entscheidungen, Widerspruchsver-
fahren 

 
 
III. Masterprüfung 
 
§ 20 Bestandteile der Masterprüfung 
§ 21 Gesamtnote der Masterprüfung 
 
 
IV. Masterarbeit und Kolloquium 
 
§ 22 Zweck von Masterarbeit und Kolloquium 
§ 23 Thema und Bearbeitungsdauer 
§ 24 Meldung und Zulassung zur Masterarbeit 
§ 25 Besondere Forderungen an eine Masterarbeit 
§ 26 Bewertung der Masterarbeit 
§ 27 Kolloquium zur Masterarbeit 
§ 28 Wiederholung von Masterarbeit und Kolloquium 
 
 
V. Schlussbestimmungen 
 
§ 29 In-Kraft-Treten der Masterordnung 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Masterurkunde 
Anlage 2: Zeugnis über die Masterprüfung 
Anlage 3: Bestandteile der Masterprüfung 
Anlage 4: Diploma Supplement 
 
 
 
 

I. 
Allgemeiner Teil 

 
 

§ 1 
Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums 

 
(1) Die Hochschulprüfung bildet den Abschluss des 

Studiums im Studiengang Master of Business Engineering 
im Fernstudium. Durch sie soll festgestellt werden, ob der 
Kandidat oder die Kandidatin die theoretischen und prakti-
schen Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen Zu-
sammenhänge überblickt und die Fähigkeit besitzt, wis-
senschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. 
Durch sie soll nachgewiesen werden, dass der Kandidat 
bzw. die Kandidatin in der Lage ist, wissenschaftliche 
Erkenntnisse im Disput in klarer Sprache überzeugend 
darzulegen. Die Hochschulprüfung bereitet auf eine mögli-
che Promotion vor. 
 

(2) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen 
(s. Anlage 3). Modulprüfungen setzen sich aus den Prü-
fungsleistungen in einem Modul zusammen; sie können 
auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Als Vorleis-
tungen einer Modulprüfung können Leistungsnachweise 
nach Anlage 3 gefordert werden. Die Bewertung erfolgt mit 
„bestanden“ oder „nicht bestanden“. Modulprüfungen oder 
Teile davon enden grundsätzlich mit einer Note nach § 12. 
Masterarbeit und deren Kolloquium sind zusätzliche Be-
standteile der Masterprüfung. 

 
(3) In den Prüfungen soll festgestellt werden, ob die 

Kandidatin bzw. der Kandidat Inhalt und Methoden des 
Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht 
und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten und 
Kompetenzen selbständig anwenden kann. 
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§ 2 
Mastergrad 

 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht der Fachbe-

reich den Mastergrad 

Master of Business Engineering (M.B.Eng.). 

Darüber stellt die Hochschule Anhalt (FH) eine Urkunde 
mit dem Datum des Tages aus, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. Im Übrigen gilt § 14. 
 
 

§ 3 
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

 
(1) Die Regelstudienzeit, in der das Studium abge-

schlossen werden kann, beträgt einschließlich der Master-
prüfung vier Semester. 
 

(2) Die Studienordnung und die Modulstruktur sind 
so gestaltet, dass die Studentin bzw. der Student die 
Masterprüfung in der Regel im 4. Fachsemester abschlie-
ßen kann. Die Prüfungen können auch vorzeitig abgelegt 
werden. Es sind mindestens 120 Credits nachzuweisen. 
 
 

§ 4 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur 

Wahrnehmung und Einhaltung der durch diese Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus-
schuss eingesetzt. Der Fachbereichsrat bestellt die Vorsit-
zende bzw. den Vorsitzenden und die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und benennt gleichzeitig deren ständi-
ge Vertreterinnen bzw. Vertreter. Dem Prüfungsausschuss 
gehören sechs Mitglieder an, und zwar vier Mitglieder der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren, eine Mitar-
beiterin bzw. ein Mitarbeiter gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 bis 3 
Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und eine 
Studentin bzw. ein Student. Die bzw. der Vorsitzende und 
die bzw. der stellvertretende Vorsitzende gehören der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren an. Das 
studentische Mitglied nimmt an der Bewertung und An-
rechnung von Studien- und Prüfungsleistungen nur bera-
tend teil. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig 
dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen 
und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform dieser 
Prüfungsordnung und der Studienordnung; dabei ist dem 
Gesichtspunkt der Einhaltung der Regelstudienzeit und der 
Prüfungsfristen besondere Bedeutung beizumessen. Er 
behandelt Widerspruchsverfahren. 
 

(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse 
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden 
bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder - darunter die bzw. der Vorsitzende oder die bzw. 
der stellvertretende Vorsitzende und eine weitere Profes-
sorin bzw. ein weiterer Professor - anwesend ist. Bei be-
sonderer Eilbedürftigkeit kann im schriftlichen Verfahren 
entschieden werden. 

 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses beträgt vier Jahre, die des studentischen Mit-
gliedes ein Jahr. 
 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 
nicht öffentlich. 
 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird ein Protokoll geführt, in dem wesentliche 

Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses festzuhalten sind. 
 

(7) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse auf die 
Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden und die stellvertreten-
de bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 
Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und 
den Tätigkeitsbericht an den Fachbereichsrat. Die bzw. der 
Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses vor und führt sie aus. Sie bzw. er berichtet dem 
Prüfungsausschuss laufend über ihre bzw. seine Tätigkeit. 
 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
das Recht, an der Abnahme der Prüfungen als Beobachte-
rinnen bzw. Beobachter teilzunehmen. 
 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren ständige Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sie sind durch die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden zur Amtsverschwiegenheit zu 
verpflichten, sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen. 
 
 

§ 5 
Prüfungsamt 

 
Die Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das 

Prüfungsamt. Der Leiterin bzw. dem Leiter obliegen alle 
organisatorischen Aufgaben der Vorbereitung und Regist-
rierung von Prüfungen und Prüfungsabschnitten. Die 
Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes informiert den 
Prüfungsausschuss über die Einhaltung der Prüfungsfris-
ten und über die Einhaltung der Zulassungsbedingungen 
durch die Studierenden. 
 
 

§ 6 
Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen 

bzw. Beisitzer 
 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen 
bzw. die Prüfer und die Beisitzerinnen bzw. die Beisitzer 
(Prüfungsgruppe). Als Prüferinnen bzw. Prüfer können 
Mitglieder und Angehörige dieser oder einer anderen 
Hochschule sowie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung erfahrene Personen bestellt werden. Die 1. Prüferin 
bzw. der 1. Prüfer muss zur selbständigen Lehre berech-
tigt sein. Das gilt auch dann, wenn die Befugnis nur für 
eine Teilprüfung erteilt wurde. Zu Beisitzerinnen bzw. 
Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 

(2) Die Prüferinnen bzw. Prüfer sind in ihrer Prü-
fungstätigkeit unabhängig. 
 

(3) Für die Bewertung von Prüfungen und für die 
Bewertung der Masterarbeit sind mindestens zwei Perso-
nen als Prüferinnen bzw. Prüfer zu bestellen. 
 

(4) Für mündliche Prüfungen sind mindestens zwei 
Personen nach Abs. 1 zu bestellen. Eine davon wird als 1. 
Prüferin bzw. 1. Prüfer bestellt. Die zweite kann eine Bei-
sitzerin bzw. ein Beisitzer sein. Weiterhin gilt § 9 Abs. 3. 
 

(5) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den 
Studierenden die Namen der 1. Prüferin bzw. des 1. Prü-
fers, Ort und Zeitpunkt der Prüfung nach Rahmensemes-
terplan der Hochschule Anhalt (FH) oder Modulplan des 
Fachbereiches bekannt gegeben werden. 
 

(6) Für die Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerin-
nen bzw. Beisitzer gelten § 4 Abs. 9 entsprechend. 
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II. 
Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleistungen, 
Bewertung von Prüfungsleistungen, Verfahrensvor-

schriften 
 
 

§ 7 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-

fungsleistungen 
 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen im gleichen Studiengang an einer 
anderen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes werden angerechnet. 
 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht unter Abs. 
1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt wird. Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb 
des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes 
erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen, 
Credits und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen dieses Studienganges im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamt-
bewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von 
Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und Prüfungs-
leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Festle-
gungen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studien-
leistungen, Credits und Prüfungsleistungen in staatlich 
anerkannten Fernstudiengängen gelten die Absätze 1 und 
2 entsprechend. 
 

(4) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 
1 bis 3 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über 
die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen 
bzw. Fachvertreter zu hören. Studienzeiten nach den 
Absätzen 1 bis 3 können auch vom Immatrikulationsamt 
der Hochschule Anhalt (FH) angerechnet werden. 
 

(5) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensyste-
me vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berech-
nung der Gesamtnote einzubeziehen. Gegebenenfalls 
erfolgt eine Umrechnung in das Notensystem nach § 12. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
„ausreichend“ bzw. 4,0 aufgenommen. 

 
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 

1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von 
Amts wegen. Die Studentin bzw. der Student hat die für 
die Anrechnung erforderlichen Unterlagen im Antragsver-
fahren vorzulegen. 
 
 

§ 8 
Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

 
(1) Die Studierenden sollen die Prüfungen zum je-

weiligen Regelstudienzeitpunkt gemäß Anlage 3 dieser 
Ordnung ablegen, mit der Einschreibung bzw. Rückmel-
dung gelten sie zu den Prüfungen des Regelsemesters als 
angemeldet.  
 

(2) Sofern die Modulprüfungen nicht an Zulas-
sungsvoraussetzungen (Prüfungsvorleistungen) gemäß 
dieser Ordnung gebunden sind, gilt die Anmeldung 
zugleich als Zulassung. 

 
(3) Sind Modulprüfungen an Zulassungsvorausset-

zungen gebunden, gilt die Zulassung zur jeweiligen Prü-
fung als erteilt, wenn das positive Resultat der Prüfungs-
vorleistung(en) im Prüfungsamt dokumentiert ist. 
 
 

§ 9 
Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Folgende Arten von Prüfungsleistungen sind 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 9 möglich: 
1. schriftliche Prüfung (Klausur, Abs. 2), 
2. mündliche Prüfung (Abs. 3), 
3. Projekt (Abs. 8), 
4. Hausarbeit (Abs. 4), 
5. Entwurf/Beleg (Abs. 5), 
6. Referat (Abs. 6), 
7. experimentelle Arbeit (Abs. 7), 
8. Präsentation und Kolloquium (Abs. 9). 
 

(2) In einer schriftlichen Prüfung (Klausur) sollen die 
Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit, mit 
begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufi-
gen Methoden des Faches ein Problem erkennen und 
Wege zu seiner Lösung finden können. Die Bearbeitungs-
zeit ist in den Anlagen 3 und 4 geregelt. 
 

(3) Die mündliche Prüfung findet vor der Prü-
fungruppe gemäß § 6(1) und (4) als Einzel- oder Gruppen-
prüfung für bis zu drei Studierende gleichzeitig statt. Die 
Beisitzerin bzw. der Beisitzer sind vor der Notenfestset-
zung zu hören. Der Beisitzerin bzw. dem Beisitzer obliegen 
im Wesentlichen eine Kontrollfunktion für den ordnungs-
gemäßen Ablauf der mündlichen Prüfung und die Proto-
kollführung. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung 
und die Bewertung der Prüfungsleistung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Es ist von den die Prüfung Durch-
führenden zu unterschreiben. Die Prüfungszeit je Prü-
fungsteilnehmer ist nach Anlagen 3 und 4 geregelt. Das 
Prüfungsergebnis ist im Anschluss an die mündliche Prü-
fung mitzuteilen. 
 

(4) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche 
Bearbeitung einer fachspezifischen oder modulübergrei-
fenden Aufgabenstellung, die an einem von der Prüferin 
bzw. dem Prüfer festgelegten Termin in einer für wissen-
schaftliche Arbeiten üblichen Form abzugeben ist. Die 
selbstständige Bearbeitung ist zu bekunden. 
 

(5) Ein Entwurf/Beleg umfasst die Bearbeitung einer 
fachspezifischen oder modulübergreifenden Aufgabenstel-
lung in konzeptioneller, konstruktiver und/oder künstleri-
scher Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung planeri-
scher Aspekte. Ein Beleg kann auch als Leistungsnach-
weis für die Beherrschung von Arbeitsmitteln, Technolo-
gien o. ä. angefertigt werden. Die Studierenden stellen 
dann unter Beweis, dass sie die vorgenannten Instrumen-
tarien zur Lösung spezifischer Aufgaben des Fachgebietes 
einsetzen können. 
 

(6) Ein Referat umfasst eine eigenständige Ausei-
nandersetzung mit einem Problem unter Auswertung 
einschlägiger Literatur und die inhaltliche Darstellung und 
die Vermittlung der Ergebnisse im mündlichen Vortrag 
sowie in einer anschließenden Diskussion. 
 

(7) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoreti-
sche Vorbereitung, den Aufbau und die Durchführung 
eines Experimentes sowie die schriftliche Darstellung der 
Arbeitsschritte, des Versuchsablaufes, der Ergebnisse des 
Experimentes und deren kritische Wertung. 
 

(8) Projekte sind praxisbezogene Arbeiten, die in 
seminaristischer Form unter Betreuung von Püfungsbefug-
ten sowie zusätzlich durch selbstorganisiertes Arbeiten der 
Projektgruppe und selbstständige Beiträge der einzelnen 
Mitglieder der Projektgruppe durchgeführt werden. Die 
Ergebnisse werden gemeinsam in einem Projektbericht 
dargestellt und verteidigt. 
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(9) Bei der Prüfungsform Präsentation und Kolloqu-

ium wird das Kolloquium als mündliche Prüfung durchge-
führt und mit der Präsentation gemeinsam bewertet. In 
dem Kolloquium soll die Kandidatin bzw. der Kandidat ihre 
bzw. seine Entwurfsarbeiten erläutern und verteidigen oder 
ihre bzw. seine Kenntnisse in dem Prüfungsfach nachwei-
sen. 
 

(10)  Der Rahmensemesterplan der Hochschule An-
halt (FH) bzw. der Modulplan des Fachbereiches legt die 
Zeiträume für die Abnahme der mündlichen Prüfungen, 
Hausarbeiten, Belege und Klausuren fest. Bei anderen 
Prüfungsarten nach Abs. 1 legt die Lehrperson den Zeit-
punkt fest. Das Prüfungsamt ist darüber zu informieren. 
Von dem Rahmenprüfungszeitraum ist nur in begründeten 
Fällen abzuweichen. Dies gilt nicht für das Masterverfah-
ren. 
 

(11) Macht die Studentin bzw. der Student durch ärztli-
ches Zeugnis glaubhaft, dass sie bzw. er wegen länger 
andauernder Krankheit oder ständiger Behinderung nicht 
in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder teilweise in 
der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr bzw. ihm 
durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, gleichwer-
tige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbrin-
gen. Anträge sind von der Kandidatin bzw. dem Kandida-
ten an den Prüfungsausschuss zu stellen. 
 

(12)  Geeignete Arten von Prüfungsleistungen kön-
nen auch in Form einer Gruppenarbeit auf Antrag der 1. 
Prüferin bzw. des 1. Prüfers durch den Prüfungsausschuss 
zugelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der bzw. des Einzelnen muss die an die 
Prüfung zu stellenden Anforderungen erfüllen sowie als 
individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von 
eigenständig erarbeiteten Abschnitten oder anderen objek-
tiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar 
sein. Die Gruppe soll in der Regel nicht mehr als drei 
Personen umfassen. 
 

(13) Bei Projekten können Prüfungsbefugte von den 
Festlegungen nach Abs. 12 Satz 3 Abweichendes bestim-
men. 
 
 

§ 10 
Ablauf, Abbruch und Öffentlichkeit von Prüfungen 
sowie Rücknahme von Prüfungsentscheidungen 

 
(1) Vor Beginn der Prüfung überzeugen sich die 

Prüfungsbefugten durch Befragung vom ausreichenden 
Gesundheitszustand jedes Prüfungsteilnehmers. Wenn der 
Gesundheitszustand eine Prüfung nicht zulässt, ist ein 
neuer Prüfungstermin festzulegen. 
 

(2) Studierende, die sich demnächst der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse gel-
tend machen, sind einzeln als Zuhörer bei mündlichen 
Prüfungen (§ 9 Abs. 3) zuzulassen. Dies erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses an die Teilnehmer. 
 

(3) Auf Antrag der zu Prüfenden sind Zuhörer nach 
Abs. 2 Satz 1 auszuschließen. 
 

(4) Die Öffentlichkeit kann wegen Beeinträchtigung 
der Prüfung bis zu deren Abschluss ausgeschlossen 
werden. Über den Ausschluss entscheidet die Prüfungs-
gruppe. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 
nicht Öffentlichkeit im vorstehenden Sinne. 
 

(5) Die Prüfungsgruppe kann auch während der 
Prüfung den Abbruch ohne Ergebnis verfügen, wenn dies 
der körperliche bzw. psychische Zustand des Prüfungsteil-
nehmers erfordert. Wenn erst nach Abschluss der Prüfung 
bzw. nach Verkündung der Bewertung Bedenken betreffs 
des Gesundheitszustandes bekannt werden und durch 

Attest belegt sind, können die 1. Prüferin bzw. der 1. Prü-
fer Antrag auf Rücknahme der Prüfungsentscheidung an 
den Prüfungsausschuss stellen. Der Prüfungsausschuss 
legt einen neuen Termin fest. 
 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als abgelegt und mit 

„nicht bestanden“ bewertet, wenn die bzw. der Studierende 
ohne vom Prüfungsausschuss akzeptierte Gründe 
- zu einer Wiederholungsprüfung nicht erscheint, 
- nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt, 
- die Wiederholung einer Prüfungsleistung innerhalb 

der dafür festgelegten Frist (s. § 13 Abs. 5) nicht 
durchführt, 

- eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgege-
benen Bearbeitungszeit erbringt. 

Überschreiten Studierende bei der Ablegung einer Prüfung 
oder Teilprüfung die Fristen des Regelstudienverlaufs (s. 
Anl. 3) um mehr als zwei Semester, gilt die Prüfung als 
abgelegt und wird mit „nicht bestanden“ bewertet; es sei 
denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat die Gründe 
des Fristversäumnisses nicht zu vertreten hat. Schutzbe-
stimmungen des Mutterschutzgesetzes und Fristen des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes sind zu berücksichtigen. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gel-

tend gemachten Gründe (s. Abs. 1) müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden, anderenfalls erfolgt eine Be-
wertung entsprechend Abs. 1. Werden die Gründe aner-
kannt, so wird vom Prüfungsausschuss ein neuer Termin 
anberaumt. 
 

(3) Versucht die Studentin bzw. der Student das Er-
gebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Dies gilt auch dann, wenn die Tatsache erst 
nach der Prüfung bzw. nach der Übergabe des Zeugnisses 
bekannt wird. Die Feststellung wird von Prüfungsbefugten 
oder Aufsichtsführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. Studentinnen bzw. Studenten, die sich eines Ver-
stoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht 
haben, können durch Prüfungsbefugte bzw. Aufsichtsfüh-
rende von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig 
zu machen. Ansonsten gelten § 14 und § 17. 
 

(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabeter-
min aus von der Studentin bzw. vom Studenten zu vertre-
tenden Gründen nicht eingehalten, so gilt sie als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. Abs. 2 gilt entsprechend. Zur Fest-
setzung eines späteren Abgabetermins kann es in den 
Fällen kommen, in denen eine Studentin bzw. ein Student 
während der Anfertigung einer schriftlichen Leistung nach 
§ 9 oder einer Masterarbeit nachweislich (Attest) erkrankt 
oder eine Bearbeitung aus technischen Gründen (z. B. 
Ausfall von Geräten) nicht möglich ist, sowie auf Antrag 
von Prüfungsbefugten. 
 

(5) Geringfügige Mängel in der äußeren Form der 
Prüfungsleistung, wie schreibtechnische Mängel u. ä. 
gelten nicht als Ordnungsverstoß. Sie können Einfluss auf 
die Bewertung haben, nicht aber für sich zur Bewertung 
mit „nicht bestanden“ führen. Gravierende Abweichungen 
wie Schwerlesbarkeit oder Unleserlichkeit von Textteilen, 
Nichteinhaltung gültiger Normen für die Gestaltung wis-
senschaftlicher Ausarbeitungen (insbesondere orthogra-
phische und grammatikalische), Wahl nicht zugelassener 
Textträger u. a., können zur Nichtannahme der Arbeit 
durch Prüfungsbefugte führen. Die Nichtannahme ist mit 
einer Frist von vier Wochen nach Abgabetermin aktenkun-
dig zu machen. 
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§ 12 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung 
der Fachnote 

 
(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von der 1. 

Prüferin bzw. dem 1. Prüfer bei mündlichen Prüfungen 
unmittelbar nach Feststellung der Bewertung, bei schriftli-
chen Prüfungen bzw. künstlerischen Prüfungsleistungen in 
der Regel innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
Semesterbeginn bei Prüfungen nach Rahmensemester-
plan bzw. vier Wochen nach Ende des Modulblockes 
durch Aushang im Prüfungsamt des Fachbereiches unter 
Beachtung des Datenschutzes bekannt gegeben. 

 
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver-

wenden: 

1,0; 
1,3 

für „sehr gut“ - eine hervorragende Leistung, 

1,7; 
2,0; 
2,3 

für „gut“ - eine erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen 
liegende Leistung, 

2,7;  
3,0; 
3,3 

für „befriedi-
gend“ 

- eine Leistung, die in jeder 
Hinsicht durch-schnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

3,7; 
4,0  

für „ausrei-
chend“ 

- eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel den Mindestanforde-
rungen entspricht, 

5,0  für „nicht 
bestanden“ 

- eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt. 

 
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindes-

tens „ausreichend“ bewertet wurde. Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei oder mehr Prüferinnen bzw. Prüfern bewer-
tet, ist sie bestanden, wenn alle die Leistung mit mindes-
tens „ausreichend“ 4,0 bewerten. Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei oder mehr als zwei Prüferinnen bzw. Prüfern 
bewertet, errechnet sich die Note der Prüfungsleistung aus 
dem Durchschnitt der Einzelnoten. Setzt sich die Prüfung 
aus mehreren Teilprüfungen zusammen, sind sie gleich-
gewichtet zu werten und ggf. zu erbringende Leistungs-
nachweise einzubeziehen. 
 

(4) Die Note lautet bei einem Durchschnitt: 
bis 1,5  sehr gut, 
über 1,5 bis 2,5 gut, 
über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
über 4,0  nicht bestanden. 
 

(5) Bei der Bildung der Fachnote wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
 

§ 13 
Wiederholung von Prüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Prüfungen können mit Aus-

nahme von Masterarbeit und deren Kolloquium (s. Ab-
schnitt IV) zweimal wiederholt werden. 
 

(2) Die Wiederholung einer bestandenen Teil- bzw. 
Modulprüfung oder eines bestandenen Leistungsnachwei-
ses ist nicht zulässig. Über Wiederholungsmöglichkeiten in 
begründeten Ausnahmefällen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag. 

 
(3) Wird eine Teil- oder Modulprüfung in der ersten 

Wiederholung bestanden, wird die Note durch die Prü-
fungsgruppe festgelegt. Dabei gilt § 12. 
 

(4) Bei einer zweiten Wiederholungsprüfung einer 
Teil- oder Modulprüfung kann die Benotung nur mit „aus-
reichend (4,0)“ oder „nicht bestanden (5,0)“ erfolgen. 
 

(5) Wiederholungsprüfungen sind bis spätestens 
Ende des Folgesemesters nach Nichtbestehen der Prü-
fung abzulegen. In der Regel sind Wiederholungsprüfun-
gen im Rahmen der Prüfungstermine der Hochschule 
Anhalt (FH) bzw. des Modulplanes des Fachbereiches 
abzulegen. 
 

(6) Überschreiten Studierende aus von ihnen zu 
vertretenden Gründen die Fristen nach Abs. 5, ist nach § 
11 Abs. 1 zu bewerten. 
 

(7) Die Art der Prüfungen nach § 9 Abs. 1 wird bei 
Wiederholungen in der Regel nicht geändert. 
 

(8) In demselben Studiengang an einer Fachhoch-
schule erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfung 
abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten 
nach Abs. 1 angerechnet. 
 

(9) Wird die Abschlussprüfung (§ 22) bis zum Re-
gelstudienzeitpunkt (s. Anl. 3) unternommen, gilt diese 
Prüfung im Falle des Nichtbestehens als nicht abgelegt 
(Freiversuch). 
 
 

§ 14 
Urkunde, Zeugnis, Diploma Supplement und 

Bescheinigungen 
 

(1) Über die bestandene Masterprüfung ist der bzw. 
dem Studierenden ein Zeugnis nach Anlage 2 in deutscher 
und englischer Sprache auszustellen. Das Zeugnis der 
Masterprüfung bedarf eines Antrages. Das Zeugnis enthält 
alle Bewertungen nach Anlage 3 sowie die erreichten 
Credits. Diploma Supplement (s. Anlage 4), Urkunde (s. 
Anlage 1) und Zeugnis (s. Anlage 2) werden von der bzw. 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der 
Dekanin bzw. dem Dekan unterzeichnet. Mit dem Zeugnis 
der Masterprüfung werden gleichzeitig ein Diploma Supp-
lement sowie die Urkunde zur Verleihung des Mastergra-
des überreicht. Zeugnis und Diploma Supplement erhalten 
das Datum nach § 2. 
 

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden 
oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt das Immatrikula-
tionsamt hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Be-
scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

(3) Verlässt die Studentin bzw. der Student die 
Hochschule oder wechselt den Studiengang, so wird ihr 
bzw. ihm auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und 
deren Bewertung enthält. 
 

(4) Ein unrechtmäßiges Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen und durch ein rechtmäßiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung nach Abs. 3 zu ersetzen. 
 
 

§ 15 
Zusatzmodulprüfungen 

 
Die Wahl von Zusatzmodulen ist nicht vorgesehen. 
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§ 16 

Einstufungsprüfung 
 

Eine Einstufungsprüfung nach Hochschulgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt ist nicht vorgesehen. 
 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Nach § 11 Abs. 3 kann eine Prüfung ganz oder 

teilweise durch den Prüfungsausschuss für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Betroffenen ist vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem 
Prüfungsausschuss zu geben. 
 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Studentin bzw. 
der Student hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter 
Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt über die Rechtsfolgen. Es gilt Abs. 1 
Satz 2. 
 
 

§ 18 
Einsicht in die Prüfungsakten und Prüfungsunterlagen 
 

(1) Den Studierenden wird nach Abschluss jeder 
Modulprüfung oder Teilprüfung der Masterprüfung Einsicht 
in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten einschließlich der 
darauf notierten Bemerkungen der Prüferinnen bzw. Prüfer 
gewährt. Die 1. Prüferin bzw. der 1. Prüfer bestimmt den 
jeweiligen Ort der Einsichtnahme. 
 

(2) Spätestens drei Monate nach Aushändigung des 
Masterzeugnisses kann der Antrag auf Einsicht in die 
Prüfungsakten an den Prüfungsausschuss gestellt werden. 
Die bzw. der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Ein-
sichtnahme. 
 
 

§ 19 
Belastende Entscheidungen, Widerspruchsverfahren 

 
(1) Eine belastende (ablehnende) Entscheidung, 

insbesondere in Anwendung der §§ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27 und 28 dieser Prüfungsord-
nung ist schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen und bekannt zu geben. Gegen die 
Entscheidungen kann in einer Frist von einem Monat nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Prüfungsausschuss 
eingelegt werden. 
 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch gegen eine 
Bewertung richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss 
nach Überprüfung gemäß Abs.3. 

 
(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewer-

tung richtet, leitet der Prüfungsausschuss den Wider-
spruch an die 1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer zur Überprü-
fung weiter. Wird die Bewertung antragsgemäß geändert, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 
Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Ent-
scheidung nur darauf, ob: 
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchge-

führt worden ist, 
2. man von einem falschen Sachverhalt ausgegangen ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beach-

tet worden sind, 
4. man sich von sachfremden Erwägungen hat leiten 

lassen. 
 

(4) Über den Widerspruch soll in angemessener 
Frist entschieden werden. Soweit dem Widerspruch nicht 
abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustel-
len. 
 
 
 

III. 
Masterprüfung 

 
 

§ 20 
Bestandteile der Masterprüfung 

 
Bestandteile der Masterprüfung sind: 

1. die Masterarbeit, 
2. das Kolloquium zur Masterarbeit, 
3. die Modulprüfungen (s. Anlage 3), 
4. die Prüfungsvoraussetzungen gemäß Anlage 3, 
 
 

§ 21 
Gesamtnote der Masterprüfung 

 
(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das ge-

wichtete arithmetische Mittel der nicht gerundeten Noten 
aller Modulprüfungen, der Masterarbeit und der Masterar-
beitskolloquiumsleistung. Die Fachnoten gehen mit dem 
Faktor 0,8, die Masterarbeit mit 0,15 und die Kolloquiums-
leistung mit 0,05 ein. 
 

(2) Ergänzend wird eine ECTS-Note ausgewiesen: 
A die besten 10 % 
B die nächsten 25 % 
C die nächsten 30 % 
D die nächsten 25 % 
E die nächsten 10 %. 
Die Mindestbezugsgröße dieser Skalierung sind i.d.R. die 
zeitlich letzten 50 Absolventinnen und Absolventen dieses 
Studienganges. 
 

(3) Sofern noch keine 50 Absolventinnen oder Ab-
solventen in diesem Studiengang vorhanden sind, wird die 
ECTS-Note an Hand des folgenden numerischen Systems 
ausgewiesen: 
A bis 1,3 
B über 1,3 bis 2,0 
C über 2,0 bis 3,0 
D über 3,0 bis 3,7 
E über 3,7 bis 4,0. 
 
 
 

IV. 
Masterarbeit und Kolloquium 

 
 

§ 22 
Zweck von Masterarbeit und Kolloquium 

 
(1) Das Masterarbeitskolloquium ist der fachliche 

Höhepunkt des Studiums und stellt dessen Abschluss dar. 
 

(2) Im Kolloquium zur Masterarbeit beweist die Stu-
dentin bzw. der Student, dass sie bzw. er in der Lage ist, 
wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Ergebnisse in 
Vortragsform unterstützt mit modernen Mitteln vorzutragen 
und in einem wissenschaftlichen Disput inhaltlich und 
methodisch überzeugend darzustellen. 

 
(3) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studentin 

bzw. der Student in der Lage ist, ein Problem innerhalb 
einer vorgegebenen Zeit selbständig zu bearbeiten, wis-
senschaftliche Erkenntnisse anzuwenden, die fachlichen 
Zusammenhänge zu überblicken und die gewonnenen 
Erkenntnisse überzeugend, eindeutig, in angemessener 
Sprache und in übersichtlicher Form darzustellen sowie 
Methoden und soziale Kompetenzen nachzuweisen. 
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§ 23 
Thema und Bearbeitungsdauer 

 
(1) Die Studentin bzw. der Student kann die The-

menstellerin bzw. den Themensteller und das Thema 
vorschlagen. 
 

(2) Das Thema ist in deutscher oder englischer 
Sprache durch die 1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer nach 
Anhörung der Studentin bzw. des Studenten auszugeben. 
Die Vergabe des Themas ist beim Prüfungsamt aktenkun-
dig zu machen. 
 

(3) Die Masterarbeit ist von der Professorin bzw. 
dem Professor oder durch Lehrbeauftragte, die das Thema 
stellen, im Rahmen des Lehrauftrages zu betreuen. 
 

(4) Das Thema der Masterarbeit ist so zu stellen, 
dass die Bearbeitungsdauer in einer Frist von 18 Wochen 
eingehalten werden kann. In begründeten Ausnahmefällen 
kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung der 1. Prüfe-
rin bzw. des 1. Prüfers die Bearbeitungszeit um eine Frist 
von acht Wochen verlängern. 
 

(5) Gleichzeitig mit der Übergabe des Themas an 
die Studentin bzw. den Studenten ist durch den Prüfungs-
ausschuss die 1. und 2. Prüfungsperson sowie die oder 
der Vorsitzende der Masterprüfungskommission zu bestel-
len, der Abgabetermin festzulegen und der Studentin bzw. 
dem Studenten schriftlich bekannt zu geben. Die oder der 
Vorsitzende der Masterprüfungskommission muss eine 
Professorin oder ein Professor der Hochschule Anhalt (FH) 
sein. 
 

(6) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Grup-
penarbeit von maximal drei Studierenden zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der bzw. des Einzelnen aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Krite-
rien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 
unterscheidbar und bewertbar ist und den Anforderungen 
nach § 22 Abs. 3 und § 25 Abs. 1 genügt. 
 
 

§ 24 
Meldung und Zulassung zur Masterarbeit 

 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist an 

den Prüfungsausschuss zu stellen. Die Zulassung ist zu 
versagen, wenn Prüfungen des 1. bis 2. Fachsemesters 
gemäß Anlage 3 noch nicht bestanden sind. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss spricht die Zulassung 
aus und bestätigt das Thema entsprechend § 23. Die 
Ausgabe erfolgt über die Vorsitzende bzw. über den Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses.  
 
 

§ 25 
Besondere Forderungen an eine Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit ist mit einer Erklärung darüber 

zu versehen, dass die Arbeit selbständig verfasst, in glei-
cher oder ähnlicher Fassung noch nicht in einem anderen 
Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt wurde und 
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quel-
len, einschließlich der angegebenen oder beschriebenen 
Software, verwendet werden. Diese Erklärung ist von allen 
beteiligten Autorinnen und Autoren zu unterzeichnen. 

 
(2) Die Masterarbeit ist fristgemäß und mit einer 

deutschsprachigen bibliographischen Zusammenfassung, 
in für wissenschaftliche Veröffentlichungen üblicher Form 
zweifach im Prüfungsamt einzureichen. 

 
(3) Der Abgabezeitpunkt ist im Prüfungsamt akten-

kundig zu machen.  

 
 

§ 26 
Bewertung der Masterarbeit 

 
(1) Zur Bewertung der Masterarbeit sind zwei Gut-

achten notwendig. Gutachten sind in der Regel innerhalb 
von vier Wochen von der 1. und 2. Prüfungsperson zu 
erstellen. 

 
(2) Bewertet ein Gutachten die Arbeit mit „nicht be-

standen“, aber das zweite Gutachten positiv, so ist ein 
weiteres Gutachten vom Prüfungsausschuss zu bestellen. 
Bewertet die zusätzlich bestellte Prüferin bzw. der zusätz-
lich bestellte Prüfer die Arbeit ebenfalls mit „nicht bestan-
den“, ist die Masterarbeitsnote „nicht bestanden“. Im posi-
tiven Fall ergibt sich die endgültige Bewertung aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelnoten aller Gutachten, 
wobei Bewertungen bis 4,0 entstehen. 

 
(3) Wird die Masterarbeit ohne einen vom Prü-

fungsamt anerkannten Grund nicht fristgemäß abgeliefert, 
gilt sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. 

 
(4) Für die Bewertung gilt ansonsten § 12. 

 
 

§ 27 
Kolloquium der Masterarbeit 

 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Kolloqu-

ium ist das Vorliegen von mindestens zwei positiven Gut-
achten zur Masterarbeit und der Nachweis aller nach § 20 
Punkte 3 und 4 geforderten Leistungen.  

 
(2) Das Kolloquium ist in der Regel öffentlich. Die 

Nichtöffentlichkeit ist vom Prüfungsausschuss zu verfügen. 
 

(3) Am Tage des Masterkolloquiums kann die bzw. 
der Vorsitzende der Masterprüfungskommission die Kom-
mission auf maximal fünf Mitglieder vervollständigen. Die 
Kommission besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden und 
mindestens noch einer Prüferin bzw. noch einem Prüfer. 
Wurden drei Gutachten bestellt, gehören alle drei Gutach-
terinnen und Gutachter zur Masterprüfungskommission. 
Die Kommission ist zu Beginn des Kolloquiums bekannt zu 
geben. Die oder der Vorsitzende bestimmt die Dauer des 
Masterarbeitskolloquiums. Sie soll 90 Minuten nicht über-
schreiten. Das Kolloquium besteht aus dem Referat der 
Autorin bzw. des Autors, eventuell auch aller Autorinnen 
bzw. Autoren, und der Diskussion. 

 
(4) Jedes Kommissionsmitglied vergibt eine Kollo-

quiumsnote nach § 12 Abs. 2. Die Gesamtnote des Mas-
terkolloquiums ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
Noten der Kommissionsmitglieder, die nach § 12 Absätze 
3, 4 und 5 gebildet und protokolliert wird. Die Gesamtnote 
des Masterkolloquiums ist nach § 12 Abs. 5 durch die bzw. 
den Vorsitzenden zu verkünden. 
 
 

§ 28 
Wiederholung von Masterarbeit und Kolloquium 

 
(1) Die Masterarbeit kann, wenn sie mit „nicht be-

standen“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-
derholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des The-
mas bei der Wiederholung der Masterarbeit ist jedoch nur 
zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht bei der ersten 
Masterarbeit Gebrauch gemacht wurde. Das neue Thema 
der Masterarbeit wird in angemessener Frist ausgegeben. 
Versäumt die Studentin bzw. der Student, innerhalb von 
vier Wochen nach Bekanntgabe der Note 5 ein neues 
Thema zu beantragen, erlischt der Prüfungsanspruch, es 
sei denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat das 
Fristversäumnis nicht zu vertreten hat. 
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(2) Das Kolloquium kann, wenn es mit „nicht be-
standen“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-
derholung ist ausgeschlossen. Ansonsten gilt Abs. 1 Satz 
4 entsprechend. 

 
(3) § 13 Abs. 8 gilt entsprechend. 

 
 

V. 
Schlussbestimmungen 

 
 

§ 29 
In-Kraft-Treten der Masterprüfungsordnung 

 
(1) Diese Masterprüfungsordnung tritt nach ihrer 

Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule 
Anhalt (FH) am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
"Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt (FH)" in 
Kraft. 

 
(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des 

Fachbereichsrates Maschinenbau / Wirtschaftsingenieur-
wesen vom 08.06.2004 und des Senates der Hochschule 
Anhalt (FH) vom 23.06.2004 und der Genehmigung durch 
den Präsidenten der Hochschule Anhalt (FH) vom 
26.04.2005. 

 
(3) Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der 

Hochschule Anhalt (FH)“ Nr. 15/2005 am 24.05.2005. 
 
Köthen, den 26.04.2005 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH) 
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Anlage 1: Masterurkunde 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Maschinenbau/Wirtschaftsingenieurwesen 
 
 

M a s t e r u r k u n d e (Zweisprachig gem § 14(1) HSG LSA) 
 
 
Die Hochschule Anhalt (FH) 
 
Fachbereich Maschinenbau/Wirtschaftsingenieurwesen 
verleiht mit dieser Urkunde 
 
Frau/Herrn _______________________________________________________ 
 
geboren am ______________ in _______________________________ 
 
den Hochschulgrad 
 
  Master of Business Engineering 
  (M.B.Eng.) 
 
nachdem sie/er die Masterprüfung 
 
im Studiengang Master of Business Engineering im Fernstudium 
 
am  ____________________  bestanden hat. 
 
 
 
 
 
(Siegel)      Ort, den _________________ 
          (Datum) 
 
 
 
 
 
____________________________   ________________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende       Die Dekanin / Der Dekan 
        des Prüfungsausschusses 
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Anlage 2: Zeugnis über die Masterprüfung (Zweisprachig gem § 14(1)) 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
 
Fachbereich Maschinenbau/Wirtschaftsingenieurwesen 
 
Z e u g n i s über die Masterprüfung 
 
Frau/Herr _____________________________________________ 
geboren am _____________________________________________ 
 
hat die Masterprüfung im Studiengang Master of Business Engineering im Fernstudi-
um 
 
mit der Gesamtnote ____________________________ bestanden. 
 
Prüfungen  Beurteilungen 
 
Module:  
 

1. Management 1  
2. Quantitative Methoden 

- Wirtschaftsmathematik, 
- Wirtschaftsstatistik 

3. Controlling 1 
4. Qualitäts- und Projektmanagement 
5. Unternehmensführung 
6. Management 2 
7. Informatik 
8. Marketing-Management 1 
9. Finanz-Management 
10. Produktions- und Logistik-Management 
11. Wahlmodul 1 
12. Wahlmodul 2 

 
Masterarbeit über das Thema: ... 
Note der Masterarbeit: ... 
Note des Kolloquiums zur Masterarbeit: ... 
 
 
 
Ort, den  _____________________ 
   (Datum) 
 
 
 
____________________________   ____________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende (Siegel) Die Dekanin / Der Dekan 
        des Prüfungsausschusses 
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Anlage 3: Bestandteile der Masterprüfung 
 
 
Bestandteile der Masterprüfung sind: die Module, die Masterarbeit, das Masterarbeitskolloquium. 
Prüfungsvoraussetzungen sind die Vorleistungen nach dieser Anlage. 
 
 
 
Prüfungsmodule Regelprüfungs-

semester 
Prüfungs-

art 
Zeitdauer
der Prü-

fung 

Anrechnung 
der Teilleistung 

Vor-
leistungen 

Module 

Management 1 1. K 90 min 100 % keine 
Quantitative Methoden:  
Wirtschaftsmathematik 
Wirtschaftsstatistik 

 
1. 
1. 

 
K 
K 

 
90 min 
90 min 

 
50 % 
50 % 

 
 

keine 

Controlling 1 2. K 120 min 100 % keine 

Qualitäts- und Projektmanage-
ment  

2. P - 100 % LNW 

Unternehmensführung 2. K 120 min 100 % LNW 
Management 2 2. K 90 min 100% keine 
Informatik 2. B - 100% keine 
Marketing-Management 1 2. K 120 min 100 % keine 

Finanz-Management  3. K 120 min 100 % LNW 

Produktions- und Logistik-
Management 

3. 

3. 

K 

P 

120 min 

- 

50 % 

50 % 

LNW 

LNW 

Wahlmodul 1 3. M 20 min 100 % LNW 

Wahlmodul 2 3. M 20 min 100 % LNW 

 
Masterarbeit 4.     

Masterkolloquium 4.     
 
 

Legende: 

B   Beleg 
K   Klausur 
M   mündliche Prüfung 
P   Projekt 
LNW   Leistungsnachweis 
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Anlage 4: Diploma Supplement 
 
Teil Inhalt  
1 INFORMATION IDENTIFYING THE 

HOLDER OF THE QUALIFICATION 
Persönliche Daten 

1.1 Family Name Name 
1.2 First Name Vorname 
1.3 Date, Place; Country of Birth Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 
1.4 Student ID Number or Person Code Matrikel-Nr. 
2 INFORMATION IDENTIFYING 

THE QUALIFICATION 
Master im Studiengang Business Engineer-
ing… 
Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Maschi-
nenbau/Wirtschaftsingenieurwesen 

2.1 Name of Qualification Master of Business Engineering im Fern-
studium 

2.2 Main Fields of Study siehe Zeugnis der Masterprüfung 
2.3 Name of Awarding Institution Hochschule Anhalt (FH) 
2.4 Administering Institution Hochschule Anhalt (FH) Fachbereich Maschi-

nenbau/Wirtschaftsingenieurwesen, 
Staatliche Hochschule 

2.5 Language of Instruction Deutsch 
3 INFORMATION ON THE LEVEL 

OF THE QUALIFICATION 
Ebene der Qualifikation 

3.1 Level of Qualification Master 
3.2 Length of Programme vier Semester 
3.3 Access Requirements abgeschlossenes Hochschulstudium 
4 INFORMATION ON THE CONTENTS 

AND THE RESULTS GAINED 
Studieninhalte und Studienerfolg 

4.1 Mode of Study viersemestriges Vollstudium (direkt) 
4.2 Programme Requirements Studienanforderungen - Studienverlaufsbe-

schreibung - Modulfolge (ca. ½ Seite) 
4.3 Programme Details Modulariertes viersemestriges Studium und 

18-wöchiger Abschlussarbeit  
4.4 Grading Scheme Notenskalen aus §§ 12 und 21 anfügen 
4.5 Overall Classification Gesamtbewertung aus dem Zeugnis 
5 INFORMATION ON THE FUNCTION 

OF THE QUALIFICATION 
Funktionen der Qualifikation 

5.1 Access to Further Study Zugang zur Promotion 
5.2 Professional Status Beruflicher Status – berufsqualifizierend 
6 ADDITIONAL INFORMATION Zusätzliche Informationen 
6.1 Additional Information Zusätzliche Informationen 
6.2 Further Information Sources siehe www.hs-anhalt.de 
7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT Zertifizierung des Diploma Supplements 
7.1 Place/Date of Certification Ort/Datum der Ausstellung des Diploma Supp-

lements 
7.2 Certifying Official Prof. Dr. Y – Prüfungsausschussvorsitzender 
7.3 Official Post Dienststellung/Dienststellenadresse 
7.4 Seal/Stamp Siegel/Stempel 
8 INFORMATION ON THE NATIONAL 

HIGHER EDUCATION SYSTEM 
Information über das nationale Hochschulsys-
tem. (KMK-Beschluss vom 10.10.2003) 

Hinweis: Das Diploma Supplement ist in englischer Sprache dem Zeugnis beizulegen! 
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Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

STUDIENORDNUNG 
 
 
 

für den Master-Studiengang 
 
 

BUSINESS ENGINEERING 
 

im Fernstudium 
 
 
 

vom 08.06.2004 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§   1 Geltungsbereich, Rechtsgrundlagen 
§   2 Zulassungsvoraussetzungen und Studienbeginn 
§   3 Studienberatung 
§   4 Studienziele 
§   5 Modularisierung und Vergabe von Anrech-

nungspunkten (Credits) 
§   6 Studiendauer und Aufbau des Studiums 
§   7 Studienplan und Studieninhalte 
§   8 Vermittlungsformen 
§   9 Prüfungen 
§ 10  Zeugnis, Gesamtnote, Masterurkunde und 

Diploma Supplement 
§ 11  Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-

gen 
§ 12  In-Kraft-Treten 
 
 
 
Anlage: Studienplan der Lehrveranstaltungen in den 

Semestern 
 
 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Rechtsgrundlagen 

 
(1) Diese Studienordnung gilt für den Studiengang 

Business Engineering im Fernstudium mit dem Abschluss 
 

Master of Business Engineering (M.B.Eng.) 
 
an der Hochschule Anhalt (FH) Hochschule für angewand-
te Wissenschaften Fachbereich Maschinenbau/Wirt-
schaftsingenieurwesen. 
 

(2) Die Rechtsgrundlagen sind: 
1. Das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt  in 

der jeweils gültigen Fassung. 
2. Die Prüfungsordnung des Studienganges Business 

Engineering im Fernstudium der Hochschule Anhalt 
(FH) zur Erlangung des akademischen Grades eines 
Masters of Business Engineering vom 08.06.2004. 

 

 
§ 2 

Zulassungsvoraussetzungen, Studiengebühren und 
Studienbeginn 

 
(1) Die Qualifikation für das Studium ist entspre-

chend des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt nachzuweisen. Zulassungsvoraussetzungen sind 
ein qualifizierter Hochschulabschluss auf dem Gebiet des 
Ingenieurwesens von mindestens drei Jahren Dauer und 
eine qualifizierte Praxistätigkeit von mindestens zwei 
Jahren. 
 

(2) Je Semester sind Studiengebühren zu entrich-
ten. 

 
(3) Die Nutzung virtueller Lehrveranstaltungen ist an 

technische Voraussetzungen gebunden: ein Multimedia-
PC mit Internet-Anbindung. Diese technischen Vorausset-
zungen muss die bzw. der Studierende erbringen. 

 
(4) Studienbeginn ist der erste Tag des Winterse-

mesters. 
 
 

§ 3 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung der Hochschule 

Anhalt (FH) informiert Studieninteressierte über Studien-
möglichkeiten, Studienabschlüsse, Zulassungsvorausset-
zungen, Zulassungsbeschränkungen, Studienbedingungen 
sowie über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines 
Studiums. Sie berät unter Berücksichtigung individueller 
Studienneigung. 
 

(2) Die Studienfachberatung erfolgt durch den 
Fachbereich und unterstützt die Studierenden durch stu-
dienbegleitende, fachspezifische Beratung, insbesondere 
über Gestaltungsmöglichkeiten im Studienablauf und 
unterstützt bei persönlich bedingten Störungen im Stu-
dienverlauf. Bei der Studienfachberatung sollen folgende 
Ziele berücksichtigt werden: 
• Informationen über Einzelheiten und Gestaltung des 

Studienablaufs, zum Studienangebot und zu Lehrver-
anstaltungsarten im Fachbereich, 

• Informationen zum Studienangebot via Internet, 
insbesondere Informationen über Einzelheiten von 
Lehr-Lern-Modulen für internetbasiertes Lernen (Di-
stance Learning). 

 
(3) Für diesen Studiengang wird vom Fachbereich 

eine Professorin bzw. ein Professor mit der Studienfachbe-
ratung beauftragt. 
 
 

§ 4 
Studienziele 

 
(1) Ziel des Studiums ist, durch Vermittlung von um-

fangreichen Management-Kenntnissen und Fertigkeiten, 
die Absolventen zu befähigen wissenschaftliche Methoden 
und Erkenntnisse berufsfeldspezifisch anzuwenden und 
fachübergreifende Probleme zu lösen. 
 

(2) Das Studium ist wissenschaftlich-orientiert und an-
wendungsbezogen. Der Abschluss befähigt zu anspruchs-
voller Tätigkeit auf den Gebieten Marketing, Logistik / 
Supply Chain Management, Produktions-/Umwelt-/Qualitäts-
management, Controlling / Value Based Management, 
Informationsmanagement und Consulting. Der Einsatz kann 
in Unternehmen der Industrie und des Dienstleistungsberei-
ches sowie in Banken, Versicherungen und in Einrichtungen 
des Öffentlichen Dienstes bestehen. 
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§ 5 

Modularisierung und Vergabe von Anrechnungspunk-
ten (Credits) 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul 

ist ein inhaltlich zusammenhängender Lehr- und Lernab-
schnitt, der durch zu erbringende Prüfungsleistung oder 
sonstige überprüfbare Studienleistungen abgeschlossen 
wird. Die einzelnen Module sind in der Anlage beschrie-
ben. 
 

(2) Für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls 
und der Masterarbeit werden Anrechnungspunkte verge-
ben. Die Anzahl der Anrechnungspunkte richtet sich nach 
dem durchschnittlichen Arbeitsaufwand, der durch die 
Studierenden für das jeweilige Modul zu erbringen ist. Zum 
Arbeitsaufwand zählen sowohl die Teilnahme an Lehrver-
anstaltungen (Präsenzstudium) als auch Vor- und Nachbe-
reitungszeiten von Lehrveranstaltungen, Prüfungsvorberei-
tungen, Erbringungen von Studien- und Prüfungsleistun-
gen sowie das Selbststudium. Credits sind ohne Dezimal-
stelle zu vergeben, pro Modul 5 +/- 1 oder ein Vielfaches 
davon. 
 

(3) Ein Anrechnungspunkt entspricht einem Credit 
nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Für 
den Erwerb eines Credits wird ein Arbeitsaufwand von 
etwa 30 Zeitstunden zugrunde gelegt. Pro Semester sind 
ca. 30 Credits zu erwerben, das entspricht einer Arbeitsbe-
lastung von 900 Zeitstunden. 
 
 

§ 6 
Studiendauer und Aufbau des Studiums 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich Prü-

fungszeit vier Semester. Für den Master-Abschluss sind 
mindestens 120 Credits nachzuweisen. 
 

(2) Das Studium enthält ein berufsqualifizierendes 
Studienangebot in Form von modular aufgebauten Lehr-
veranstaltungen und der 18-wöchigen Masterarbeit, die in 
einem Kolloquium zu verteidigen ist. Die Masterarbeit wird 
in der Regel im 4. Semester angefertigt. 

 
(3) Das Angebot an Lehrveranstaltungen umfasst ma-

nagementorientierte Module. Betont wird die Integration 
von Theorie und Praxis. Das erfolgt vorrangig durch die 
Integration industrieller Projektarbeit in die Lehrveranstal-
tungen (Project studies) und das Lernen mit Fallstudien 
(case studies). Zugleich wird bei der Problembearbeitung 
von Projekten und bei der Erstellung der Masterarbeit ein 
hohes Maß an Theorieorientierung angestrebt. 
 

(4) Das Studium gliedert sich in: 
• Präsenzveranstaltungen (sechs Präsenztage je 

Semester für die ersten drei Semester), 
• beliebig per Internet abrufbare Lehrinhalte (virtuelle 

Lehrveranstaltungen), 
• online-Konsultationen (internetbasierte Kommunikati-

on zwischen Lehrkräften und Studierenden). 
 
 

§7 
Studienplan und Studieninhalte 

 
(1) Für das Studium gilt der Studienplan lt. Anlage. 

Er ist auf das Studienziel ausgerichtet und Bestandteil 
dieser Studienordnung. Er enthält eine Empfehlung für den 
zeitlichen Ablauf des Studiums und gibt die Anzahl der 
Präsenzstunden pro Modul und die zu erwerbenden Cre-
dits an. 
 

(2) Im Studienplan vorgeschrieben sind Module, die 
für alle Studierenden verbindlich sind. 
 

 
§ 8 

Vermittlungsformen 
 

(1) Die Vermittlung von Lehrinhalten erfolgt anwen-
dungsorientiert auf wissenschaftlicher Grundlage. Die 
Studieninhalte werden durch Vorlesungen, Seminare, 
Übungen, Projekte und Praktika vermittelt. Das erfolgt in 
klassischer Form und internetbasiert (Distance Learning). 
 

(2) Die Vermittlung von Lehrinhalten erfolgt in Vor-
lesungen durch ausgewählte inhaltliche und theoretische 
Fakten, Problemstellungen und Methoden zum jeweiligen 
Lehrgebiet. 
 

(3) Die Vermittlung von Lehrinhalten im Seminar er-
folgt durch Dialog- und Diskussionsphasen zwischen 
Lehrenden und Studierenden. 
 

(4) In Praktika und in Übungen wird der Lehrstoff in 
systematischer Weise durchgearbeitet. Lehrende leiten die 
Veranstaltungen, stellen Aufgaben und bieten Lösungshil-
fen an. Die Studierenden arbeiten einzeln oder in Grup-
pen. 
 

(5) In Projekten tragen Studierende unter Betreuung 
von Prüfungsberechtigten sowie zusätzlich durch selbstor-
ganisiertes Arbeiten auf dem Weg der Kleingruppenarbeit 
zur Verarbeitung, Analyse und Lösung von Problemen aus 
der unmittelbaren Berufspraxis bei. Die Ergebnisse werden 
in einem Projektbericht dargestellt und verteidigt. 
 
 

§ 9 
Prüfungen 

 
(1) Die Masterprüfung besteht aus den Modulprü-

fungen, Projekten mit Verteidigung, der Masterarbeit und 
dem Kolloquium zur Masterarbeit. Prüfungsvoraussetzun-
gen sind die Prüfungsvorleistungen nach Prüfungsord-
nung. 
 

(2) Die Masterprüfung wird durch die Prüfungsord-
nung zur Erlangung des akademischen Grades eines 
Masters geregelt. 
 
 

§ 10 
Zeugnis, Gesamtnote, Masterurkunde und Diploma 

Supplement 
 

(1) Hat die Studentin bzw. der Student alle Teile der 
Prüfungen bestanden, wird die Gesamtnote der Masterprü-
fung gemäß der Prüfungsordnung ermittelt. 
 

(2) Es werden gemäß der Prüfungsordnung ein 
Zeugnis, eine Masterurkunde und ein Diploma Supplement 
nach Prüfungsordnung des Studienganges ausgestellt. 
 
 

§ 11 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
Über die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-

tungen sowie Credits entscheidet der Prüfungsausschuss 
gemäß der Prüfungsordnung des Studienganges auf 
Antrag. 
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§ 12 

In-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Studienordnung tritt gleichzeitig mit der 
Prüfungsordnung des Studienganges Master of Business 
Engineering im Fernstudium vom 08.06.2004 in Kraft. 

 
(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des 

Fachbereichsrates des Fachbereiches Maschinen-
bau/Wirtschaftsingenieurwesen vom 08.06.2004 und des 
Senates der Hochschule Anhalt (FH) vom 23.06.2004 und 

der Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule 
Anhalt (FH) vom 26.04.2005. 

 
(3) Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der 

Hochschule Anhalt(FH)“ Nr. 15/2005 am 24.05.2005. 
 
Köthen, den 26.04.2005 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage : Studienplan der Präsenzveranstaltungen in den Semestern 
 
Module Präsenzstunden Credits Semester 
Management 1 20 10 1 
Quantitative Methoden       
    - Wirtschaftsmathematik 10 5 1 
    - Wirtschaftsstatistik 10 5 1 
Controlling 1 16 8 1 
Qualitäts- und Projektmanagement 12 6 1 und 2 
Unternehmensführung 16 8 2 
Management 2 8 4 2 
Informatik 8 4 2 
Marketing-Management 1 16 8 2 
Finanz-Management 16 8 2 und 3 
Produktions- u. Logistik-Management 24 12 3 
Wahlmodul 1 12 6 3 
Wahlmodul 2 12 6 3 
Masterarbeit   25 4 
Masterkolloquium   5 4 
Summe 180 120   

 
Wahlmodule* (2 der nachfolgenden 4 sind zu wählen): 

Controlling 2 
Marketing-Management 2 
International Trade 
Rechnungswesen/Controlling mit SAP R/3 

 
* Die Wahlmodule können bei Bedarf geändert werden, sie werden ab einer Mindestzahl von jeweils 10 Teilnehmern angebo-
ten. 
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Hochschule Anhalt (FH) 
 
 
 

SATZUNG 
 
 
 

zur Änderung der 
Prüfungsordnung zur Erlangung des 
akademischen Grades Bachelor of 

Engineering (B.Eng.) 
für die Studiengänge 

 
 
 

Biomedizinische Technik 
Elektro- und Informationstechnik 

Maschinenbau 
Medientechnik 

Wirtschaftsingenieurwesen 
 
 

vom 26. Mai 2004 und vom 14. Juni 2004 
 
 
Aufgrund der §§ 77 Abs. 2 Nr. 1; 67 Abs. 3 Nr. 8 und 13 
Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 05. Mai 2004 (GVBl. LSA Nr. 25/2004, S. 256) 
hat die Hochschule Anhalt (FH) folgende Satzung erlas-
sen: 
 
 

Artikel I 
 
Der § 13 Absatz 9 der Prüfungsordnung für die Studiengän-
ge Biomedizinische Technik, Elektro- und Informationstech-
nik, Maschinenbau, Medientechnik und Wirtschaftsingeni-
eurwesen vom 26. Mai und vom 14. Juni 2004 (veröffentlicht 
im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt (FH) Nr. 
11/2004 vom 29. 10. 2004) wird wie folgt geändert: 
 

(9) Wird die Abschlussprüfung (§ 22) bis zum Re-
gelstudienzeitpunkt (s. Anl. 3) unternommen, gilt diese 
Prüfung im Falle des Nichtbestehens als nicht abgelegt 
(Freiversuch). 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung findet auf alle Studierenden Anwendung, die 
im Sommersemester 2005 und nachfolgend in den Bachelor-
Studiengängen Biomedizinische Technik, Elektro- und In-
formationstechnik, Maschinenbau, Medientechnik und Wirt-
schaftsingenieurwesen eingeschrieben sind. 
 
Modulprüfungen, die im Wintersemester 2004/05 im ersten 
Versuch abgelegt und mit 5,0 (nicht bestanden) bewertet 
wurden, werden annulliert, die Prüfung gilt damit als nicht 
unternommen. Die betroffenen Studierenden sind hierüber 
durch das zuständige Prüfungsamt unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. 
 

 
Artikel III 

 
Diese Satzung tritt nach ihrer Genehmigung durch den 
Präsidenten der Hochschule Anhalt (FH) am Tage nach 
ihrer Bekanntgabe  im „Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Hochschule Anhalt (FH)“ in Kraft. 
 
Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse des Fachbereichsra-
tes des Fachbereichs Maschinenbau / Wirtschaftsingenieur-
wesen vom 22. 02. 2005, des Fachbereichsrates des Fach-
bereichs Elektrotechnik vom 27. 04. 2005 und des Senates 
der Hochschule Anhalt (FH) vom 20. 04. 2005 sowie der 
Genehmigung des Präsidenten der Hochschule Anhalt (FH) 
vom 21.04.2005. 
 
Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der Hochschule 
Anhalt (FH)“ Nr. 15/2005 am 24.05.2005. 
 
Köthen, den 21.04.2005 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH) 
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